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Anhang I:1 Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union (GRC)2 

PRÄAMBEL 

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte 
eine friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union 
verbinden.  

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die 
Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der 
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt 
ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts begründet.  

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte 
unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas so-
wie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatli-
chen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine 
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den freien Perso-
nen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfrei-
heit sicher. 

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesell-
schaft, des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen 

                                                                 
1  Die nachfolgenden Anhänge können aus Platzgründen nicht im Buch selbst abgedruckt werden, 

sollen dafür aber im Internet zugänglich gemacht werden. Sie stellen ein sinnvolles Arbeitsmittel 

bzw. eine Ergänzung dar. Die pdf-Version ist ausdruckbar.  
2  I.d.F.d. endg. Entwurfs „CHARTE 4487/00 CFR/wk 1 JUR DE, ENTWURF DER CHARTA 

DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION, Fundamen-
tal.rights@consilium.eu.int, Brüssel, den 28. September 2000 (OR. fr) CHARTE 4487/00“, mit 
feierlicher Proklamierung durch EP, Rat u. Kom. in: ABl. C 364 v. 18.12.2000, 1 ff., auch ab-
gedr. in EuGRZ 2000, 554 ff. (m.d. Erläuterungen d. Präsidiums v. 11.10.2000, CHARTE 
4473/00 CONVENT 49, ebd. , 559 ff.), i.d. Sonderbeil. zu NJW, EuZW, NVwZ u. JuS 2000 
(m.d. Erl. u. mit einer Einführung v. M. Hilf, ebd., S. 5 f.), im Sartorius II Nr. 146 u. als Anh. E 
bei P. Szczekalla, § 12. Grundrechte, in: H.-W. Rengeling, Handbuch zum europäischen und 
deutschen Umweltrecht, Bd.  I, 2. Aufl. (2003), S.  400 ff. Charta  u. Erl. finden sich auch im In-
ternet unter den URL (Uniform Resource Locator): 
   - „http://db.consilium.eu.int/df/docs/de/CharteDE.pdf“ bzw.  
   - „http://db.consilium.eu.int/df/docs/de/04473DE.pdf“ (pdf  -Dateien [Portable Document Fo r-
mat] zum Lesen bzw. Downloaden [Herunterladen]). Der Text wurde vom Vorsitzenden am 
02.10.2000 abschließend als zustimmungsfähig festgestellt. Vgl.a. noch die dreisprachige (dt., 
engl. u. frz.) synoptische, v. A. Weber besorgte Ausgabe (2002 – m. Einf.). 
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Entwicklungen den Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta 
sichtbarer gemacht werden. 

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Gemeinschaft und der Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich 
vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen 
internationalen Ve rpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die 
Europäische Union und den Gemeinschaftsverträgen, aus der Europäischen Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der 
Gemeinschaft und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. 

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl 
gegenüber den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft 
und den künftigen Generationen verbunden. 

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und 
Grundsätze an. 

KAPITEL I WÜRDE DES MENSCHEN 

Artikel 1 Würde des Menschen 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

Artikel 2 Recht auf Leben 
(1)                     Jede Person hat das Recht auf Leben. 

(2)                     Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 

Artikel 3 Recht auf Unversehrtheit 
(1)  Jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrt-

heit. 

(2)  Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Fol-
gendes beachtet werden: 

- die freie Einwilligung der betroffenen Person nach vorheriger 
Aufklärung entsprechend den gesetzlich festgelegten Modalitä-
ten, 

- das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, 
welche die Selektion von Personen zum Ziel haben, 

- das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als sol-
che zur Erzielung von Gewinnen zu nutzen, 

- das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 
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Artikel 4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung 

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 

Artikel 5 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit 
(1)  Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 

(2)  Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
verrichten. 

(3)  Menschenhandel ist verboten. 

KAPITEL II FREIHEITEN 

Artikel 6 Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 

Artikel 7 Achtung des Privat- und Familienlebens 
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung sowie ihrer Kommunikation. 

Artikel 8 Schutz personenbezogener Daten 
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personen-

bezogenen Daten. 

(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwe-
cke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer 
sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet 
werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffen-
den erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu 
erwirken. 

(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen 
Stelle überwacht. 

Artikel 9 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen 

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden 
nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser 
Rechte regeln. 

Artikel 10 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religi-
onsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich o-
der privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu be-
kennen. 
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(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird 
nach den einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Aus-
übung dieses Rechts regeln. 

Artikel 11 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses 
Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informati-
onen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

Artikel 12 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, ge-

werkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebe-
nen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und frei mit ande-
ren zusammenzuschließen, was das Recht jeder Person umfasst, 
zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und Ge-
werkschaften beizutreten. 

(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den 
politischen Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum 
Ausdruck zu bringen. 

Artikel 13 Freiheit von Kunst und Wissenschaft  
Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. 

Artikel 14 Recht auf Bildung 
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruf-

lichen Ausbildung und Weiterbildung. 

(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflicht-
schulunterricht teilzunehmen. 

(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der 
demokratischen Grundsätze sowie das Recht der Eltern, die Erzie-
hung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen 
religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen 
sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geach-
tet, welche ihre Ausübung regeln. 

Artikel 15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 

(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder 
angenommenen Beruf auszuüben. 

(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in 
jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulas-
sen oder Dienstleistungen zu erbringen. 
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(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten arbeiten dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedin-
gungen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ent-
sprechen. 

Artikel 16 Unternehmerische Freiheit 
Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt. 

Artikel 17 Eigentumsrecht 

(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu 
besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Nie-
mandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus 
Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Be-
dingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine 
rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigen-
tums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, 
soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt. 

Artikel 18 Asylrecht 

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. 
Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge sowie gemäß dem Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft gewährleistet. 

Artikel 19 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung 
(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig. 

(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an 
einen Staat ausgeliefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthaf-
te Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschli-
chen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. 

KAPITEL III   GLEICHHEIT 

Artikel 20 Gleichheit vor dem Gesetz 
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 

Artikel 21 Nichtdiskriminierung 
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, 

der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der geneti-
schen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschau-
ung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer 
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Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verbo-
ten. 

(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische Union 
ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser Verträge jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

Artikel 22 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen 
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

Artikel 23 Gleichheit von Männern und Frauen 

Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der 
Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. Der Grundsatz 
der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünsti-
gungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 

Artikel 24 Rechte des Kindes 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr 

Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. 
Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in ei-
ner ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berück-
sichtigt. 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater 
Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwä-
gung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen 
und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht 
seinem Wohl entgegen. 

Artikel 25 Rechte älterer Menschen 
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und 
unabhängiges Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 

Artikel 26 Integration von Menschen mit Behinderung 

Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung 
auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und 
beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft. 

KAPITEL IV    SOLIDARITÄT 

Artikel 27 Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Unternehmen 

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den 
geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen 
und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Gemeinschafts-
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recht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgese-
hen sind. 

Artikel 28 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Gemeinschafts-
recht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das 
Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen 
sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer 
Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. 

Artikel 29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst 
Jede Person hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermitt-
lungsdienst. 

Artikel 30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung 
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Gemeinschaftsrecht 
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf 
Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung. 

Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf 

gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen. 

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine 
Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 

Artikel 32 Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeits-
platz 

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche 
und abgesehen von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt 
in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten. 

Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedin-
gungen erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit ge-
schützt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige, 
sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden 
könnte. 

Artikel 33 Familien- und Berufsleben 
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird 

gewährleistet. 

(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu 
können, hat jede Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus ei-
nem mit der Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie den 



H.-W. Rengeling/P. Szczekalla – Grundrechte in der EU (Textsammlung) 

 26 

Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen El-
ternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines Kindes. 

Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung 
(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leis-

tungen der sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in 
Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftig-
keit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz ge-
währleisten, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

(2) Jede Person, die in der Union ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat und 
ihren Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leis-
tungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen 
nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten. 

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, aner-
kennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale Unterstützung 
und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicher-
stellen sollen, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

Artikel 35 Gesundheitsschutz 
Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-
genheiten. Bei der Festlegung und Durchführung aller Politiken und Maßnahmen 
der Union wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 

Artikel 36 Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse 

Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten im Einklang mit dem Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt 
der Union zu fördern. 

Artikel 37 Umweltschutz 

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen 
in die Politiken der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung sichergestellt werden. 

Artikel 38 Verbraucherschutz 
Die Politiken der Union stellen ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher. 
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KAPITEL V BÜRGERRECHTE 

Artikel 39 Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament 

(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mit-
gliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wobei für 
sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats. 

(2) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewählt. 

Artikel 40 Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwah-
len, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats. 

Artikel 41 Recht auf eine gute Verwaltung 
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von 

den Organen und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und 
innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. 

(2) Dieses Recht umfasst insbesondere 

- das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, bevor ihr ge-
genüber eine für sie nachteilige individuelle Maßnahme getrof-
fen wird, 

- das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie betreffen-
den Akten unter Wahrung des legitimen Interesses der Vertrau-
lichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses, 

- die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu be-
gründen. 

(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft den durch 
ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit ver-
ursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ersetzt, 
die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Verträge an die 
Organe der Union wenden und muss eine Antwort in derselben 
Sprache erhalten. 

Artikel 42 Recht auf Zugang zu Dokumenten 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
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Recht auf Zugang zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission. 

Artikel 43 Der Bürgerbeauftragte 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
Recht, den Bürgerbeauftragten der Union im Falle von Missständen bei der Tätig-
keit der Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Ge-
richtshofs und des Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbe-
fugnisse, zu befassen. 

Artikel 44 Petitionsrecht 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten. 

Artikel 45 Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. 

(2) Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats aufhalten, kann gemäß dem Ve rtrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft Freizügigkeit und Auf-
enthaltsfreiheit gewährt werden. 

Artikel 46 Diplomatischer und konsularischer Schutz 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Dritt-
landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht 
vertreten ist, den Schutz der diplomatischen und konsularischen Stellen eines 
jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses 
Staates. 

KAPITEL VI  JUSTIZIELLE RECHTE 

Artikel 47 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht 

Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten 
verletzt worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Arti-
kel vorgesehen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unpar-
teiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Ve rfahren, 
öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann 
sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. 
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Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe 
bewilligt, soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten 
wirksam zu gewährleisten. 

Artikel 48 Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte 

(1) Jede angeklagte Person gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Be-
weis ihrer Schuld als unschuldig. 

(2) Jeder angeklagten Person wird die Achtung der Verteidigungsrechte 
gewährleistet. 

Artikel 49 Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im 
Zusammenhang mit Straftaten und Strafen 

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt 
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder in-
ternationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwere-
re Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt 
werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mil-
dere Strafe eingeführt, so ist diese zu verhängen. 

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer 
Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur 
Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der Gesamtheit der 
Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war. 

(3) Das Strafmaß darf gegenüber der Straftat nicht unverhältnismäßig 
sein. 

Artikel 50 Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich ver-
folgt oder bestraft zu werden 

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem 
Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafver-
fahren erneut verfolgt oder bestraft werden. 

KAPITEL VII  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 51 Anwendungsbereich 

(1) Diese Charta gilt für die Organe und Einrichtungen der Union unter 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten 
ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Dement-
sprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze 
und fördern sie deren Anwendung gemäß ihren jeweiligen Zustän-
digkeiten. 

(2) Diese Charta begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue 
Aufgaben für die Gemeinschaft und für die Union, noch ändert sie 
die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. 
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Artikel 52 Tragweite der garantierten Rechte 

(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten 
Rechte und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den 
Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen 
nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von 
der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen 
oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten an-
derer tatsächlich entsprechen. 

(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in 
den Gemeinschaftsverträgen oder im Vertrag über die Europäische 
Union begründet sind, erfolgt im Rahmen der darin festgelegten Be-
dingungen und Grenzen. 

(3) So weit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung 
und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen 
wird. Diese Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht 
der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt . 

Artikel 53 Schutzniveau 
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich durch das Recht der Union und das Vö lkerrecht sowie durch die 
internationalen Übereinkommen, bei denen die Union, die Gemeinschaft oder alle 
Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch 
die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden. 

Artikel 54 Verbot des Missbrauchs der Rechte 
Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, 
eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die 
in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker 
einzuschränken, als dies in der Charta vorgesehen ist. 
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Anhang II: Entwurf eines Verfassungsvertrags 
(EVE) 

(Grundrechtsrelevante Auszüge)1 

PRÄAMBEL 

Die Verfassung, die wir haben ... heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf weni-
ge Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.  

Thukydides, II, 37 

In dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa ein Träger der Zivilisation ist und 
dass seine Bewohner, die ihn seit Urzeiten in immer neuen Schüben besiedelt 
haben, im Laufe der Jahrhunderte die Werte entwickelt haben, die den Humanis-
mus begründen: Gleichheit der Menschen, Freiheit, Ge ltung der Vernunft,  

Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen 
Europas, deren Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale Stel-
lung des Menschen und die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rech-
te sowie den Vorrang des Rechts in der Gesellschaft verankert haben,  

In der Überzeugung, dass ein nunmehr geeintes Europa auf diesem Weg der Zivi-
lisation, des Fortschritts und des Wohlstands zum Wohl all seiner Bewohner, auch 
der Schwächsten und der Ärmsten, weiter voranschreiten will, dass es ein Konti-
nent bleiben will, der offen ist für Kultur, Wissen und sozialen Fortschritt, dass es 
Demokratie und Transparenz als Wesenszüge seines öffentlichen Lebens stärken 
und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken will,  

In der Gewissheit, dass die Völker Europas, wiewohl stolz auf ihre nationale Iden-
tität und Geschichte, entschlossen sind, die alten Trennungen zu überwinden und 
immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten,  

In der Gewissheit, dass Europa, "in Vielfalt geeint", ihnen die besten Möglichkei-
ten bietet, unter Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein ihrer 
Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen und der Erde dieses große 
Abenteuer fortzusetzen, das einen Raum eröffnet, in dem sich die Hoffnung der 
Menschen entfalten kann,  

                                                                 
1  Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, v. Zweiten („Europäischen“) Konvent 

im Konsensverf. angenommen am 13.06. u. 10.07.2003, i.d. dem Präsidenten d. Europäischen 
Rats am 18.07.2003 in Rom  überreichten Fass. (CONV 850/03 = ABl. C 169 v. 18.07.2003, 1 = 
EuGRZ 2003, 357 [Teil 1 u. 2], 393 [Teil 3 u. 4] – im Internet unter:  
„http://register.consilium.eu.int/pdf/de/03/cv00/cv00850de03.pdf“). 
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In dankender Anerkennung der Leistung der Mitglieder des Europäischen Kon-
vents, die diese Verfassung im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Staa-
ten Europas ausgearbeitet haben,  

[Sind die Hohen Vertragsparteien nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen:]  

TEIL I. TITEL I DEFINITION UND ZIELE DER UNION 

Art. (I-) 1 Gründung der Union 
[...] 

(2) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte 
achten und sich verpflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaf-
fen. 

Art. (I-) 2 Die Werte der Union 

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Men-
schenrechte; diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemein-
sam, die sich durch Pluralismus, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Nicht-
diskriminierung auszeichnet.  

Art. (I-) 3 Die Ziele der Union 
(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen 

ihrer Völker zu fördern.  

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen und ei-
nen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb.  

(3) Die Union strebt die nachhaltige Entwicklung Europas auf der 
Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums an, eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes 
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität. Sie 
fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. 

 Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und 
fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generatio-
nen und den Schutz der Rechte des Kindes. 

 Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusam-
menhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. 

 Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturel-
len Erbes Europas. 
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(4) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Uni-
on ihre Werte und Interessen. Sie trägt bei zu Frieden, Sicherheit, 
nachhaltiger Entwicklung der Erde, Solidarität und gegenseitiger 
Achtung unter den Völkern, freiem und gerechtem Handel, Beseiti-
gung der Armut und Schutz der Menschenrechte, insbesondere der 
Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterent-
wicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grund-
sätze der Charta der Vereinten Nationen. 

(5) Diese Ziele werden mit geeigneten Mitteln entsprechend dem Um-
fang der Zuständigkeiten verfolgt, die der Union in der Verfassung 
übertragen werden. 

Art. (I-) 4 Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung 
(1) Der freie Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr 

sowie die Niederlassungsfreiheit werden innerhalb der Union und 
von der Union gemäß der Verfassung gewährleistet. 

(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem 
Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staats-
angehörigkeit verboten.  

Art. (I-) 5 Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten 

(1) Die Union achtet die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in 
deren grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher Struktur 
einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung 
zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des 
Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der 
inneren Sicherheit.  

(2) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unter-
stützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der 
Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Ve rfassung ergeben.  

 Die Mitgliedstaaten erleichtern der Union die Erfüllung ihrer Auf-
gabe und unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung 
der in der Verfassung genannten Ziele gefährden könnten.  

[...] 

TEIL I. TITEL II GRUNDRECHTE UND UNIONSBÜRGERSCHAFT 

Art. (I-) 7 Grundrechte 

(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in 
der Charta der Grundrechte als dem Teil II der Verfassung enthalten 
sind.  
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(2) Die Union strebt den Beitritt zur Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten an. Der Beitritt zu 
dieser Konvention ändert nicht die in der Verfassung festgelegten 
Zuständigkeiten der Union.  

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind 
und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten ergeben, gehören zu den allgemeinen Grundsät-
zen des Unionsrechts.  

Art. (I-) 8 Die Unionsbürgerschaft  
(1) Unionsbürgerin oder Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur natio-
nalen Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen.  

(2) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in der Verfas-
sung vorgesehenen Rechte und Pflichten. Sie haben 

- das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten;  

- in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das ak-
tive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament und bei den Kommunalwahlen, wobei für sie diesel-
ben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betref-
fenden Mitgliedstaats;  

- im Hoheitsgebiet eines Drittlandes, in dem der Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, 
Recht auf Schutz der diplomatischen und konsularischen Stel-
len eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen 
wie Staatsangehörige dieses Staates;  

- das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten, 
sich an den Europäischen Bürgerbeauftragten zu wenden wie 
auch das Recht, sich in einer der Sprachen der Verfassung an 
die Organe und die beratenden Einrichtungen der Union zu 
wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten.  

(3) Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der 
Grenzen ausgeübt, die in der Verfassung und in den Bestimmungen 
zu ihrer Anwendung festgelegt sind.  

[...] 
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TEIL I. TITEL IV DIE ORGANE DER UNION. Kapitel I – Institutioneller 
Rahmen 

[...] 

Art. (I-) 19 Das Europäische Parlament 
(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Ministerrat 

als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbe-
fugnisse aus; es erfüllt ferner Aufgaben der politischen Kontrolle 
und Beratungsfunktionen nach Maßgabe der Verfassung. Es wählt 
den Präsidenten der Europäischen Kommission.  

(2) Das Europäische Parlament wird von den europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren in allgemeinen, frei-
en und geheimen Wahlen direkt gewählt. Die Anzahl seiner Mit-
glieder darf 736 nicht überschreiten. Die europäischen Bürgerinnen 
und Bürger sind im Europäischen Parlament degressiv proportional, 
mindestens jedoch mit vier Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten.  

 Rechtzeitig vor den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 und 
danach im Bedarfsfall im Hinblick auf künftige Wahlen erlässt der 
Europäische Rat einstimmig auf Vorschlag des Europäischen Par-
laments und mit dessen Zustimmung einen Beschluss über die Zu-
sammensetzung des Europäischen Parlaments, in dem die oben ge-
nannten Grundsätze gewahrt sind.  

(3) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsiden-
ten und sein Präsidium.  

[...] 

Art. (I-) 28 Der Gerichtshof 
(1) Zum Gerichtshof gehören der Europäische Gerichtshof, das Gericht 

und Fachgerichte.  

 Er gewährleistet die Achtung des Rechts bei der Auslegung und 
Anwendung der Verfassung. Die Mitgliedstaaten schaffen die erfor-
derlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz auf dem 
Gebiet des Unionsrechts gewährleistet ist.  

(2) Der Europäische Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitglied-
staat und wird von Generalanwälten unterstützt.  

 Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat; 
die Zahl der Richter wird in der Satzung des Gerichtshofs festgelegt.  

 Als Richter und Generalanwälte des Europäischen Gerichtshofs und 
als Richter des Gerichts sind Personen auszuwählen, die jede Ge-
währ für Unabhängigkeit bieten und die die Voraussetzungen gemäß 
den Artikeln III-260 und III-261 erfüllen; sie werden von den Regie-
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rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine 
Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Wiederernennung ist zulässig.  

(3) Der Gerichtshof entscheidet  

- über Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder juristi-
scher oder natürlicher Personen gemäß den Bestimmungen von 
Teil III,  

- im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatli-
chen Gerichte über die Auslegung des Unionsrechts oder über 
die Gültigkeit der Handlungen der Organe;  

- über alle anderen in der Verfassung vorgesehenen Fälle.  

Art. (I-) 29 Die Europäische Zentralbank  
(1) Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken 

bilden das Europäische System der Zentralbanken. Die Europäische 
Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, 
die die Währung der Union, den "Euro" eingeführt haben, betreiben 
die Währungspolitik der Union.  

(2) Das Europäische System der Zentralbanken wird von den Be-
schlussorganen der Europäischen Zentralbank geleitet. Sein vorran-
giges Ziel ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Unbeschadet 
des Zieles der Preisstabilität unterstützt es die allgemeine Wirt-
schaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der Ziele der 
Union beizutragen. Es führt alle weiteren Aufgaben einer Zentral-
bank nach Maßgabe des Teils  III und der Satzungen des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank 
aus.  

(3) Die Europäische Zentralbank ist ein Organ, das Rechtspersönlich-
keit besitzt. Sie allein ist befugt, die Ausgabe des Euro zu genehmi-
gen. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und ihren Finanzen 
unabhängig. Die Organe und Einrichtungen der Union sowie die 
Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz 
zu achten.  

(4) Die Europäische Zentralbank erlässt die für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Maßnahmen gemäß den Artikeln III-77 bis III-
83 und III-90 und nach Maßgabe der Satzungen des Europäischen 
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank. Ge-
mäß diesen Bestimmungen behalten die Mitgliedstaaten, die den 
Euro nicht eingeführt haben, sowie deren Zentralbanken ihre Zu-
ständigkeiten im Währungsbereich.  

(5) Die Europäische Zentralbank wird in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union sowie zu allen Ent-
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würfen für Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene gehört 
und kann Stellungnahmen abgeben.  

(6) Die Beschlussorgane der Europäischen Zentralbank, ihre Zusam-
mensetzung und die Modalitäten ihrer Arbeitsweise sind in den Ar-
tikeln III-84 bis III-87 sowie in den Satzungen des Europäischen 
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank fest-
gelegt.  

[...] 

TEIL 1. TITEL V AUSÜBUNG DER. ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION. 
Kapitel I – Gemeinsame Bestimmungen 

Art. (I-) 37 Gemeinsame Grundsätze für die Rechtsakte der Union 

(1) Wird die Art des Rechtsakts von der Verfassung nicht ausdrücklich 
vorgegeben, so beschließen die Organe unter Einhaltung der gelten-
den Verfahren nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemäß 
Artikel 9 jeweils, welche Art von Rechtsakt zu erlassen ist.  

(2) Europäische Gesetze, Europäische Rahmengesetze, Europäische 
Verordnungen und Europäische Beschlüsse sind mit einer Begrün-
dung zu versehen und nehmen auf die in der Verfassung vorgesehe-
nen Vo rschläge oder Stellungnahmen Bezug.  

[...] 

TEIL I. TITEL VI DAS DEMOKRATISCHE LEBEN DER UNION 

Art. (I-) 44 Grundsatz der demokratischen Gleichheit 

Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger genießen ein gleiches Maß 
an Aufmerksamkeit seitens der Organe der Union.  

Art. (I-) 45 Grundsatz der repräsentativen Demokratie 

(1) Die Arbeitsweise der Union beruht auf dem Grundsatz der repräsen-
tativen Demokratie.  

(2) Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im 
Europäischen Parlament vertreten. Die Mitgliedstaaten werden im 
Europäischen Rat und im Ministerrat von ihren jeweiligen Regie-
rungen vertreten, die ihrerseits den von den Bürgerinnen und Bür-
gern gewählten nationalen Parlamenten Rechenschaft ablegen mü s-
sen.  

(3) Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen 
Leben der Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so of-
fen und so bürgernah wie möglich getroffen. 
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(4) Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbil-
dung eines europäischen politischen Bewusstseins und zum Aus-
druck des Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union bei. 

Art. (I-) 46 Grundsatz der partizipativen Demokratie 

(1) Die Organe der Union geben den Bürgerinnen und Bürgern und den 
repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ih-
re Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich 
bekannt zu geben und auszutauschen.  

(2) Die Organe der Union pflegen einen offenen, transparenten und 
regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der 
Zivilgesellschaft.  

(3) Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu 
gewährleisten, führt die Kommission umfangreiche Anhörungen der 
Betroffenen durch. 

(4) Mindestens eine Million Bürgerinnen und Bürger aus einer erhebli-
chen Zahl von Mitgliedstaaten können die Kommission auffordern, 
geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach 
Ansicht der Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union 
bedarf, um die Verfassung umzusetzen. Die Bestimmungen über die 
besonderen Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürger-
initiative gelten, werden durch ein Europäisches Gesetz festgelegt.  

Art. (I-) 47 Die Sozialpartner und der autonome soziale Dialog 
Die Europäische Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf 
Ebene der Union unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen 
Systeme; sie fördert den sozialen Dialog und achtet dabei die Autonomie der So-
zialpartner.  

Art. (I-) 48 Der Europäische Bürgerbeauftragte 

Das Europäische Parlament ernennt einen Europäischen Bürgerbeauftragten, der 
Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen, Ämter 
oder Agenturen der Union entgegennimmt, ihnen nachgeht und darüber Bericht 
erstattet. Der Europäische Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhän-
gigkeit aus.  

Art. (I-) 49 Transparenz der Arbeit der Organe der Union 
(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Betei-

ligung der Zivilgesellschaft sicherzustellen, handeln die Organe, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union unter weitest ge-
hender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit.  

(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den 
Ministerrat, wenn er über Gesetzgebungsvorschläge berät oder be-
schließt.  
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(3) Jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger sowie jede natürliche 
oder juristische Person mit Wohnsitz oder mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat hat unter den in Teil III festgelegten Bedingungen das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen, Äm-
ter und Agenturen der Union, und zwar unabhängig davon, in wel-
cher Form diese Dokumente erstellt werden. 

(4) In Europäischen Gesetzen werden die allgemeinen Grundsätze und 
die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen geltenden Ein-
schränkungen für die Ausübung des Rechts auf Zugang zu solchen 
Dokumenten festgelegt.  

(5) Im Einklang mit den in Absatz 4 genannten Europäischen Gesetzen 
legen die in Absatz 3 genannten Organe, Einrichtungen, Ämter oder 
Agenturen in ihren jeweiligen Geschäftsordnungen besondere 
Bestimmungen für den Zugang zu ihren Dokumenten fest. 

Art. (I-) 50 Schutz personenbezogener Daten 

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der ihn betreffenden perso-
nenbezogenen Daten.  

(2) Europäische Gesetze legen Regeln über den Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union sowie 
durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkei-
ten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, und ü-
ber den freien Datenverkehr fest. Die Einhaltung dieser Vorschriften 
wird von einer unabhängigen Behörde überwacht.  

Art. (I-) 51 Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften 
(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigun-

gen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechts-
vorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.  

(2) Die Union achtet den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften 
in gleicher Weise.  

(3) Die Union pflegt in Anerkennung der Identität und des besonderen 
Beitrags dieser Kirchen und Gemeinschaften einen offenen, transpa-
renten und regelmäßigen Dialog mit ihnen.  

[...] 

TEIL I. TITEL IX ZUGEHÖRIGKEIT ZUR UNION 

Art.  (I-) 57 Kriterien und Verfahren für den Beitritt zur Union 

(1) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die die in Arti-
kel 2 genannten Werte achten und sich verpflichten, ihnen gemein-
sam Geltung zu verschaffen.  
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(2) Europäische Staaten, die Mitglied der Union werden möchten, rich-
ten ihren Antrag an den Ministerrat. Das Europäische Parlament und 
die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten werden von diesem 
Antrag unterrichtet. Der Ministerrat beschließt einstimmig nach 
Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. Die Bedingungen und Modalitäten der Aufnahme wer-
den durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
antragstellenden Staat geregelt. Dieses Abkommen bedarf der Rati-
fikation durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtli-
chen Vorschriften.  

Art.  (I-) 58 Aussetzung der mit der Zugehörigkeit zur Union verbundenen Rech-
te 

(1) Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments oder der Kommission kann der Ministerrat 
mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments einen Europäischen Beschluss 
erlassen, mit dem festgestellt wird, dass die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte 
durch einen Mitgliedstaat besteht. Der Ministerrat hört, bevor er ei-
ne solche Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann 
nach demselben Verfahren Empfehlungen an ihn richten.  

 Der Ministerrat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser 
Feststellung geführt haben, noch zutreffen. 

(2) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommis-
sion und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der 
Europäische Rat einstimmig einen Europäischen Beschluss erlassen, 
mit dem festgestellt wird, dass eine schwerwiegende und anhaltende 
Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitglied-
staat vorliegt, nachdem er diesen Mitgliedstaat zu einer Stellung-
nahme aufgefordert hat.  

(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Minis-
terrat mit qualifizierter Mehrheit einen Europäischen Beschluss er-
lassen, mit dem bestimmte Rechte, die sich aus der Anwendung der 
Verfassung auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließ-
lich der Stimmrechte des Mitgliedstaats im Ministerrat ausgesetzt 
werden. Dabei berücksichtigt er die mö glichen Auswirkungen einer 
solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und ju-
ristischer Personen. 

 Die sich aus der Verfassung ergebenden Verpflichtungen des betrof-
fenen Mitgliedstaats sind für diesen auf jeden Fall weiterhin ver-
bindlich. 
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(4) Der Ministerrat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter 
Mehrheit einen Europäischen Beschluss erlassen, mit dem die nach 
Absatz 3 getroffenen Maßnahmen abgeändert oder aufgehoben wer-
den, wenn in der Lage, die zur Verhängung dieser Maßnahmen ge-
führt hat, Änderungen eingetreten sind. 

(5) Für die Zwecke dieses Artikels beschließt der Ministerrat ohne 
Berücksichtigung der Stimme des betroffenen Mitgliedstaats. Die 
Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern 
steht dem Zustandekommen von Beschlüssen nach Absatz 2 nicht 
entgegen. 

 Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 3 ausge-
setzt werden. 

(6) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 beschließt das Europäische 
Parlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder.  

[...] 

TEIL II DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE DER UNION2 

PRÄAMBEL 

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte 
eine friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union 
verbinden. 

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die 
Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der 
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt 
ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts begründet. 

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte 
unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas so-
wie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatli-
chen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine 
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den freien Perso-
nen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfrei-
heit sicher. 

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesell-
schaft, des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen 

                                                                 
2  Abweichungen v. u. Ergänzungen d. ursprgl. Text d. Charta  sind kursiv gesetzt bzw. gestrichen. 
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Entwicklungen den Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta 
sichtbarer gemacht werden. 

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den ge-
meinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Ve r-
pflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union 
und den Gemeinschaftsverträgen, aus der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem Euro-
parat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
ergeben. In diesem Zusammenhang wird die Charta von den Gerichten der Union 
und der Mitgliedstaaten unter gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, 
die auf Veranlassung und in eigener Verantwortung des Präsidiums des Konvents 
zur Ausarbeitung der Charta formuliert wurden, ausgelegt werden. 

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl 
gegenüber den Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft 
und den künftigen Generationen verbunden. 

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und 
Grundsätze an. 

TITEL I WÜRDE DES MENSCHEN 

Art. II-1 Würde des Menschen 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

Art. II-2 Recht auf Leben 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. 

(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 

Art. II-3 Recht auf Unversehrtheit 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unver-

sehrtheit. 

(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Fol-
gendes beachtet werden: 

- die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklä-
rung entsprechend den gesetzlich festgelegten Modalitäten, 

- das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, 
welche die Selektion von Personen zum Ziel haben, 

- das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als sol-
che zur Erzielung von Gewinnen zu nutzen, 

- das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 
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Art. II-4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung 

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 

Art. II-5 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit 
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
verrichten. 

(3) Menschenhandel ist verboten. 

TITEL II FREIHEITEN 

Art. II-6 Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Jeder Mensch hat das  Recht auf Freiheit und Sicherheit. 

Art. II-7 Achtung des Privat- und Familienlebens 
Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung sowie ihrer Kommunikation. 

Art. II-8 Schutz personenbezogener Daten 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der ihn betreffenden perso-

nenbezogenen Daten. 

(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwe-
cke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer 
sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet 
werden. Jeder Mensch hat das Recht, Auskunft über die ihn betref-
fenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten 
zu erwirken. 

(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen 
Stelle überwacht. 

Art. II-9 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen 

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden 
nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser 
Rechte regeln. 

Art. II-10 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religi-
onsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich o-
der privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu be-
kennen. 
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(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird 
nach den einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Aus-
übung dieses Rechts regeln. 

Art. II-11 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses 
Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informati-
onen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

Art. II-12 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
(1) Jeder Mensch hat das Recht, sich insbesondere im politischen, ge-

werkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebe-
nen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und frei mit ande-
ren zusammenzuschließen, was das Recht jedes Menschen umfasst, 
zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Ge-
werkschaften beizutreten. 

(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den 
politischen Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum 
Ausdruck zu bringen. 

Art. II-13 Freiheit von Kunst und Wissenschaft  
Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. 

Art. II-14 Recht auf Bildung 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur 

beruflichen Ausbildung und Weiterbildung. 

(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflicht-
schulunterricht teilzunehmen. 

(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der 
demokratischen Grundsätze sowie das Recht der Eltern, die Erzie-
hung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen 
religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen 
sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geach-
tet, welche ihre Ausübung regeln. 

Art. II-15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 

(1) Jeder Mensch hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten 
oder angenommenen Beruf auszuüben. 

(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in 
jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulas-
sen oder Dienstleistungen zu erbringen. 
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(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten arbeiten dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedin-
gungen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ent-
sprechen. 

Art. II-16 Unternehmerische Freiheit 
Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt. 

Art. II-17 Eigentumsrecht 

(1) Jeder Mensch hat das Recht, sein rechtmäßig erworbenes Eigentum 
zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. 
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus 
Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Be-
dingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine 
rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigen-
tums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, 
soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt. 

Art. II-18 Asylrecht 
Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 
1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flücht-
linge sowie gemäß der Verfassung gewährleistet. 

Art. II-19 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung 
(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig. 

(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an 
einen Staat ausgeliefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthaf-
te Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschli-
chen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. 

TITEL III GLEICHHEIT 

Artikel II-20: Gleichheit vor dem Gesetz 
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Artikel II-21: Nichtdiskriminierung 

(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, 
der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der geneti-
schen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschau-
ung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verbo-
ten. 
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(2) Im Anwendungsbereich der Verfassung ist unbeschadet ihrer ein-
zelnen Bestimmungen jede Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit verboten. 

Art. II-22 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen 
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

Art. II-23 Gleichheit von Männern und Frauen 
Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der 
Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. Der Grundsatz 
der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünsti-
gungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 

Art. II-24 Rechte des Kindes 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr 

Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. 
Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in ei-
ner ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berück-
sichtigt. 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater 
Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwä-
gung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen 
und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht 
seinem Wohl entgegen. 

Art. II-25 Rechte älterer Menschen 
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und 
unabhängiges Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 

Art. II-26 Integration von Menschen mit Behinderung 
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung 
auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und 
beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft. 

TITEL IV SOLIDARITÄT 

Art. II-27 Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Unternehmen 

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den 
geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen 
und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind. 
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Art. II-28 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifver-
träge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interes-
senkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, ein-
schließlich Streiks, zu ergreifen. 

Art. II-29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst 

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermitt-
lungsdienst. 

Art. II-30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung 
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz 
vor ungerechtfertigter Entlassung. 

Art. II-31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf 

gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen. 

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine 
Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 

Art. II-32 Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeits-
platz 

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche 
und abgesehen von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt 
in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten. 

Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedin-
gungen erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit ge-
schützt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige, 
sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden 
könnte. 

Art. II-33 Familien- und Berufsleben 
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird 

gewährleistet. 

(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu 
können, hat jede Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus ei-
nem mit der Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie den 
Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen El-
ternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines Kindes. 
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Art. II-34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung 

(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leis-
tungen der sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in 
Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftig-
keit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz ge-
währleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat 
und seinen Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die 
Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigun-
gen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, aner-
kennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale Unterstützung 
und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicher-
stellen sollen, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

Art. II-35 Gesundheitsschutz 

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztli-
che Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Ge-
pflogenheiten. Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und Aktionen der 
Union in allen Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 

Art. II-36 Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse 

Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten im Einklang mit der Verfassung geregelt ist, um den sozialen 
und territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern. 

Art. II-37 Umweltschutz 

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen 
in die Politik  der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung sichergestellt werden. 

Art. II-38 Verbraucherschutz 
Die Politik  der Union stellen ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher. 
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TITEL V BÜRGERRECHTE 

Art. II-39 Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament 

(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mit-
gliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wobei für 
sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats. 

(2) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewählt. 

Art. II-40 Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwah-
len, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des 
betreffenden Mitgliedstaats. 

Art. II-41 Recht auf eine gute Verwaltung 
(1) Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass seine Angelegenheiten von 

den Organen und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und 
innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. 

(2) Dieses Recht umfasst insbesondere 

- das Recht eines jeden Menschen, gehört zu werden, bevor ihm 
gegenüber eine für ihn nachteilige individuelle Maßnahme ge-
troffen wird, 

- das Recht eines jeden Menschen auf Zugang zu den ihn betref-
fenden Akten unter Wahrung des legitimen Interesses der Ve r-
traulichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses, 

- die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu be-
gründen. 

(3) Jeder Mensch hat Anspruch darauf, dass die Union den durch ihre 
Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verur-
sachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ersetzt, 
die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) Jeder Mensch kann sich in einer der Sprachen der Verfassung an die 
Organe der Union wenden und muss eine Antwort in derselben 
Sprache erhalten. 

Art. II-42 Recht auf Zugang zu Dokumenten 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
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Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union, unabhängig davon, in welcher Form diese Dokumente er-
stellt werden. 

Art. II-43 Der Bürgerbeauftragte 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
Recht, den Bürgerbeauftragten der Union im Falle von Missständen bei der Tätig-
keit der Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union, mit Ausnahme 
des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer Rechtspre-
chungsbefugnisse, zu befassen. 

Art. II-44 Petitionsrecht 

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das 
Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten. 

Art. II-45 Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 

(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. 

(2) Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats aufhalten, kann gemäß der Verfassung 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit gewährt werden. 

Art. II-46 Diplomatischer und konsularischer Schutz 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Dritt-
landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht 
vertreten ist, den Schutz der diplomatischen und konsularischen Stellen eines 
jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses 
Staates. 

TITEL VI JUSTIZIELLE RECHTE 

Art. II-47 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches 
Gericht 

Jeder Mensch, dessen durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freihei-
ten verletzt worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Arti-
kel vorgesehen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass seine Sache von einem unabhängigen, 
unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfah-
ren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jeder Mensch 
kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. 
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Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe 
bewilligt, soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten 
wirksam zu gewährleisten. 

Art. II-48 Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte 

(1) Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis 
ihrer Schuld als unschuldig. 

(2) Jedem Angeklagte wird die Achtung der Verteidigungsrechte ge-
währleistet. 

Art. II-49 Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit  
im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen 

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt 
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder in-
ternationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwere-
re Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt 
werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mil-
dere Strafe eingeführt, so ist diese zu verhängen. 

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer 
Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur 
Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der Gesamtheit der 
Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war. 

(3) Das Strafmaß darf gegenüber der Straftat nicht unverhältnismäßig 
sein. 

Art. II-50 Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich ver-
folgt oder bestraft zu werden 

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem 
Gesetz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafver-
fahren erneut verfolgt oder bestraft werden. 

TITEL VII ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. II-51 Anwendungsbereich 

(1) Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agentu-
ren der Union unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und für 
die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts 
der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich 
an die Grundsätze und fördern sie deren Anwendung gemäß ihren 
jeweiligen Zuständigkeiten und unter Achtung der Grenzen der Zu-
ständigkeiten, die der Union in anderen Teilen der Verfassung über-
tragen werden. 

(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht 
über die Zuständigkeiten der Union hinaus aus und begründet we-
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der neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union, noch 
ändert sie die in den anderen Teilen der Verfassung festgelegten 
Zuständigkeiten und Aufgaben. 

Art. II-52 Tragweite der garantierten Rechte 

(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten 
Rechte und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den 
Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen 
nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von 
der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen 
oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten an-
derer tatsächlich entsprechen. 

(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in 
anderen Teilen der Verfassung geregelt sind sind, erfolgt im Rah-
men der in diesen einschlägigen Teilen festgelegten Bedingungen 
und Grenzen. 

(3) So weit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung 
und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen 
wird. Diese Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht 
der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt . 

(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich 
aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitglied-
staaten ergeben, werden sie im Einklang mit diesen Überlieferungen 
ausgelegt. 

(5) Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt 
sind, können durch Akte der Gesetzgebung und der Ausführung der 
Organe und Einrichtungen der Union sowie durch Akte der Mit-
gliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union in Ausübung 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie können vor 
Gericht nur bei der Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen 
über deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden. 

(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, 
wie es in dieser Charta bestimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu 
tragen. 

Art. II-53 Schutzniveau 

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich durch das Recht der Union und das Völkerrecht sowie durch die 
internationalen Übereinkommen, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten 
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Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen 
der Mitgliedstaaten anerkannt werden. 

Art. II-54 Verbot des Missbrauchs der Rechte 

Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, 
eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die 
in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker 
einzuschränken, als dies in der Charta vorgesehen ist. 

TEIL III DIE POLITIKBEREICHE UND DIE ARBEITSWEISE 
DER UNION.  

TITEL I ALLGEMEIN ANWENDBARE BESTIMMUNGEN 

[...] 

Art. III-2 
Bei allen in diesem Teil genannten Maßnahmen wirkt die Union darauf hin, dass 
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen beseitigt werden und die Gleich-
stellung von Männern und Frauen gefördert wird. 

Art. III-3 
Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und der Maßnahmen in den in 
diesem Teil genannten Bereichen zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen 
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Aus-
richtung zu bekämpfen.  

Art. III-4 
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchfüh-
rung der Politik und der Maßnahmen der Union in den in diesem Teil genannten 
Bereichen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezo-
gen werden.  

Art. III-5 
Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durch-
führung der Politik und der Maßnahmen der Union in den anderen Bereichen 
Rechnung getragen.  

Art. III-6 
Unbeschadet der Artikel III-55, III-56 und III-136 und in Anbetracht des von allen 
in der Union anerkannten Stellenwerts der Dienste von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territo-
rialen Zusammenhalts tragen die Union und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich der Verfassung dafür Sorge, dass 
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die Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und finan-
zieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass diese ihren 
Aufgaben nachkommen können. Diese Grundsätze und Bedingungen werden 
durch Europäische Gesetze festgelegt.  

TITEL II NICHTDISKRIMINIERUNG UND 
UNIONSBÜRGERSCHAFT 

Art. III-7 

Das in Artikel I-4 verankerte Verbot von Diskriminierungen aufgrund der Staats-
angehörigkeit kann durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze geregelt 
werden.  

Art. III-8 
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verfassung und im 

Rahmen der durch die Verfassung auf die Union übertragenen Zu-
ständigkeiten können die für die Bekämpfung von Diskriminierun-
gen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung erforderlichen Maßnah-
men durch ein Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz des Minis-
terrates festgelegt werden. Der Ministerrat beschließt einstimmig 
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

(2) Die Grundprinzipien für die Fördermaßnahmen der Union und sol-
che Maßnahmen selbst, mit denen die Maßnahmen der Mitgliedstaa-
ten unterstützt werden sollen, können unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze festge-
legt werden. 

Art. III-9 

(1) Erscheint zur Erleichterung der Ausübung des in Artikel I-8 genann-
ten Rechts jedes Unionsbürgers bzw. jeder Unionsbürgerin, sich frei 
zu bewegen und seinen bzw. ihren Aufenthalt frei zu nehmen, ein 
Tätigwerden der Union erforderlich, so können entsprechende Maß-
nahmen durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze festgelegt 
werden, sofern die Verfassung hierfür anderweitig keine Befugnisse 
vorsieht. 

(2) Zum selben Zweck können, sofern die Verfassung hierfür anderwei-
tig keine Befugnisse vorsieht, Maßnahmen betreffend Pässe, Perso-
nalausweise, Aufenthaltstitel oder diesen gleichgestellte Dokumente 
sowie Maßnahmen betreffend die soziale Sicherheit oder den sozia-
len Schutz vom Ministerrat durch ein Europäisches Gesetz oder 
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Rahmengesetz festgelegt werden. Der Ministerrat beschließt ein-
stimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 

Art. III-10 
Die Einzelheiten der Ausübung des in Artikel I-8 genannten aktiven und passiven 
Wahlrechts jedes Unionsbürgers bei den Kommunalwahlen und bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament in dem Mitgliedstaat, in dem dieser seinen Wohnsitz 
hat, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen, werden durch ein Europäisches 
Gesetz oder Rahmengesetz des Ministerrates festgelegt. Der Ministerrat beschließt 
einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. In diesen Einzelheiten 
können Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer 
Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist.  

Das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
wird unbeschadet des Artikels  III-232 Absatz 2 und der Maßnahmen zu dessen 
Durchführung ausgeübt.  

Art. III-11 

Die Mitgliedstaaten erlassen die notwendigen Bestimmungen, um den diplomati-
schen und konsularischen Schutz der Unionsbürger in Drittländern nach Artikel I-
8 zu gewährleisten.  

Zur Erleichterung dieses Schutzes notwendige Maßnahmen können durch ein 
Europäisches Gesetz des Ministerrates festgelegt werden. Der Ministerrat be-
schließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments.  

Art. III-12 
Die Sprachen, in denen jeder Unionsbürger sich gemäß Artikel I-8 an die Organe 
oder beratenden Einrichtungen wenden und eine Antwort erhalten kann, sind in 
Artikel IV-10 aufgeführt. Die Organe und beratenden Einrichtungen im Sinne 
dieses Artikels sind jene, die in Artikel I-18 Absatz 2, Artikel I-30 und Artikel I-
31 genannt werden, sowie der europäische Bürgerbeauftragte.  

[...] 

TITEL III INTERNE POLITIKBEREICHE UND MASSNAHMEN 

KAPITEL I BINNENMARKT 

[...] 
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ABSCHNITT 2 FREIZÜGIGKEIT UND FREIER 
DIENSTLEISTUNGSVERKEHR 

Unterabschnitt 1 Arbeitnehmer 

Art. III-18 

(1) Die Arbeitnehmer haben das Recht, sich innerhalb der Union frei zu 
bewegen. 

(2) Jede auf der Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedliche Be-
handlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Be-
schäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen ist 
verboten. 

(3) Die Arbeitnehmer haben – vorbehaltlich der aus Gründen der öf-
fentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Be-
schränkungen – das Recht,  

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben;  

b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-
ten frei zu bewegen;  

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den 
für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben;  

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats unter Bedingungen zu verbleiben, wel-
che in Europäischen Ve rordnungen festgelegt sind, die die 
Kommission erlässt.  

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der 
öffentlichen Verwaltung.  

[...] 

Unterabschnitt 2 Niederlassungsfreiheit 

Art. III-22 

Die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit von Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe 
dieses Unterabschnitts verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen der Grün-
dung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften durch 
Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansäs-
sig sind.  

Vorbehaltlich des Abschnitts über den Kapitalverkehr haben die Angehörigen 
eines Mitgliedstaats das Recht, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
selbstständige Erwerbstätigkeiten aufzunehmen und auszuüben sowie Unterneh-
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men, insbesondere Gesellschaften im Sinne des Artikels  III-27 Absatz 2, nach den 
Bestimmungen des Aufnahmemitgliedstaats für seine eigenen Angehörigen zu 
gründen und zu leiten.  

[...] 

Art. III-24 

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Aus-
übung öffentlicher Gewalt verbunden sind, findet dieser Unterabschnitt in dem 
betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung. In Europäischen Gesetzen oder 
Rahmengesetzen kann vorgesehen werden, dass bestimmte Tätigkeiten von der 
Anwendung dieses Unterabschnitts ausgenommen werden.  

Art. III-25 
(1) Dieser Unterabschnitt und die aufgrund desselben erlassenen Maß-

nahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die eine Sonderrege-
lung für Ausländer vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.  

(2) Die in Absatz 1 genannten nationalen Vorschriften werden durch 
Europäische Rahmengesetze koordiniert.  

[...] 

Art. III-27 
Für die Anwendung dieses Unterabschnitts stehen die nach den Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren Sitz, ihre Hauptverwal-
tung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, den natürlichen 
Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind.  

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des 
Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen 
Personen des  öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die 
keinen Erwerbszweck verfolgen.  

Art. III-28 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verfassung stellen die Mitglied-
staaten die Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Betei-
ligung am Kapital von Gesellschaften im Sinne des Artikels  III-27 den eigenen 
Staatsangehörigen gleich.  

Unterabschnitt 3 Freier Dienstleistungsverkehr 

Art. III-29 

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für 
Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat der Union als 
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demjenigen des Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe dieses 
Unterabschnitts verboten.  

Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze kann die Anwendung dieses 
Unterabschnitts auf Erbringer von Dienstleistungen ausgedehnt werden, welche 
die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Union 
ansässig sind.  

Art. III-30  
Dienstleistungen im Sinne der Verfassung sind Leistungen, die in der Regel gegen 
Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- 
und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen.  

Als Dienstleistungen gelten insbesondere:  

a) gewerbliche Tätigkeiten,  

b) kaufmännische Tätigkeiten,  

c) handwerkliche Tätigkeiten,  

d) freiberufliche Tätigkeiten.  

Unbeschadet des Unterabschnitts über die Niederlassungsfreiheit kann der Leis-
tende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem 
Mitgliedstaat ausüben, in dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den 
Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt.  

[...] 

Art. III-34 
Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aufgehoben 
sind, wendet sie jeder Mitgliedstaat ohne Unterscheidung nach Staatsangehörig-
keit oder Aufenthaltsort auf alle Erbringer von Dienstleistungen gemäß Artikel III-
29 Absatz 1 an.  

[...] 

ABSCHNITT 3 FREIER WARENVERKEHR 

Unterabschnitt 1 Die Zollunion 

Art. III-36 

(1) Die Union umfasst eine Zollunion, die sich auf den gesamten Wa-
renaustausch erstreckt und das Verbot umfasst, zwischen den Mit-
gliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung 
zu erheben, sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs ge-
genüber dritten Ländern.  

(2) Artikel III-38 und Unterabschnitt 3 dieses Abschnitts gelten für die 
aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie für diejenigen 
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Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien 
Verkehr befinden.  

Art. III-37 
Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten diejenigen Waren aus 
dritten Ländern, für die in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhr-
Förmlichkeiten erfüllt sowie die vorgeschriebenen Zölle und Abgaben gleicher 
Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise rückvergütet worden sind.  

Art. III-38 

Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den Mit-
gliedstaaten verboten. Dieses Verbot gilt auch für Finanzzölle.  

[...] 

Unterabschnitt 3 Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen 

Art. III-42 

Mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen 
gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten.  

Art. III-43 

Artikel III-42 steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -
beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, 
Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Men-
schen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, ge-
schichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommer-
ziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen 
jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte 
Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.  

Art. III-44 
(1) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole derart 

um, dass jede Diskriminierung in den Versorgungs- und Absatzbe-
dingungen zwischen den Angehörigen der Mitgliedstaaten ausge-
schlossen ist.  

 Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mitglied-
staat unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder die Ausfuhr zwi-
schen den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kontrolliert, 
lenkt oder merklich beeinflusst. Er gilt auch für die von einem Staat 
auf andere Rechtsträger übertragenen Monopole.  

(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den in 
Absatz 1 genannten Grundsätzen widerspricht oder die Tragweite 
der Artikel über das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Be-
schränkungen zwischen den Mitgliedstaaten einengt.  



H.-W. Rengeling/P. Szczekalla – Grundrechte in der EU (Textsammlung) 

 60 

(3) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur Er-
leichterung des Absatzes oder der Verwertung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der Anwendung dieses Arti-
kels gleichwertige Sicherheiten für die Beschäftigung und den Le-
bensstandard der betreffenden Erzeuger gewährleistet werden.  

ABSCHNITT 4 DER KAPITAL- UND ZAHLUNGSVERKEHR 

Art. III-45 

Im Rahmen dieses Abschnitts sind Beschränkungen des Kapital- und des Zah-
lungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten 
und dritten Ländern verboten.  

[...] 

Art. III-47 
(1) Artikel III-45 berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten,  

a) die einschlägigen Bestimmungen ihres Steuerrechts anzu-
wenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohn-
ort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln,  

b) die unerlässlichen Bestimmungen zu erlassen, um Zuwi-
derhandlungen gegen innerstaatliche Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Steuer-
rechts und der Aufsicht über Finanzinstitute, zu verhindern, 
sowie Meldeverfahren für den Kapitalverkehr zwecks ad-
ministrativer oder statistischer Information vorzusehen o-
der Maßnahmen zu erlassen, die aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt sind.  

(2) Dieser Abschnitt berührt nicht die Anwendbarkeit von Beschrän-
kungen des Niederlassungsrechts, die mit der Verfassung vereinbar 
sind.  

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Ve rfahren 
dürfen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch ei-
ne verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und Zahlungsver-
kehrs im Sinne des Artikels  III-45 darstellen.  

[...] 

Art. III-49 
Sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikels  III-158, insbesondere in Be-
zug auf die Verhütung und Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Terroris-
mus und Menschenhandel zu verwirklichen, kann durch Europäische Gesetze ein 
Rahmen für Maßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen ge-
schaffen werden, wozu das Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten 
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oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann, deren Besitzer oder Eigentümer 
natürliche oder juristische Personen, Gruppen oder nichtstaatliche Einheiten sind.  

Zur Durchführung der in Absatz 1 genannten Gesetze erlässt der Ministerrat auf 
Vorschlag der Kommission Europäische Verordnungen oder Beschlüsse.  

ABSCHNITT 5 WETTBEWERBSREGELN 

Unterabschnitt 1 Vorschriften für Unternehmen 

Art. III-50 

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinba-
rungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensver-
einigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet 
sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes bezwecken oder bewir-
ken, insbesondere  

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder 
Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;  

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Ab-
satzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;  

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;  

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei 
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, 
wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;  

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, 
dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, 
die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung 
zum Vertragsgegenstand stehen.  

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüs-
se sind nichtig.  

(3) Absatz 1 kann jedoch für nicht anwendbar erklärt werden auf  

- ereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen,  

- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmens-
vereinigungen,  

- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von 
solchen,  
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 die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entste-
henden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -
verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen  

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirkli-
chung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder  

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil 
der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.  

Art. III-51 

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnut-
zung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesent-
lichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu 
führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.  

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:  

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unan-
gemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen 
Geschäftsbedingungen;  

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der 
technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;  

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei 
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, 
wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;  

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedin-
gung, dass die Ve rtragspartner zusätzliche Leistungen an-
nehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in 
Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.  

[...] 

Unterabschnitt 2 Beihilfen der Mitgliedstaaten 

Art. III-56 

(1) Soweit in der Verfassung nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
Beihilfen der Mitgliedstaaten oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimm-
ter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unverein-
bar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchti-
gen.  

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:  
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a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie 
ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Waren ge-
währt werden;  

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturka-
tastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse ent-
standen sind;  

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung 
Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik 
Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Tei-
lung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich 
sind.  

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden:  

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 
von Gebieten, in denen der Lebensstandard außergewöhn-
lich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung 
herrscht;  

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemein-
samem europäischem Interesse oder zur Behebung einer 
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitglied-
staats;  

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirt-
schaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Han-
delsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;  

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des 
kulturellen Erbes, soweit sie die Handels - und Wettbe-
werbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beein-
trächtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;  

e) sonstige Arten von Beihilfen, die durch vom Ministerrat 
auf Vorschlag der Kommission erlassene Europäische Ve r-
ordnungen oder Beschlüsse bestimmt werden.  

[...] 
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KAPITEL III  DIE POLITIK IN ANDEREN EINZELBEREICHEN 

ABSCHNITT 1 BESCHÄFTIGUNG 

Art. III-97 

Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten nach diesem Abschnitt auf die Ent-
wicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die 
Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte hin, auf die Erfordernisse des wirt-
schaftlichen Wandels zu reagieren, um die Ziele des Artikels  I-3 zu erreichen.  

[....] 

ABSCHNITT 2 SOZIALPOLITIK 

Art. III-103 

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte, 
wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozial-
charta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer 
von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die Förderung der Beschäftigung, die 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem Wege 
des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen 
Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hin-
blick auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von 
Ausgrenzungen.  

Zu diesem Zweck tragen die Union und die Mitgliedstaaten bei ihrer Tätigkeit der 
Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertraglichen 
Beziehungen, sowie der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
der Union zu erhalten, Rechnung.  

Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine 
Abstimmung der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Binnenmarktes als 
auch aus den in der Verfassung vorgesehenen Verfahren sowie aus der Anglei-
chung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben wird.  

Art. III-104 
(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels  III-103 unterstützt und 

ergänzt die Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden 
Gebieten:  

a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer,  

b) Arbeitsbedingungen,  

c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,  
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d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsver-
trags,  

e) Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,  

f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbe-
stimmung, vorbehaltlich des Absatzes 6,  

g) Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter 
Länder, die sich rechtmäßig im Gebiet der Union aufhalten,  

h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausge-
grenzten Personen, unbeschadet des Artikels  III-183,  

i) Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,  

j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung,  

k) Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes, unbe-
schadet des Buchstabens c.  

[....] 

(5) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Europäischen Gesetze und 
Rahmengesetze  

a) berühren nicht die anerkannte Befugnis der Mitglied-
staaten, die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen 
Sicherheit festzulegen, und dürfen das finanzielle 
Gleichgewicht dieser Systeme nicht erheblich beein-
trächtigen;  

b) hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere 
Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu erlassen, die 
mit der Verfassung vereinbar sind.  

(6) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, 
das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht.  

Art. III-105 

(1) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der Sozialpartner 
auf Unionsebene zu fördern, und erlässt alle zweckdienlichen Maß-
nahmen an, um den Dialog zwischen den Sozialpartnern zu erleich-
tern, wobei sie für Ausgewogenheit bei der Unterstützung der Par-
teien sorgt.  

(2) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unterbreitung von Vo r-
schlägen im Bereich der Sozialpolitik die Sozialpartner zu der Fra-
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ge, wie eine Unionsaktion gegebenenfalls ausgerichtet werden soll-
te.  

(3) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Unionsmaßnahme 
für zweckmäßig, so hört sie die Sozialpartner zum Inhalt des in 
Aussicht genommenen Vorschlags. Die Sozialpartner übermitteln 
der Kommission eine Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Emp-
fehlung.  

(4) Bei dieser Anhörung können die Sozialpartner der Kommission 
mitteilen, dass sie den Prozess nach Artikel III-106 in Gang setzen 
wollen. Die Dauer des Verfahrens darf höchstens neun Monate 
betragen, sofern die betroffenen Sozialpartner und die Kommission 
nicht gemeinsam eine Verlängerung beschließen.  

Art. III-106 
(1) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Unionsebene kann, 

falls sie es wünschen, zur Herstellung vertraglicher Beziehungen, 
einschließlich des Abschlusses von Vereinbarungen, führen.  

(2) Die Durchführung der auf Unionsebene geschlossenen Vereinba-
rungen erfolgt entweder nach den jeweiligen Verfahren und Gepflo-
genheiten der Sozialpartner und der Mitgliedstaaten oder – in den 
durch Artikel III-104 erfassten Bereichen – auf gemeinsamen An-
trag der Unterzeichnerparteien durch Europäische Verordnungen 
oder Beschlüsse, die vom Ministerrat auf Vorschlag der Kommissi-
on erlassen werden. Das Europäische Parlament wird unterrichtet.  

 Enthält die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Bestim-
mungen betreffend einen der Bereiche, für die nach Artikel III-104 
Absatz 3 Einstimmigkeit erforderlich ist, so beschließt der Minister-
rat einstimmig.  

Art. III-107 
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verfassung fördert die Kommission 
im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels  III-103 die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und erleichtert die Koordinierung ihres Vo rgehens 
in allen unter diesen Abschnitt fallenden Bereichen der Sozialpolitik, insbesondere 
auf dem Gebiet  

a) der Beschäftigung,  

b) des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,  

c) der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,  

d) der sozialen Sicherheit,  

e) der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten,  
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f) des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,  

g) des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.  

Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit den Mitglied-
staaten durch Untersuchungen, Stellungnahmen und die Vorbereitung von Bera-
tungen, gleichviel ob es sich um innerstaatliche oder um internationalen Organis a-
tionen gestellte Probleme handelt, tätig, und zwar insbesondere im Wege von 
Initiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Aus-
tausch bewährter Ve rfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für 
eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Europäische 
Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet.  

Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen hört die Kom-
mission den Wirtschafts- und Sozialausschuss  

Art. III-108 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des glei-
chen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwerti-
ger Arbeit sicher.  

(2) Unter „Entgelt“ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- 
oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen 
zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 
dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sach-
leistungen zahlt.  

 Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts bedeutet,  

a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Ar-
beit aufgrund der gleichen Maßeinheit festgesetzt wird,  

b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei glei-
chem Arbeitsplatz gleich ist.  

(3) Die Maßnahmen, die die Anwendung des Grundsatzes der Chan-
cengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsat-
zes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit, 
gewährleisten, werden durch Europäische Gesetze oder Rahmenge-
setze festgelegt. Diese werden nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen.  

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstel-
lung von Männern und Frauen im Arbeitsleben hindert der Grund-
satz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Er-
leichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts 
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oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen 
in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen beizube-
halten oder zu beschließen.  

Art. III-109 

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit der Regelun-
gen über die bezahlte Freizeit beizubehalten.  

[...] 

ABSCHNITT 5  UMWELT 

Art. III-129 

(1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehen-
den Ziele bei:  

a) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ih-
rer Qualität;  

b) Schutz der menschlichen Gesundheit;  

c) umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen 
Ressourcen;  

d) Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur 
Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme.  

(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union 
auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der 
Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträch-
tigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf 
dem Verursacherprinzip.  

 Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umwelt-
schutzes entsprechenden Harmonisierungsmaßnahmen gegebenen-
falls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten ermächtigt 
werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Grün-
den vorläufige Bestimmungen zu erlassen, die einem Kontrollver-
fahren der Union unterliegen.  

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Union  

a) die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten;  

b) die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der 
Union;  

c) die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens 
bzw. eines Nichttätigwerdens;  
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d) die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union ins-
gesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regio-
nen.  

(4) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jewei-
ligen Befugnisse mit dritten Ländern und den zuständigen internati-
onalen Organisationen zusammen. Die Einzelheiten der Zusammen-
arbeit der Union können Gegenstand von Abkommen zwischen die-
ser und den betreffenden dritten Parteien sein, die nach Artikel III-
272 ausgehandelt und geschlossen werden.  

 Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in 
internationalen Gremien zu verhandeln und internationale Abkom-
men zu schließen.  

[...] 

ABSCHNITT 6 VERBRAUCHERSCHUTZ 

Art. III-132 

(1) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleis-
tung eines hohen Verbraucherschutzniveaus leistet die Union einen 
Beitrag zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der wirt-
schaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förderung ihres 
Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung von Ve reinigungen 
zur Wahrung ihrer Interessen.  

(2) Die Union leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 ge-
nannten Ziele durch  

a) Maßnahmen, die im Rahmen der Verwirklichung des Bin-
nenmarkts nach Artikel III-65 erlassen werden;  

b) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwa-
chung der Politik der Mitgliedstaaten.  

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 2 Buchstabe b werden durch Europäi-
sche Gesetze oder Rahmengesetze festgelegt. Diese werden nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen.  

(4) Die nach Absatz 3 erlassenen Rechtsakte hindern die einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzbestimmungen beizu-
behalten oder zu erlassen. Diese Bestimmungen müssen mit der 
Verfassung vereinbar sein. Sie werden der Kommission notifiziert.  

[...] 
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KAPITEL IV          RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES 
RECHTS 

ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. III-158 

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, in dem die Grundrechte geachtet und die verschiedenen 
Rechtstraditionen und -ordnungen der Mitgliedstaaten berücksich-
tigt werden.  

(2) Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrol-
liert werden, und entwickelt eine gemeinsame Politik in den Berei-
chen Asyl, Einwanderung und Kontrollen an den Außengrenzen, die 
sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet und gegenüber 
Drittstaatsangehörigen gerecht ist. Für die Zwecke dieses Kapitels 
werden Staatenlose den Drittstaatsangehörigen gleichgestellt.  

(3) Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Prävention und 
Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit, zur Koordinierung und Zusammenarbeit von Polizei-
behörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zu-
ständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung 
strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die 
Angleichung der strafrechtlichen Bestimmungen ein hohes Sicher-
heitsniveau zu gewährleisten.  

(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch 
den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Entscheidungen in Zivils achen.  

[...] 

Art. III-163 
Dieses Kapitel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitglied-
staaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der 
inneren Sicherheit.  

[...] 

ABSCHNITT 2 POLITIK BETREFFEND GRENZKONTROLLEN, 
ASYL UND EINWANDERUNG 

Art. III-166 
(1) Die Union entwickelt eine Politik, mit der  

a) sichergestellt werden soll, dass Personen unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit beim Überschreiten der Binnen-
grenzen nicht kontrolliert werden;  
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b) die Personenkontrolle und die wirksame Überwachung des 
Grenzübertritts an den Außengrenzen sichergestellt werden 
soll;  

c) schrittweise ein integriertes Grenzschutzsystem an den Au-
ßengrenzen eingeführt werden soll.  

(2) Zu diesem Zweck werden durch Europäische Gesetze oder Rah-
mengesetze Maßnahmen festgelegt, die folgende Bereiche betreffen:  

a) die gemeinsame Politik in Bezug auf Visa und andere kurz-
fristige Aufenthaltstitel;  

b) die Kontrollen, denen Personen beim Überschreiten der 
Außengrenzen unterzogen werden;  

c) die Voraussetzungen, unter denen sich Drittstaatsangehöri-
ge innerhalb der Union während eines kurzen Zeitraums 
frei bewegen können;  

d) alle Maßnahmen, die für die schrittweise Einführung eines 
integrierten Grenzschutzsystems an den Außengrenzen er-
forderlich sind;  

e) die Abschaffung der Kontrolle von Personen gleich wel-
cher Staatsangehörigkeit beim Überschreiten der Binnen-
grenzen.  

(3) Dieser Artikel berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
für die geografische Festlegung ihrer Grenzen nach dem Völker-
recht.  

Art. III-167 
(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl und 

vorübergehender Schutz, mit der jedem Drittstaatsangehörigen, der 
internationalen Schutz benötigt, ein angemessener Status angeboten 
und die Einhaltung des Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung ge-
währleistet werden soll. Diese Politik muss mit dem Genfer Ab-
kommen vom 28. Juli 1951, dem Protokoll vom 31. Januar 1967 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und den anderen einschlägi-
gen Verträgen im Einklang stehen.  

(2) Zu diesem Zweck werden durch Europäische Gesetze oder Rah-
mengesetze Maßnahmen in Bezug auf eine gemeinsame europäische 
Asylregelung festgelegt, die Folgendes umfasst:  

a) einen in der ganzen Union gültigen einheitlichen Asylstatus 
für Drittstaatsangehörige;  
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b) einen einheitlichen subsidiären Schutzstatus für Drittstaats-
angehörige, die zwar keinen europäischen Asylstatus erhal-
ten, aber dennoch internationalen Schutz benötigen;  

c) eine gemeinsame Regelung für den vorübergehenden 
Schutz von Vertriebenen im Falle eines Massenzustroms;  

d) gemeinsame Verfahren für die Gewährung und den Entzug 
des einheitlichen Asylstatus bzw. des subsidiären Schutz-
status;  

e) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staats, der für die Prüfung eines Antrags auf Asyl oder sub-
sidiären Schutz zuständig ist;  

f) Normen für die Aufnahmebedingungen von Personen, die 
Asyl oder subsidiären Schutz beantragen;  

g) Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur 
Steuerung der Zuwanderungsströme von Personen, die A-
syl oder subsidiären bzw. vorübergehenden Schutz bean-
tragen.  

(3) Befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines 
plötzlichen Zustroms von Staatsangehörigen dritter Länder in einer 
Notlage, so kann der Ministerrat auf Vorschlag der Kommission Eu-
ropäische Verordnungen oder Beschlüsse erlassen, die vorläufige 
Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten vorsehen. 
Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments.  

Art. III-168 
(1) Die Union entwickelt eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die 

in allen Phasen eine effiziente Steuerung der Migrationsströme, eine 
angemessene Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie eine Prävention 
und verstärkte Bekämpfung von illegaler Einwanderung und Men-
schenhandel gewährleisten soll.  

(2) Zu diesem Zweck werden durch Europäische Gesetze oder Rah-
mengesetze die Maßnahmen in folgenden Bereichen festgelegt:  

a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen 
für die Erteilung von Visa für einen langfristigen Aufent-
halt und von Aufenthaltstiteln, einschließlich solcher zur 
Familienzusammenführung, durch die Mitgliedstaaten;  

b) Festlegung der Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, einschließlich 
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der Bedingungen, unter denen sie sich in den anderen Mit-
gliedstaaten frei bewegen und aufhalten dürfen;  

c) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließ-
lich Abschiebung und der Rückführung solcher Personen, 
die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten;  

d) Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Han-
dels mit Frauen und Kindern.  

(3) Die Union kann gemäß Artikel III-227 mit Drittländern Abkommen 
über eine Rückübernahme illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland schließen.  

(4) Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze können unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen festgelegt werden, mit 
denen die Bemühungen der Mitgliedstaaten um die Integration der 
sich rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhaltenden Drittstaatsan-
gehörigen gefördert und unterstützt werden.  

(5) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, festzule-
gen, wie viele Drittstaatsangehörige aus Drittstaaten in ihr Hoheits-
gebiet einreisen dürfen, um dort als Arbeitnehmer oder Selbststän-
dige Arbeit zu suchen.  

Art. III-169 

Für die unter diesen Abschnitt fallende Politik der Union und ihre Umsetzung gilt 
der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkei-
ten unter den Mitgliedstaaten, und zwar auch in finanzieller Hinsicht. Die auf-
grund dieses Abschnitts erlassenen Rechtsakte der Union enthalten, wenn dies 
erforderlich ist, immer entsprechende Maßnahmen für die Anwendung dieses 
Grundsatzes.  

ABSCHNITT 3 JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN 
ZIVILSACHEN 

Art. III-170 

(1) Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivils a-
chen mit grenzüberschreitenden Bezügen, die auf dem Grundsatz 
der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Entscheidungen beruht. Diese Zusammenarbeit kann den Erlass von 
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten umfassen.  

(2) Zu diesem Zweck werden durch Gesetze oder Rahmengesetze Maß-
nahmen festgelegt, die unter anderem Folgendes sicherstellen sol-
len:  



H.-W. Rengeling/P. Szczekalla – Grundrechte in der EU (Textsammlung) 

 74 

a) die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung ge-
richtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten;  

b) die grenzüberschreitende Zustellung gerichtlicher und au-
ßergerichtlicher Schriftstücke;  

c) die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kol-
lisionsnormen und Vorschriften zur Ve rmeidung von 
Kompetenzkonflikten;  

d) die Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln;  

e) ein hohes Niveau hinsichtlich des Zugangs zum Recht;  

f) die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforder-
lichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den 
Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvor-
schriften;  

g) die Entwicklung von alternativen Methoden für die Beile-
gung von Streitigkeiten;  

h) Unterstützung bei der Weiterbildung von Richtern und Jus-
tizbediensteten.  

(3) Abweichend von Absatz 2 werden Maßnahmen zum Familienrecht 
mit grenzüberschreitenden Bezügen durch ein Europäisches Gesetz 
oder Rahmengesetz des Ministerrates festgelegt. Dieser beschließt 
einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.  

 Der Ministerrat kann auf Vorschlag der Kommission einen Europäi-
schen Beschluss erlassen, durch den die Aspekte des Familienrechts 
mit grenzüberschreitenden Bezügen bestimmt werden, die Gegens-
tand von Rechtsakten sein können, welche nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Der Ministerrat be-
schließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.  

ABSCHNITT 4 JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN 
STRAFS ACHEN 

Art. III-171 

(1) Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union beruht 
auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen und umfasst die Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten in den Be-
reichen von Absatz 2 und Artikel III-172.  
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 Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze werden Maßnah-
men festgelegt, um  

a) Regeln und Verfahren festzulegen, mit denen die Anerken-
nung aller Arten von Urteilen und gerichtlichen Entschei-
dungen in der gesamten Union sichergestellt wird;  

b) Kompetenzkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu ver-
hindern und beizulegen;  

c) die Weiterbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie 
Justizbediensteten zu fördern;  

d) die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden oder 
entsprechenden Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Strafverfolgung sowie des Vollzuges und der Vollstre-
ckung von Entscheidungen zu erleichtern.  

(2) Zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen und der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüberschreitender Dimen-
sion können durch Europäische Rahmengesetze Mindestvorschriften 
festgelegt werden, die Folgendes betreffen:  

a) die Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis 
zwischen den Mitgliedstaaten;  

b) die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren;  

c) die Rechte der Opfer von Straftaten;  

d) sonstige spezifische Aspekte des Strafverfahrens, die zuvor 
vom Ministerrat durch einen Europäischen Beschluss be-
stimmt worden sind. Dieser beschließt einstimmig nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments.  

 Der Erlass derartiger Mindestvorschriften hindert die Mitgliedstaa-
ten nicht daran, ein höheres Schutzniveau für die Rechte des Einzel-
nen im Strafverfahren beizubehalten oder einzuführen.  

Art. III-172 
(1) Durch Europäische Rahmengesetze können Mindestvorschriften zur 

Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen besonders 
schwerer Kriminalität festgelegt werden, die aufgrund der Art oder 
der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer besonderen 
Notwendigkeit, sie von gemeinsamen Grundlagen ausgehend zu be-
kämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension haben.  
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 Derartige Kriminalitätsbereiche sind: Terrorismus, Menschenhandel 
und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, illegaler Dro-
genhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fäl-
schung von Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und organisierte 
Kriminalität.  

 Je nach den Entwicklungen der Kriminalität kann der Ministerrat 
einen Europäischen Beschluss erlassen, in dem andere die Kriterien 
dieses Absatzes erfüllende Kriminalitätsbereiche bestimmt werden. 
Er beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Par-
laments. 

(2) Erweist sich die Angleichung strafrechtlicher Normen als unerläss-
lich für die wirksame Durchführung der Politik der Union auf einem 
Gebiet, auf dem Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind, so kön-
nen durch Europäische Rahmengesetze Mindestvorschriften für die 
Festlegung von Straftaten und Strafen auf dem betreffenden Ge biet 
festgelegt werden.  

 Unbeschadet des Artikels  III-165 wird ein solches Rahmengesetz 
nach dem gleichen Verfahren wie die in Unterabsatz 1 genannten 
Harmonisierungsmaßnahmen erlassen.  

Art. III-173 
Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze können Maßnahmen festgelegt 
werden, um das Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der Kriminalprävention 
zu fördern und zu unterstützen. Diese Maßnahmen dürfen keine Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten.  

Art. III-174 
(1) Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit 

zwischen den nationalen Behörden zu unterstützen und zu verstär-
ken, die für die Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig 
sind, wenn zwei oder mehrere Mitgliedstaaten betroffen sind oder 
eine Verfolgung auf gemeinsamer Grundlage erforderlich ist; es 
stützt sich dabei auf die von den Behörden der Mitgliedstaaten und 
von Europol durchgeführten Operationen und gelieferten Informati-
onen.  

(2) Der Aufbau, die Arbeitsweise, der Tätigkeitsbereich und die Aufga-
ben von Eurojust werden durch Europäische Gesetze festgelegt. Zu 
diesen Aufgaben kann Folgendes gehören:  

a) Einleitung und Koordinierung von Strafverfolgungsmaß-
nahmen, die von den zuständigen nationalen Behörden 
durchgeführt werden, insbesondere bei Straftaten zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union;  



Anhang II: Entwurf eines  Europäischen Verfassungsvertrags (EVE)  

 77 

b) Verstärkung der justiziellen Zusammenarbeit, unter ande-
rem auch durch die Beilegung von Zuständigkeitskonflik-
ten und eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Justiziellen Netz.  

 Durch Europäische Gesetze werden ebenfalls die Modalitäten für 
die Beteiligung des Europäischen Parlaments und der nationalen 
Parlamente der Mitgliedstaaten an der Bewertung der Tätigkeit von 
Eurojust festgelegt.  

(3) Im Rahmen der Strafverfolgungsmaßnahmen gemäß dieser Bestim-
mung werden die förmlichen Prozesshandlungen unbeschadet des 
Artikels  III-175 durch die zuständigen nationalen Beamten vorge-
nommen.  

Art. III-175 
(1) Zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität mit grenzüberschrei-

tender Dimension sowie von Straftaten zum Nachteil der Interessen 
der Union kann durch ein Europäisches Gesetz des Ministerrates 
ausgehend von Eurojust eine Europäische Staatsanwaltschaft einge-
setzt werden. Der Ministerrat beschließt einstimmig nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments.  

(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ist, gegebenenfalls in Verbin-
dung mit Europol, zuständig für strafrechtliche Untersuchung und 
Verfolgung sowie Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die als 
Täter oder Teilnehmer schwere, mehrere Mitgliedstaaten betreffen-
de Straftaten oder Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interes-
sen der Union begangen haben, die in dem Europäischen Gesetz 
nach Absatz 1 festgelegt sind. Die Europäische Staatsanwaltschaft 
nimmt bei diesen Straftaten vor den zuständigen Gerichten der Mit-
gliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr.  

(3) Das in Absatz 1 genannte Europäische Gesetz legt die Rechtsstel-
lung der Europäischen Staatsanwaltschaft, die Modalitäten für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben, die für ihre Tätigkeit geltenden Verfah-
rensvorschriften sowie die Regeln für die Zulässigkeit von Beweis-
mitteln und für die gerichtliche Kontrolle der von der Europäischen 
Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenomme-
nen Prozesshandlungen fest.  

ABSCHNITT 5  POLIZEILICHE ZUSAMMENARBEIT 

Art. III-176 

(1) Die Union entwickelt eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen 
allen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Polizei, des Zolls und anderer auf die Prävention oder die Aufde-
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ckung von Straftaten sowie diesbezügliche Ermittlungen speziali-
sierter Strafverfolgungsbehörden.  

(2) Zu diesem Zweck können durch Europäische Gesetze oder Rah-
mengesetze Maßnahmen festgelegt werden, die Folgendes betreffen:  

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austau-
schen sachdienlicher Informationen;  

b) Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Personal 
sowie Zusammenarbeit in Bezug auf den Austausch von 
Personal, die Ausrüstungsgegenstände und die kriminal-
technische Forschung;  

c) gemeinsame Ermittlungstechniken zur Aufdeckung schwe-
rer Formen der organisierten Kriminalität.  

(3) Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze des Ministerrates 
können Maßnahmen festgelegt werden, die die operative Zusam-
menarbeit zwischen den in diesem Artikel genannten Behörden 
betreffen. Der Ministerrat beschließt einstimmig nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments.  

Art. III-177 
(1) Europol hat den Auftrag, die Tätigkeit der Polizeibehörden und der 

anderen Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten sowie deren 
gegenseitige Zusammenarbeit bei der Prävention und Bekämpfung 
der zwei oder mehrere Mitgliedstaaten betreffenden schweren Kri-
minalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen, die ein ge-
meinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der U-
nion ist, zu unterstützen und zu verstärken.  

(2) Der Aufbau, die Arbeitsweise, der Tätigkeitsbereich und die Aufga-
ben von Europol werden durch Europäische Gesetze festgelegt. Zu 
diesen Aufgaben kann Folgendes gehören:  

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austau-
schen von Informationen, die insbesondere von den Behör-
den der Mitgliedstaaten oder Drittstaaten bzw. Stellen au-
ßerhalb der EU übermittelt werden;  

b) Koordinierung, Organisation und Durchführung von Er-
mittlungen und von operativen Maßnahmen, die gemein-
sam mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten o-
der im Rahmen gemeinsamer Ermittlungsgruppen durchge-
führt werden, gegebenenfalls in Ve rbindung mit Eurojust.  

 Durch Europäische Gesetze werden ebenfalls die Modalitäten für 
die Kontrolle der Tätigkeiten von Europol durch das Europäische 
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Parlament festgelegt, an der die nationalen Parlamente der Mitglied-
staaten beteiligt werden.  

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Ab-
sprache mit den Behörden des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaa-
ten ergreifen, dessen/deren Hoheitsgebiet betroffen ist. Die Anwen-
dung von Zwangsmaßnahmen bleibt ausschließlich den nationalen 
Behörden vorbehalten.  

Art. III-178 

Ein Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz des Ministerrates legt fest, unter 
welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln III-171 
und III-176 genannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Hoheitsge-
biet eines anderen Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen 
Behörden tätig werden dürfen. Der Ministerrat beschließt einstimmig nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments.  

KAPITEL V  BEREICHE, IN DENEN DIE UNION BESCHLIESSEN 
 KANN, EINE KOORDINIERUNGS -, ERGÄNZUNGS - 
ODER UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHME 
DURCHZUFÜHREN 

ABSCHNITT 1 GESUNDHEITSWESEN 

Art. III-179 

(1) Bei der Festlegung und Durchführung der Politik und Maßnahmen 
der Union in allen Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzni-
veau sichergestellt.  

 Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und 
ist auf die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Ve r-
hütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen 
für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit ge-
richtet. Sie umfasst die Bekämpfung weit verbreiteter schwerer 
Krankheiten; dabei werden die Erforschung der Ursachen, der Über-
tragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie die Gesund-
heitsinformation und -erziehung gefördert.  

 Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verrin-
gerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich 
der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen.  

(2) Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten in den in diesem Artikel genannten Bereichen und unterstützt er-
forderlichenfalls deren Tätigkeit.  

 Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit 
der Kommission ihre Politik und ihre Programme in den in Absatz 1 
genannten Bereichen. Die Kommission kann in enger Verbindung 
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mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordi-
nierung förderlich sind, insbesondere Initiativen, die darauf abzie-
len, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewähr-
ter Verfahren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für ei-
ne regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das 
Europäische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet.  

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit 
Drittländern und den für das Gesundheitswesen zuständigen interna-
tionalen Organisationen.  

(4) Europäische Gesetze oder Rahmengesetze tragen zur Verwirkli-
chung der Ziele dieses Artikels bei, indem folgende Maßnahmen 
festgelegt werden, um den gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rech-
nung zu tragen:  

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards für Organe und Substanzen menschlichen 
Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate; diese Maß-
nahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht, strengere 
Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen;  

b) Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflan-
zenschutz, die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung zum Ziel haben.  

 Die Europäischen Gesetze oder Rahmengesetze werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts - und Sozi-
alausschusses erlassen.  

(5) Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze können unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten auch Fördermaßnahmen festgelegt 
werden, die den Schutz und die Verbesserung der menschlichen Ge-
sundheit sowie die Bekämpfung grenzüberschreitender schwerer 
Krankheiten zum Ziel haben. Sie werden nach Anhörung des Aus-
schusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen.  

(6) Für die in diesem Artikel genannten Zwecke kann der Ministerrat 
ferner auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen abgeben.  

(7) Bei der Tätigkeit der Union im Bereich der Gesundheit der Bevölke-
rung wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisati-
on des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vol-
lem Umfang gewahrt. Insbesondere lassen die Maßnahmen nach 
Absatz 4 Buchstabe a die einzelstaatlichen Regelungen über die 
Spende oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut 
unberührt.  
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[...] 

ABSCHNITT 3 KULTUR 

Artikel III-181 

(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der 
Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen 
Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kultu-
rellen Erbes.  

(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt erforderli-
chenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen:  

a) Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und 
Geschichte der europäischen Völker,  

b) Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäi-
scher Bedeutung,  

c) nichtkommerzieller Kulturaustausch,  

d) künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im 
audiovisuellen Bereich.  

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit 
Drittländern und den für den Kulturbereich zuständigen internatio-
nalen Organisationen, insbesondere mit dem Europarat.  

(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen 
der Verfassung den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere 
zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen.  

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels  

a) werden durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze 
unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Fördermaß-
nahmen festgelegt. Diese Gesetze oder Rahmengesetze 
werden nach Anhörung des Ausschusses der Regionen er-
lassen;  

b) gibt der Ministerrat auf Vorschlag der Kommission Emp-
fehlungen ab.  

[...] 
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TITEL V AUSWÄRTIGES HANDELN DER UNION 

KAPITEL I ALLGEMEIN ANWENDBARE BESTIMMUNGEN 

Art. III-193 

(1) Die Union stützt sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene 
auf die Grundsätze, welche die Grundlage für ihre eigene Entste-
hung, Entwicklung und Erweiterung bildeten und denen sie durch 
ihr Handeln auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will: De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteil-
barkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der 
Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz 
der Solidarität sowie die Achtung des Völkerrechts gemäß den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.  

 Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittländern und zu regio-
nalen oder weltweiten internationalen Organisationen, die diese 
Werte teilen, auszubauen und Partnerschaften mit ihnen aufzubauen. 
Sie setzt sich insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen für 
multilaterale Lösungen bei gemeinsamen Problemen ein.  

(2) Die Union legt die gemeinsame Politik sowie Maßnahmen fest und 
führt diese durch und setzt sich für ein hohes Maß an Zusammenar-
beit auf allen Gebieten der internationalen Beziehungen ein, um  

a) die Werte, die grundlegenden Interessen, die Sicherheit, die 
Unabhängigkeit und die Unversehrtheit der Union zu ge-
währleisten;  

b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und 
die Grundsätze des Völkerrechts zu festigen und zu för-
dern;  

c) gemäß den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhüten und die in-
ternationale Sicherheit zu stärken;  

d) die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Umwelt in den Entwicklungsländern zu för-
dern mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen;  

e) die Integration aller Länder in die Weltwirtschaft zu för-
dern, unter anderem auch durch den allmählichen Abbau 
von Beschränkungen des internationalen Handels;  

f) zur Entwicklung von internationalen Maßnahmen zur Er-
haltung und Verbesserung der Qualität der Umwelt und der 
nachhaltigen Bewirtschaftung der weltweiten natürlichen 
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Ressourcen beizutragen, um eine nachhaltige Entwicklung 
sicherzustellen;  

g) den Völkern, Ländern und Regionen, die von Naturkatast-
rophen oder von Menschen verursachten Katastrophen be-
troffen sind, zu helfen; und  

h) eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten mu l-
tilateralen Zusammenarbeit und einer verantwortungsvollen 
Weltordnungspolitik beruht.  

(3) Die Union wahrt bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihres aus-
wärtigen Handelns in den verschiedenen unter diesen Titel fallenden 
Bereichen sowie der externen Aspekte der übrigen Politikbereiche 
die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Grundsätze und Ziele.  

 Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Berei-
chen ihres auswärtigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren 
übrigen Politikbereichen. Der Ministerrat und die Kommission, die 
vom Außenminister der Union unterstützt werden, stellen diese Ko-
härenz sicher und arbeiten zu diesem Zweck zusammen.  

[...] 

KAPITEL IV        ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTLÄNDERN UND 
HUMANITÄRE HILFE  

ABSCHNITT 1 ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

Art. III-218 

(1) Den Rahmen für die Politik der Union auf dem Gebiet der Entwick-
lungszusammenarbeit bilden die Grundsätze und Ziele des auswär-
tigen Handelns der Union. Die Politik der Union und die Politik der 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit 
ergänzen und verstärken sich gegenseitig.  

 Hauptziel der Unionspolitik in diesem Bereich ist die Bekämpfung 
und auf längere Sicht die Beseitigung der Armut. Bei der Durchfüh-
rung politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer 
auswirken können, trägt die Union den Zielen der Entwicklungszu-
sammenarbeit Rechnung.  

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der 
Vereinten Nationen und anderer zuständiger internationaler Organi-
sationen gegebenen Zusagen nach und berücksichtigten die in die-
sem Rahmen gebilligten Zielsetzungen.  

[...] 
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KAPITEL V RESTRIKTIVE MASSNAHMEN 

Art. III-224 

(1) Sieht ein nach den Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik des Kapitels  II erlassener Europäischer Be-
schluss über einen Standpunkt oder eine Aktion der Union die Aus-
setzung, Einschränkung oder vollständige Einstellung der Wirt-
schafts- und Finanzbeziehungen zu einem oder mehreren Drittlän-
dern vor, so erlässt der Ministerrat die erforderlichen Europäischen 
Verordnungen oder Beschlüsse; er beschließt dabei auf gemeinsa-
men Vorschlag des Außenministers der Union und der Kommission 
mit qualifizierter Mehrheit. Er unterrichtet hierüber das Europäische 
Parlament.  

(2) In den unter Absatz 1 fallenden Bereichen kann der Ministerrat nach 
demselben Verfahren restriktive Maßnahmen gegen natürliche oder 
juristische Personen sowie nichtstaatliche Gruppierungen oder 
Strukturen erlassen.  

[...] 

KAPITEL VI  INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

Art. III-225 

(1) Die Union kann mit einem oder mehreren Drittstaaten oder einer 
oder mehreren internationalen Organisationen Übereinkünfte 
schließen, sofern dies in der Verfassung vorgesehen ist oder wenn 
der Abschluss einer Übereinkunft im Rahmen der Politik der Union 
zur Verwirklichung eines der in der Verfassung festgesetzten Ziele 
erforderlich ist, in einem bindenden Rechtsakt der Union vorgese-
hen ist oder einen internen Rechtsakt der Union beeinträchtigt.  

(2) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe 
der Union und die Mitgliedstaaten.  

[...] 

Art. III-227 
(7) [...]  

 [...]  

 Die Zustimmung des Europäischen Parlaments ist erforderlich für  

 [...]  

b) den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten;  

[...]  
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(9)  Der Ministerrat beschließt im Verlauf des gesamten Verfahrens mit 
qualifizierter Mehrheit. Er beschließt jedoch einstimmig, wenn die 
Übereinkunft einen Bereich betrifft, in dem für den Erlass eines 
Rechtsakts der Union Einstimmigkeit vorgesehen ist, sowie dann, 
wenn es um Assoziierungsabkommen oder den Beitritt der Union 
zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten geht.  

[....] 

TITEL VI  ARBEITSWEISE DER UNION 

KAPITEL I  VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE 

ABSCHNITT 1 DIE ORGANE 

Unterabschnitt 1 Das Europäische Parlament 

[...] 

Art. III-236 
Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnort 
oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit 
anderen Bürgern oder Personen in Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche 
der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition an das 
Europäische Parlament richten.  

Art. III-237 

(1) Das Europäische Parlament ernennt von sich aus den Europäischen 
Bürgerbeauftragten. Dieser ist befugt, Beschwerden von jedem Bür-
ger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person 
mit Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat ü-
ber Missstände bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen oder 
Ämter und Agenturen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs in 
Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen.  

 Der Europäische Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auf-
trags von sich aus oder aufgrund von Beschwerden, die ihm unmit-
telbar oder über ein Mitglied des Europäischen Parlaments zugehen, 
Untersuchungen durch, die er für gerechtfertigt hält; dies gilt nicht, 
wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsver-
fahrens sind oder waren. Hat der Europäische Bürgerbeauftragte ei-
nen Missstand festgestellt, so befasst er die betreffenden Organe, 
Einrichtungen, Ämter oder Agenturen, die über eine Frist von drei 
Monaten verfügen, um ihm ihre Stellungnahme zu übermitteln. Der 
Europäische Bürgerbeauftragte legt anschließend dem Europäischen 
Parlament und den betreffenden Organen, Einrichtungen, Ämtern 
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oder Agenturen einen Bericht vor. Der Beschwerdeführer wird über 
das Ergebnis dieser Untersuchungen unterrichtet.  

 Der Europäische Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parla-
ment jährlich einen Bericht über die Ergebnisse seiner Untersu-
chungen vor.  

(2) Der Europäische Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Euro-
päischen Parlaments für die Dauer der Wahlperiode ernannt. Wie-
derernennung ist zulässig.  

 Der Europäische Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäi-
schen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes enthoben werden, 
wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht 
mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat.  

(3) Der Europäische Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unab-
hängigkeit aus. Er darf bei der Erfüllung seiner Pflichten von keiner 
Stelle Anweisungen anfordern oder entgegennehmen. Der Europäi-
sche Bürgerbeauftragte darf während seiner Amtszeit keine andere 
entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben.  

(4) In einem Europäischen Gesetz des Europäischen Parlaments sind 
die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der 
Aufgaben des Europäischen Bürgerbeauftragten festgelegt. Das Eu-
ropäische Parlament beschließt auf eigene Initiative nach Stellung-
nahme der Kommission und nach Zustimmung des Ministerrates.  

[...] 

Unterabschnitt 5 Der Gerichtshof 

Art. III-258 

Der Europäische Gerichtshof tagt in Kammern, als Große Kammer oder als Ple-
num nach Maßgabe der Satzung des Gerichtshofs.  

Art. III-259 

Der Europäische Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt. Auf 
Antrag des Europäischen Gerichtshofs kann der Ministerrat einstimmig einen 
Europäischen Beschluss erlassen, um die Zahl der Generalanwälte zu erhöhen.  

Der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der 
Satzung des Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist.  

Art. III-260 
Zu Richtern und Generalanwälten des Europäischen Gerichtshofs sind Persönlich-
keiten auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und in ihrem 
Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind; sie werden 
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von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach 
Anhörung des in Artikel III-262 vorgesehenen Ausschusses ernannt.  

Alle drei Jahre findet nach Maßgabe der Satzung des Gerichtshofs eine teilweise 
Neubesetzung der Stellen der Richter und Generalanwälte statt.  

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs 
für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig.  

Der Europäische Gerichtshof erlässt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der 
Genehmigung des Ministerrates.  

Art. III-261 
Die Zahl der Richter des Gerichts wird in der Satzung des Gerichtshofs festgelegt. 
In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht von Generalanwälten 
unterstützt wird.  

Zu Mitgliedern des Gerichts sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für 
Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung zur Ausübung hoher richterlicher 
Tätigkeiten verfügen. Sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im 
gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung des in Artikel III-262 vorgesehenen 
Ausschusses ernannt.  

Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu besetzt. Die Wiederernennung aus-
scheidender Mitglieder ist zulässig.  

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts für die Dauer von 
drei Jahren. Wiederwahl ist zulässig.  

Das Gericht erlässt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Europäi-
schen Gerichtshof. Sie bedarf der Genehmigung des Ministerrates.  

Soweit die Satzung des Gerichtshofs nichts anderes vorsieht, finden die den Euro-
päischen Gerichtshof betreffenden Bestimmungen der Verfassung auf das Gericht 
Anwendung.  

Art. III-262 
Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, vor der Entscheidung der 
Regierungen der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln III-260 und III-261 eine 
Stellungnahme über die Eignung der Bewerber für die Ausübung des Amts eines 
Richters oder Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof oder beim Gericht 
abzugeben.  

Der Ausschuss setzt sich aus sieben Persönlichkeiten zusammen, die aus dem 
Kreis ehemaliger Mitglieder des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts, der 
Mitglieder der höchsten einzelstaatlichen Gerichte und der Juristen von anerkannt 
hervorragender Befähigung ausgewählt werden, von denen einer vom Europäi-
schen Parlament vorgeschlagen wird. Der Ministerrat erlässt einen Europäischen 
Beschluss zur Festlegung der Vorschriften für die Arbeitsweise und einen Europä-
ischen Beschluss zur Ernennung der Mitglieder dieses Ausschusses. Er beschließt 
auf Initiative des Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs.  
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Art. III-263 

(1) Das Gericht ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in 
den Artikeln III-270, III-272, III-275, III-277 und III-279 genannten 
Klagen zuständig, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einem 
Fachgericht übertragen werden, und der Klagen, die gemäß der Sat-
zung dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten sind. In der Sat-
zung kann vorgesehen werden, dass das Gericht für andere Katego-
rien von Klagen zuständig ist.  

 Gegen die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes 
kann nach Maßgabe der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, 
die in der Satzung des Gerichtshofs vorgesehen sind, beim Europäi-
schen Gerichtshof ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel 
eingelegt werden.  

(2) Das Gericht ist für Entscheidungen über Rechtsmittel gegen die 
Entscheidungen der nach Artikel III-264 eingerichteten Fachgerich-
te zuständig.  

 Die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes können 
unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die in der Sat-
zung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Europäischen Ge-
richtshof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die 
Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts berührt wird.  

(3) Das Gericht ist auf besonderen in der Satzung des Gerichtshofs 
festgelegten Sachgebieten für Vorabentscheidungen nach Arti-
kel III-274 zuständig.  

 Wenn das Gericht der Auffassung ist, dass eine Rechtssache eine 
Grundsatzentscheidung erfordert, die die Einheit oder die Kohärenz 
des Unionsrechts berühren könnte, kann es die Rechtssache zur Ent-
scheidung an den Europäischen Gerichtshof verweisen.  

 Die Entscheidungen des Gerichts über Anträge auf Vorabentschei-
dung können unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die 
in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Europäi-
schen Gerichtshof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr be-
steht, dass die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berührt 
wird.  

Art. III-264 

(1) Durch Europäische Gesetze können dem Gericht beigeordnete 
Fachgerichte eingerichtet werden, die für Entscheidungen im ersten 
Rechtszug über bestimmte Kategorien von Klagen zuständig sind, 
die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. Die Europäischen 
Gesetze werden entweder auf Vorschlag der Kommission und nach 
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Anhörung des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs und 
nach Anhörung der Kommission erlassen.  

(2) In dem Europäischen Gesetz über die Einrichtung eines Fachge-
richts werden die Regeln für die Zusammensetzung dieses Gerichts 
und der ihm übertragene Zuständigkeitsbereich festgelegt.  

(3) Gegen die Entscheidungen der Fachgerichte kann vor dem Gericht 
ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel oder, wenn das Eu-
ropäische Gesetz über die Einrichtung des Fachgerichts dies vor-
sieht, ein auch Sachfragen betreffendes Rechtsmittel eingelegt wer-
den.  

(4) Zu Mitgliedern der Fachgerichte sind Personen auszuwählen, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung 
zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden vom 
Ministerrat ernannt, der einstimmig beschließt.  

(5) Die Fachgerichte erlassen ihre Verfahrensordnung im Einverneh-
men mit dem Gerichtshof. Diese Verfahrensordnung bedarf der Ge-
nehmigung des Ministerrates.  

(6) Soweit das Europäische Gesetz über die Einrichtung des Fachge-
richts nichts anderes vorsieht, finden die den Gerichtshof betreffen-
den Bestimmungen der Verfassung und die Satzung des Gerichts-
hofs auf die Fachgerichte Anwendung.  

Art. III-265 
Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Ve rpflichtung 
aus der Verfassung verstoßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellung-
nahme hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetz-
ten Frist nicht nach, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen.  

Art. III-266 
Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen, wenn er der Auffassung ist, 
dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus der Verfassung ver-
stoßen hat.  

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Ve rpflichtungen 
aus der Verfassung gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommis-
sion damit befassen.  

Die Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den 
beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in 
einem kontradiktorischen Verfahren.  

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem ein ent-
sprechender Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet 
des Fehlens der Stellungnahme vor dem Gerichtshof geklagt werden.  
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Art. III-267 

(1) Stellt der Gerichtshof fest, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Ve r-
pflichtung aus der Verfassung verstoßen hat, so hat dieser Staat die 
Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes 
ergeben.  

(2) Hat nach Auffassung der Kommission der betreffende Mitgliedstaat 
die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben, 
nicht getroffen, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen, 
nachdem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
hat. Hierbei benennt sie die Höhe des von dem betreffenden Mit-
gliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die sie 
den Umständen nach für angemessen hält.  

 Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem 
Urteil nicht nachgekommen ist, so kann er die Zahlung eines Pau-
schalbetrags oder Zwangsgelds verhängen.  

 Dieses Verfahren lässt den Artikel III-266 unberührt.  

(3) Erhebt die Kommission beim Gerichtshof Klage gemäß Artikel III-
265, weil sie der Auffassung ist, dass der betreffende Staat gegen 
seine Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen zur Umsetzung ei-
nes Europäischen Rahmengesetzes mitzuteilen, so kann sie, wenn 
sie dies für angemessen hält, den Gerichtshof in demselben Verfah-
ren ersuchen, gegen den betreffenden Mitgliedstaat die Zahlung ei-
nes Pauschalbetrags oder Zwangsgelds zu verhängen, falls der Ge-
richtshof einen Verstoß feststellen sollte. Gibt der Gerichtshof dem 
Antrag der Kommission statt, so wird die entsprechende Zahlung 
innerhalb der vom Gerichtshof in seinem Urteil festgelegten Frist 
fällig.  

Art. III-268 
In den Europäischen Gesetzen oder Verordnungen des Ministerrates kann dem 
Gerichtshof eine Zuständigkeit übertragen werden, die die Befugnis zu unbe-
schränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder Ve rhängung der in 
ihnen vorgesehenen Sanktionen umfasst.  

Art. III-269 
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verfassung kann dem Gerichtshof 
in Europäischen Gesetzen in dem darin festgelegten Umfang die Zuständigkeit 
übertragen werden, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwen-
dung von aufgrund der Verfassung angenommenen Rechtsakten, mit denen euro-
päische Rechtstitel für das geistige Eigentum geschaffen werden, zu entscheiden.  
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Art. III-270 

(1) Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der Europäischen 
Gesetze und Rahmengesetze sowie der Handlungen des Ministerra-
tes, der Kommission und der Europäischen Zentralbank, soweit es 
sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der 
Handlungen des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung ge-
genüber Dritten. Er überwacht ebenfalls die Rechtmäßigkeit der 
Handlungen der Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union mit 
Rechtswirkung gegenüber Dritten.  

(2) Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein 
Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Ministerrat oder die 
Kommission wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher 
Formvorschriften, Verletzung der Verfassung oder einer bei ihrer 
Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermes-
sensmissbrauchs erhebt.  

(3) Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig 
für Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und 
des Ausschusses der Regionen, die auf die Wahrung ihrer Rechte 
abzielen.  

(4) Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen 
Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen oder sie unmittelbar 
und individuell betreffenden Handlungen sowie gegen Rechtsakte 
mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine 
Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben.  

(5) In den Rechtsakten zur Gründung von Einrichtungen, Ämtern und 
Agenturen der Union können besondere Bedingungen und Modali-
täten für die Klageerhebung von natürlichen oder juristischen Per-
sonen gegen die mit einer Rechtswirkung verbundenen Handlungen 
dieser Einrichtungen, Ämter und Agenturen vorgesehen werden.  

(6) Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Mona-
ten zu erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von der 
Veröffentlichung der betreffenden Handlung, ihrer Bekanntgabe an 
den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu 
dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat.  

Art. III-271 
Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die angefochtene Handlung für 
nichtig.  

Erklärt er eine Handlung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für notwendig 
hält, diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind.  
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Art. III-272 

Unterlässt es das Europäische Parlament, der Ministerrat, die Kommission oder 
die Europäische Zentralbank unter Verletzung dieser Verfassung, tätig zu werden, 
so können die Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Union beim Gerichts-
hof Klage auf Feststellung dieser Verfassungsverletzung erheben. Diese Bestim-
mung gilt entsprechend für die Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union, 
die es unterlassen, tätig zu werden.  

Diese Klage ist nur zulässig, wenn die betreffenden Organe, Einrichtungen, Ämter 
oder Agenturen zuvor aufgefordert worden sind, tätig zu werden. Haben sie bin-
nen zwei Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so kann 
die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden.  

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 
vor dem Gerichtshof Beschwerde darüber führen, dass ein Organ, eine Einrich-
tung, ein Amt oder eine Agentur es unterlassen hat, einen anderen Akt als eine 
Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten.  

Art. III-273 

Das oder die Organe, die Einrichtung, das Amt oder die Agentur denen die für 
nichtig erklärte Handlung zur Last fällt oder deren Untätigkeit als verfassungswid-
rig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergebenden 
Maßnahmen zu ergreifen.  

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der 
Anwendung des Artikels  III-337 Absatz 2 ergeben.  

Art. III-274 
Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung  

a) über die Auslegung der Verfassung,  

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der 
Organe der Union.  

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält 
dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforder-
lich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen.  

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaat-
lichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln 
des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur 
Anrufung des Gerichtshofes verpflichtet.  

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte 
Person betrifft, bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der 
Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit.  
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Art. III-275 

Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel III-337 Absatz 2 vorgese-
henen Schadensersatz zuständig.  

Art. III-276 
Auf Antrag des von einer Feststellung des Europäischen Rates oder des Minister-
rates gemäß Artikel I-58 betroffenen Mitgliedstaats kann der Gerichtshof lediglich 
über die in dem genannten Artikel vorgesehenen Verfahrensbestimmungen ent-
scheiden. Er entscheidet binnen eines Monats nach der fraglichen Feststellung.  

Art. III-277 

Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der Union und deren Bedienste-
ten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im 
Statut der Beamten und in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Be-
diensteten festgelegt sind.  

Art. III-278 
Der Gerichtshof ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zuständig in 
Streitsachen über  

a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus 
der Satzung der Europäischen Investitionsbank. Der Ve r-
waltungsrat der Bank besitzt hierbei die der Kommission in 
Artikel III-265 übertragenen Befugnisse;  

b) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Europäi-
schen Investitionsbank. Jeder Mitgliedstaat, die Kommissi-
on und der Verwaltungsrat der Bank können hierzu nach 
Maßgabe des Artikels  III-270 Klage erheben;  

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen In-
vestitionsbank. Diese können nach Maßgabe des Art i-
kels  III-270 nur von Mitgliedstaaten oder der Kommission 
und lediglich wegen Verletzung der Formvorschriften des 
Artikels  21 Absätze 2 und 5 bis 7 der Satzung der Investiti-
onsbank angefochten werden;  

d) die Erfüllung der sich aus der Verfassung und der Satzung 
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Eu-
ropäischen Zentralbank ergebenden Verpflichtungen durch 
die nationalen Zentralbanken. Der Rat der Europäischen 
Zentralbank besitzt hierbei gegenüber den nationalen Zent-
ralbanken die Befugnisse, die der Kommission in Arti-
kel III-265 gegenüber den Mitgliedstaaten eingeräumt wer-
den. Stellt der Gerichtshof fest, dass eine nationale Zentral-
bank gegen eine Verpflichtung aus der Verfassung versto-
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ßen hat, so hat diese Bank die Maßnahmen zu ergreifen, die 
sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben.  

Art. III-279 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel zuständig, 
die in einem von der Union oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich-
rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist.  

Art. III-280 
Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand der Verfassung in Zusammen-
hang stehende Streitigkeit zwischen Mitgliedstaaten zuständig, wenn diese bei ihm 
aufgrund eines Schiedsvertrags anhängig gemacht wird.  

Art. III-281 
Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofs aufgrund der Verfassung besteht, 
sind Streitsachen, bei denen die Union Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaat-
lichen Gerichte nicht entzogen.  

Art. III-282 
Der Gerichtshof ist nicht zuständig in Bezug auf die Artikel I-39 und I-40 und in 
Bezug auf Teil III Titel V Kapitel II betreffend die Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik.  

Der Gerichtshof ist jedoch zuständig für die unter den Voraussetzungen des Arti-
kels  III-270 Absatz 4 erhobenen Klagen betreffend die Überwachung der Recht-
mäßigkeit restriktiver Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Perso-
nen, die der Rat auf der Grundlage von Artikel III-193 erlassen hat.  

Art. III-283 
Bei der Ausübung seiner Zuständigkeiten im Rahmen der Bestimmungen von 
Titel III Kapitel IV Abschnitte 4 und 5 betreffend den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts ist der Gerichtshof nicht zuständig für die Überprüfung 
der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer 
Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der Wahrnehmung der Zu-
ständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung und den Schutz der inneren Sicherheit, wenn die entsprechenden Handlun-
gen dem innerstaatlichen Recht unterstehen.  

Art. III-284 
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder 
Anwendung der Verfassung nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln.  

Art. III-285 

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel III-270 Absatz 6 genannten Frist kann jede 
Partei in einem Rechtsstreit, bei dem es auf die Geltung eines Europäischen Ge-
setzes oder einer Europäischen Verordnung des Ministerrates, der Kommission 
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oder der Europäischen Zentralbank ankommt, vor dem Gerichtshof die Unan-
wendbarkeit dieses Rechtsakts aus den in Artikel III-270 Absatz 2 genannten 
Gründen geltend machen.  

Art. III-286 

Klagen beim Gerichtshof haben keine aufschiebende Wirkung. Der Gerichtshof 
kann jedoch, wenn er dies den Umständen nach für nötig hält, die Durchführung 
der angefochtenen Handlung aussetzen.  

Art. III-287 

Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die erforderlichen einst-
weiligen Anordnungen treffen.  

Art. III-288 
Die Urteile des Gerichtshofes sind gemäß Artikel III-307 vollstreckbar.  

Art. III-289 
Die Satzung des Gerichtshofs wird in einem Protokoll festgelegt.  

Durch Europäische Gesetze kann die Satzung mit Ausnahme ihres Titels  I und 
ihres Artikels  64 geändert werden. Diese Gesetze werden entweder auf Antrag des 
Gerichtshofs nach Anhörung der Kommission oder auf Vorschlag der Kommissi-
on nach Anhörung des Gerichtshofs erlassen.  

[...] 

ABSCHNITT 4 GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANE, 
EINRICHTUNGEN, ÄMTER UND AGENTUREN DER 
UNION 

Art. III-304 

(1) Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtun-
gen, Ämter und Agenturen der Union auf eine offene, effiziente und 
unabhängige europäische Verwaltung.  

(2) Die einschlägigen Bestimmungen zu diesem Zweck werden unbe-
schadet des Artikels  III-332 durch Europäische Gesetze erlassen.  

Art. III-305 

(1) Die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union mes-
sen der Transparenz ihrer Beratungen große Bedeutung bei und se-
hen gemäß Artikel I-49 in ihren Ge schäftsordnungen spezielle Be-
stimmungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu ihren Dokumen-
ten vor. Für den Gerichtshof und die Europäische Zentralbank gilt 
Artikel I-49 Absatz 3, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.  

(2) Das Europäische Parlament und der Ministerrat sorgen für die Ve r-
öffentlichung der Dokumente, die die Gesetzgebungsverfahren 
betreffen.  
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[...] 

KAPITEL II  FINANZVORSCHRIFTEN 

[...] 

ABSCHNITT 5 BETRUGSBEKÄMPFUNG 

Art. III-321 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten bekämpfen Betrug und sonstige 
gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete rechtswidrige 
Handlungen durch gemäß diesem Artikel erlassene Maßnahmen, die 
abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten einen effektiven 
Schutz bewirken.  

(2) Zur Bekämpfung von Betrug, der sich gegen die finanziellen Inte-
ressen der Union richtet, erlassen die Mitgliedstaaten die gleichen 
Bestimmungen, die sie auch zur Bekämpfung von Betrug erlassen, 
der sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richtet.  

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonstigen Be-
stimmungen der Verfassung ihre Tätigkeit zum Schutz der finanziel-
len Interessen der Union vor Betrug. Sie sorgen zu diesem Zweck 
zusammen mit der Kommission für eine enge, regelmäßige Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Behörden.  

(4) Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in 
den Mitgliedstaaten werden die erforderlichen Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Betrug, der sich gegen die 
finanziellen Interessen der Union richtet, durch Europäische Gesetze 
oder Rahmengesetze festgelegt. Diese werden nach Anhörung des 
Rechnungshofs erlassen.  

(5) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat jährlich einen 
Bericht über die Maßnahmen und Bestimmungen vor, die zur 
Durchführung dieses Artikels erlassen wurden.  

[...] 

TITEL VII GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Art. III-337 

Die vertragliche Haftung der Union bestimmt sich nach dem Recht, das auf den 
betreffenden Vertrag anzuwenden ist.  

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Orga-
ne oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
gemeinsam sind.  
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Absatz 2 gilt in gleicher Weise für den durch die Europäische Zentralbank oder 
ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden.  

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Union bestimmt sich 
nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbe-
dingungen.  

[...] 

Art. III-342 
(1) Die Verfassung steht folgenden Bestimmungen nicht entgegen:  

a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu ertei-
len, deren Preisgabe seines Erachtens seinen wesentlichen 
Sicherheitsinteressen widerspricht;  

b) jeder Mitgliedstaat kann die Bestimmungen erlassen, die 
seines Erachtens für die Wahrung seiner wesentlichen Si-
cherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die Herstel-
lung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder den 
Handel damit betreffen; diese Bestimmu ngen dürfen auf 
dem Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen hinsicht-
lich der nicht eigens für militärische Zwecke bestimmten 
Waren nicht beeinträchtigen.  

(2) Der Ministerrat kann auf Vorschlag der Kommission einstimmig 
einen Europäischen Beschluss zur Änderung der von ihm am 15. 
April 1958 festgelegten Liste der Waren, auf die Absatz 1 Buchsta-
be b Anwendung findet, erlassen.  

[...] 

TEIL IV ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

[...] 

Art. IV-3 Rechtliche Kontinuität im Verhältnis zur Europäischen Gemein-
schaft und zur Europäischen Union 

Die Europäische Union tritt die Rechtsnachfolge der Europäischen Gemeinschaft 
und der Union in allen ihren internen und aus internationalen Übereinkommen 
erwachsenden Rechten und Pflichten an, die sich vor Inkrafttreten des Vertrags 
über die Verfassung aus den früheren Verträgen, Protokollen und Rechtsakten 
ergeben haben; sie übernimmt ferner das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der 
Gemeinschaft und der Union sowie deren Archive.  

Die Bestimmungen der Rechtsakte der Organe der Union, die aufgrund der in 
Absatz 1 genannten Verträge und Rechtsakte angenommen wurden, gelten nach 
Maßgabe des dem Vertrag über die Verfassung beigefügten Protokolls weiter. Die 
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Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist weiterhin 
maßgeblich für die Auslegung des Unionsrechts.  

[...] 

Art. IV-7 Verfahren zur Änderung des Vertrags über die Verfassung 
(1) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder 

die Kommission kann dem Ministerrat Entwürfe zur Änderung des 
Vertrags über die Verfassung vorlegen. Diese Entwürfe werden den 
nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten mitgeteilt.  

(2) Beschließt der Europäische Rat nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments und der Kommission mit einfacher Mehrheit die Prüfung 
der vorgeschlagenen Änderungen, so beruft der Präsident des Euro-
päischen Rates einen Konvent von Vertretern der nationalen Parla-
mente der Mitgliedstaaten, der Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission 
ein. Bei institutionellen Änderungen im Währungsbereich wird auch 
die Europäische Zentralbank gehört. Der Europäische Rat kann mit 
einfacher Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments 
beschließen, den Konvent nicht einzuberufen, wenn seine Einberu-
fung aufgrund des Umfangs der geplanten Änderungen nicht ge-
rechtfertigt ist. In diesem Fall legt der Europäische Rat das Mandat 
für die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 
fest.  

 Der Konvent prüft die Änderungsentwürfe und nimmt im Konsens-
verfahren eine Empfehlung für die in Absatz 3 vorgesehene Konfe-
renz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten an.  

(3) Die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten 
wird vom Präsidenten des Ministerrates einberufen, um die an dem 
Vertrag über die Verfassung vorzunehmenden Änderungen zu ver-
einbaren.  

 Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitglied-
staaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert 
worden sind.  

(4) Haben nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung des 
Vertrags zur Änderung des Vertrags über die Verfassung vier Fünf-
tel der Mitgliedstaaten den genannten Vertrag ratifiziert und sind in 
einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten 
bei der Ratifikation aufgetreten, so befasst sich der Europäische Rat 
mit der Frage.  
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Art. IV-8: Annahme, Ratifikation und Inkrafttreten des Vertrags über die Verfas-
sung 

(1) Der Vertrag über die Verfassung bedarf der Ratifikation durch die 
Hohen Vertragsparteien gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vo r-
schriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der 
Italienischen Republik hinterlegt.  

(2) Der Vertrag über die Verfassung tritt am ... in Kraft, sofern alle 
Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am 
ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde 
folgenden Monats.  

[...] 
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Anhang III: Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK)1 PRÄAMBEL 

In Erwägung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verkündet wurde; 

in der Erwägung, dass diese Erklärung bezweckt, die allgemeine und wirksame 
Anerkennung und Einhaltung der darin erklärten Rechte zu gewährleisten;  

in der Erwägung, dass das Ziel des Europarates die Herbeiführung einer grösseren 
Einigkeit unter seinen Mitgliedern ist und da eines der Mittel zur Erreichung die-
ses Zieles in der Wahrung und in der Entwicklung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten besteht;  

unter erneuter Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, wel-
che die Grundlage der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bilden, und 
deren Aufrechterhaltung wesentlich auf einem wahrhaft demokratischen politi-
schen Regime einerseits und auf einer gemeinsamen Auffassung und Achtung der 
Menschenrechte andererseits beruht, von denen sie sich herleiten;  

entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom gleichen Geiste be-
seelt sind und ein gemeinsames Erbe an geistigen Gütern, politischen Überliefe-
rungen, Achtung der Freiheit und Vorherrschaft des Gesetzes besitzen, die ersten 
Schritte auf dem Wege zu einer kollektiven Garantie gewisser in der Allgemeinen 
Erklärung verkündeter Rechte zu unternehmen;  

vereinbaren die unterzeichneten Regierungen, die Mitglieder des Europarates sind, 
folgendes: 

Artikel 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte 
Die Hohen Vertragschliessenden Teile sichern allen ihrer Jurisdiktion unterste-
henden Personen die in Abschnitt I dieser Konvention niedergelegten Rechte und 
Freiheiten zu.  

                                                                 
1  V. 04.11.1950 – ETS No 5 – in Kraft getreten am 03.09.1953 (i.d.F.d. 11. ZP v. 11.05.1994 – 

ETS No 155 – in Kraft getreten am 01.11.1998 [Auszüge] – im Internet [i.d. nicht amtl. dt. Ü-
bersetzung] z.B. unter „http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenGER.pdf“ [ohne 12. u. 
13. Zusatzprotokoll {ZP}]). Erklärungshalber beigefügte Zusätze sind kursiv gehalten. S.a. die 
Bekanntmachung d. Neufass.d. Konv. v. 04.11.1950 zum Schutze d. Menschenrechte u. Grund-
freiheiten v. 17.05.2002 – BGBl. II v. 27.05.2002, 1054. (dreisprach. Sy nopse – im Internet unter 
„http://217.160.60.235/BGBL/bgbl2/BGBl202s1054.pdf“). Zeichnungs- u. Ratifikationsstand 
sowie Inkrafttreten im Internet unter 
„http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm“. Die vorliegende Übersetzung 
lehnt sich an die Internetfass.d. EuGHMR an.  
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Abschnitt I Rechte und Freiheiten 

Artikel 2 Recht auf Leben 

(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. 
Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem 
Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todestrafe bedrohten 
Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tö-
tung nicht vorgenommen werden.  

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, 
wenn sie sich aus einer unbedingten erforderlichen Gewaltanwen-
dung ergibt:  

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswid-
riger Gewaltanwendung sicherzustellen;  

b) um eine ordungsgemässe Festnahme durchzuführen oder 
das Entkommen einer ordnungsgemäss festgehaltenen Per-
son zu verhindern;  

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Auf-
stand zu unterdrücken.  

Artikel 3 Verbot der Folter 

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden.  

Artikel 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit 
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.  

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
verrichten.  

(3) Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Artikels gilt nicht: 

a) jede Arbeit, die normalerweise von einer Person verlangt 
wird, die unter den von Artikel 5 der vorliegenden Konven-
tion vorgesehenen Bedingungen in Haft gehalten oder be-
dingt freigelassen worden ist;  

b) jede Dienstleistung militärischen Charakters, oder im Falle 
der Verweigerung aus Gewissensgründen in Ländern, wo 
diese als berechtigt anerkannt ist, eine sonstige an Stelle 
der militärischen Dienstpflicht tretende Dienstleistung;  

c) jede Dienstleistung im Falle von Notständen und Katastro-
phen, die das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft be-
drohen;  
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d) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen 
Bürgerpflichten gehört.  

Artikel 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit 

(1) Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die 
Freiheit darf einem Menschen nur in den folgenden Fällen 
und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen 
werden.  

a) w enn er rechtmässig nach Verurteilung durch ein zustän-
diges Gericht in Haft gehalten wird;  

b) wenn er rechtmässig festgenommen worden ist oder in Haft 
gehalten wird wegen Nichtbefolgung eines rechtmässigen 
Gerichtsbeschlusses oder zur Erzwingung der Erfüllung ei-
ner durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung;  

c) wenn er rechtmässig festgenommen worden ist oder in Haft 
gehalten wird zum Zwecke seiner Vorführung vor die zu-
ständige Gerichtsbehörde, sofern hinreichender Verdacht 
dafür besteht, dass der Betreffende eine strafbare Handlung 
begangen hat, oder begründeter Anlass zu der Annahme 
besteht, dass es notwendig ist, den Betreffenden an der Be-
gehung einer strafbaren Handlung oder an der Flucht nach 
Begehung einer solchen zu hindern;  

d) wenn es sich um die rechtmässige Haft eines Minderjähri-
gen handelt, die zum Zwecke überwachter Erziehung ange-
ordnet ist, oder um die rechtmässige Haft eines solchen, die 
zum Zwecke seiner Vorführung vor die zuständige Behör-
de verhängt ist;  

e) wenn er sich in rechtmässiger Haft befindet, weil er eine 
Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender Krank-
heiten bildet, oder weil er geisteskrank, Alkoholiker, 
rauschgiftsüchtig oder Landstreicher ist;  

f) wenn er rechtmässig festgenommen worden ist oder in Haft 
gehalten wird, um ihn daran zu hindern, unberechtigt in das 
Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn 
schwebenden Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren 
betroffen ist.  

(2) Jeder Festgenommene muss in möglichst kurzer Frist und in einer 
ihm verständlichen Sprache über die Gründe seiner Festnahme und 
über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet werden.  
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(3) Jede nach der Vorschrift des Absatzes 1 (c) dieses Artikels festge-
nommene oder in Haft gehaltene Person muss unverzüglich einem 
Richter oder einem anderen, gesetzlich zur Ausübung richterlicher 
Funktionen ermächtigten Beamten vorgeführt werden. Er hat An-
spruch auf Aburteilung innerhalb einer angemessenen Frist oder auf 
Haftentlassung während des Verfahrens. Die Freilassung kann von 
der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhän-
gig gemacht werden.  

(4) Jedermann, dem seine Freiheit durch Festnahme oder Haft entzogen 
wird, hat das Recht, ein Verfahren zu beantragen, in dem von einem 
Gericht ehetunlich über die Rechtmässigkeit der Haft entschieden 
wird und im Falle der Widerrechtlichkeit seine Entlassung angeord-
net wird.  

(5) Jeder, der entgegen den Bestimmungen dieses Artikels von Fest-
nahme oder Haft betroffen worden ist, hat Anspruch auf Schadener-
satz.  

Artikel 6 Recht auf ein faires Verfahren 
(1) Jedermann hat Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise 

öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und 
zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beru-
henden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflich-
tungen oder über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen straf-
rechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Das Urteil muss öffentlich 
verkündet werden, jedoch kann die Presse und die Öffentlichkeit 
während der gesamten Verhandlung oder eines Teiles derselben im 
Interesse der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationa-
len Sicherheit in einem demokratischen Staat ausgeschlossen wer-
den, oder wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des 
Privatlebens der Prozessparteien es verlangen, oder, und zwar unter 
besonderen Umständen, wenn die öffentliche Verhandlung die Inte-
ressen der Rechtspflege beeinträchtigen würde, in diesem Fall je-
doch nur in dem nach Auffassung des Gerichts erforderlichen Um-
fang.  

(2) Bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass 
der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist.  

(3) Jeder Angeklagte hat mindestens (englischer Text) insbesondere 
(französischer Text) die folgenden Rechte:  

a) in möglichst kurzer Frist in einer für ihn verständlichen 
Sprache in allen Einzelheiten über die Art und den Grund 
der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis ge-
setzt zu werden;  
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b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung 
seiner Verteidigung zu verfügen;  

c) sich selbst zu verteidigen oder den Beistand eines Verteidi-
gers seiner Wahl zu erhalten und, falls er nicht über die 
Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers verfügt, unentgelt-
lich den Beistand eines Pflichtverteidigers zu erhalten, 
wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;  

d) Fragen an die Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu 
lassen und die Ladung und Vernehmung der Entlastungs-
zeugen unter denselben Bedingungen wie die der Belas-
tungszeugen zu erwirken;  

e) die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers zu ver-
langen, wenn der Angeklagte die Verhandlungssprache des 
Gerichts nicht versteht oder sich nicht darin ausdrücken 
kann.  

Artikel 7 Keine Strafe ohne Gesetz 

(1) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt 
werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem oder inter-
nationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine höhere Stra-
fe als die im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung ange-
drohte Strafe verhängt werden.  

(2) Durch diesen Artikel darf die Verurteilung oder Bestrafung einer 
Person nicht ausgeschlossen werden, die sich einer Handlung oder 
Unterlassung schuldig gemacht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Be-
gehung nach den von den zivilisierten Völkern allgemein anerkann-
ten Rechtsgrundsätzen strafbar war.  

Artikel 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familien-
lebens, seiner Wohnung und seines  Briefverkehrs.  

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses 
Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgese-
hen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen 
Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, 
zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig is t.  
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Artikel 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit des einzelnen zum Wech-
sel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, An-
dachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben.  

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand ande-
rer als vom Gesetz vorgesehener Beschränkungen sein, die in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendige Massnahmen im Interesse 
der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit 
und Moral oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
sind.  

Artikel 10 Freiheit der Meinungsäusserung 
(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäusserung. Dieses 

Recht schliesst die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Emp-
fang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe 
öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. 
Dieser Artikel schliesst nicht aus, dass die Staaten Rundfunk-, 
Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfah-
ren unterwerfen.  

(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit 
sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Form-
vorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen 
unterworfen werden, wie sie vom Gesetz vorgeschrieben und in ei-
ner demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicher-
heit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicher-
heit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhü-
tung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des 
guten Rufes oder der Rechte anderer, um die Verbreitung von ver-
traulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Un-
parteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten, unentbehrlich 
sind.  

Artikel 11 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und 

sich frei mit anderen zusammenzuschliessen, einschliesslich des 
Rechts, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und 
diesen beizutreten.  

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen 
unterworfen werden als den vom Gesetz vorgesehenen, die in einer 
demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen und öffent-
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lichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der 
Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral 
oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 
sind. Dieser Artikel verbietet nicht, dass die Ausübung dieser Rech-
te durch Mitglieder der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsver-
waltung gesetzlichen Einschränkungen unterworfen wird.  

Artikel 12 Recht auf Eheschliessung 

Mit Erreichung des heireitsfähigen Alters haben Männer und Frauen gemäss den 
einschlägigen nationalen Gesetzen das Recht, eine Ehe einzugehen und eine Fami-
lie zu gründen.  

Artikel 13 Recht auf wirksame Beschwerde 

Sind die in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ver-
letzt worden, so hat der Verletzte das Recht, eine wirksame Beschwerde bei einer 
nationalen Instanz einzulegen, selbst wenn die Verletzung von Personen begangen 
worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.  

Artikel 14 Verbot der Benachteiligung 
Der Genuss der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freihei-
ten ist ohne Benachteiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in 
der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, in den politischen oder sonstigen An-
schauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status be-
gründet ist.  

Artikel 15 Ausserkraftsetzen im Notstandsfall 
(1) Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der 
das Leben der Nation bedroht, kann jeder der Hohen Vertragschliessenden Teile 
Massnahmen ergreifen, welche die in dieser Konvention vorgesehenen Verpflich-
tungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter der Bedin-
gung ausser Kraft setzen, dass diese Massnahmen nicht in Widerspruch zu den 
sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.  

(2) Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Ausserkraftsetzen des Arti-
kels  2 ausser bei Todesfällen, die auf rechtmässige Kriegshandlungen zurückzu-
führen sind, oder der Artikel 3, 4 Absatz 1 und 7.  

(3) Jeder Hohe Vertragschliessende Teil, der dieses Recht der Ausserkraft-
setzung ausübt, hat den Generalsekretär des Europarates eingehend über die ge-
troffenen Massnahmen und deren Gründe zu unterrichten. Er muss den General-
sekretär des Europarates auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in dem diese 
Massnahmen ausser Kraft getreten sind und die Vorschriften der Konvention 
wieder volle Anwendung finden. 
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Artikel 16 Beschränkungen der politischen Tätigkeit von Ausländern 

Keine der Bestimmungen der Artikel 10, 11 und 14 darf so ausgelegt werden, dass 
sie den Hohen Vertragschliessenden Parteien verbietet, die politische Tätigkeit 
von Ausländern Beschränkungen zu unterwerfen.  

Artikel 17 Verbot des Missbrauchs der Rechte 

Keine Bestimmung dieser Konvention darf dahin ausgelegt werden, dass sie für 
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet, eine Tätigkeit 
auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in der 
vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten oder auf weiterge-
hende Beschränkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in der Konvention vorge-
sehen, hinzielt.  

Artikel 18 Begrenzung der Rechtseinschränkungen 

Die nach der vorliegenden Konvention gestatteten Einschränkungen dieser Rechte 
und Freiheiten dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen angewendet 
werden.  

[...] 

Abschnitt III Verschiedene Bestimmungen 

[...] 

Artikel 53 Wahrung anerkannter Menschenrechte 

Keine Bestimmung dieser Konvention darf als Beschränkung oder Minderung 
eines der Menschenrechte und Grundfreiheiten ausgelegt werden, die in den Ge-
setzen eines Hohen Vertragschliessenden Teils oder einer anderen Vereinbarung, 
an der er beteiligt ist, festgelegt sind.  

[...] 

(1.) Zusatzprotokoll2 

1. ZP Art. 1 Schutz des Eigentums 

Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf Achtung ihres Eigentums. 
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche 
Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen 
Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.  

Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen jedoch in keiner Weise das 
Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der 
Benutzung des Eigentums in Übereinstimmung mit dem Allgemeininteresse oder 

                                                                 
2  V. 20.03.1952 – ETS No 9 – in Kraft getreten am 18.05.1954. 
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zur Sicherung der Zahlung der Steuern, sonstiger Abgaben oder von Geldstrafen 
für erforderlich hält.  

1. ZP Art. 2 Recht auf Bildung 
Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Aus-
übung der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernom-
menen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unter-
richt entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugun-
gen sicherzustellen.  

1. ZP Art. 3 Recht auf freie Wahlen 
Die Hohen Vertragschliessenden Teile verpflichten sich, in angemessenen Zeitab-
ständen freie und geheime Wahlen unter Bedingungen abzuhalten, die die freie 
Äusserung der Meinung des Volkes bei der Wahl der gesetzgebenden Organe 
gewährleisten.  

[...] 

4. Zusatzprotokoll3 

4. ZP Art. 1 Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden 

Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der 
Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.  

4. ZP Art. 2 Freizügigkeit 
(1) Jedermann, der sich rechtmässig im Hoheitsgebiet eines Staates 

aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohn-
sitz frei zu wählen. 

(2) Jedermann steht es frei, jedes Land, einschliesslich seines eigenen, 
zu verlassen.  

(3) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen 
unterworfen werden als denen, die gesetzlich vorgesehen und in ei-
ner demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder 
der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung, der Verhütung von Straftaten, des Schutzes der Gesund-
heit oder der Moral oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten an-
derer notwendig sind.  

(4) Die in Absatz 1 anerkannten Rechte können ferner für bestimmte 
Gebiete Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vor-
gesehen und in einer demokratischen Gesellschaft durch das öffent-
liche Interesse gerechtfertig sind.  

                                                                 
3  V. 16.09.1963 – ETS No 46 – in Kraft getreten am 02.05.1968. 
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4. ZP Art. 3 Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger 

(1) Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des Staates, dessen Staatsan-
gehöriger er ist, durch eine Einzel- oder eine Kollektivmassnahme 
ausgewiesen werden.  

(2) Niemandem darf das Recht entzogen werden, in das Hoheitsgebiet 
des Staates einzureisen, dessen Staatsangehöriger er ist.  

4. ZP Art. 4 Verbot der Kollektivausweisung von Ausländern 
Kollektivausweisungen von Ausländern sind nicht zulässig.  

[...] 

6. Zusatzprotokoll4 

6. ZP Art. 1 Abschaffung der Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder 
hingerichtet werden. 

6. ZP Art. 2 Todesstrafe in Kriegszeiten 
Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in 
Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe 
darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in Übereinstimmung 
mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Gene-
ralsekretär des Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften.  

6. ZP Art. 3 Verbot des Ausserkraftsetzens 

Die Bestimmungen dieses Protokolls dürfen nicht nach Artikel 15 der Konvention 
ausser Kraft gesetzt werden.  

[...] 

7. Zusatzprotokoll5 

7. ZP Art. 1 Verfahrensrechtliche Schutzvorschriften in Bezug auf die Auswei-
sung von Ausländern 

(1) Ein Ausländer, der seinen rechtmässigen Aufenthalt im Hoheitsge-
biet eines Staates hat, darf aus diesem nur auf Grund einer recht-
mässig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden; ihm muss 
gestattet werden,  

                                                                 
4  V. 28.04.1983 – ETS No 114 – in Kraft getreten am 01.03.1985.  
5  V. 22.11.1984 – ETS No 117 – in Kraft getreten am 01.11.1988 (v. Dtschl. zwar gez., aber noch 

nicht rat.). 
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a) Gründe vorzubringen, die gegen seine Ausweisung spre-
chen;  

b) seinen Fall prüfen zu lassen und  

c) sich zu diesem Zweck vor der zuständigen Behörde oder 
einer oder mehreren von dieser Behörde bestimmten Per-
sonen vertreten zu lassen.  

(2) Ein Ausländer kann vor Ausübung der im Absatz 1 lit. a, b und c 
genannten Rechte ausgewiesen werden, wenn die Ausweisung im 
Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich ist oder aus Gründen 
der nationalen Sicherheit erfolgt.  

7. ZP Art. 2 Rechtsmittel in Strafsachen 
(1) Wer von einem Gericht wegen einer strafbaren Handlung verurteilt 

worden ist, hat das Recht, das Urteil von einem übergeord neten Ge-
richt nachprüfen zu lassen. Die Ausübung dieses Rechts, ein-
schliesslich der Gründe, aus denen es ausgeübt werden kann, richtet 
sich nach dem Gesetz.  

(2) Ausnahmen von diesem Recht sind für strafbare Handlungen ge-
ringfügiger Art, wie sie durch Gesetz näher bestimmt sind, oder in 
Fällen möglich, in denen das Verfahren gegen eine Person in erster 
Instanz vor dem obersten Gericht stattgefunden hat oder in denen sie 
nach einem gegen ihren Freispruch eingelegten Rechtsmittel verur-
teilt worden ist.  

7. ZP Art. 3 Recht auf Entschädigung bei Fehlurteilen 
Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und ist das 
Urteil später aufgehoben oder der Ve rurteilte begnadigt worden, weil eine neue 
oder eine neu bekannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil 
vorlag, so ist derjenige, der auf Grund eines solchen Urteils eine Strafe verbüsst 
hat, entsprechend dem Gesetz oder der Übung des betreffenden Staates zu ent-
schädigen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass das nicht rechtzeitige 
Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise ihm zuzuschreiben 
ist.  
7. ZP Art. 4 Recht, wegen derselben Strafsache nicht zweimal vor Gericht g  e-

stellt oder bestraft zu werden 

(1) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er be-
reits nach dem Gesetz oder dem Strafverfahrensrecht eines Staates 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem 
Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gericht gestellt oder be-
straft werden.  

(2) Absatz 1 schliesst die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem 
Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des betreffenden Staates nicht 
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aus, falls neue oder neu bekannt gewordene Tatsachen vorliegen o-
der das vorausgegangene Verfahren schwere, den Ausgang des Ve r-
fahrens berührende Mängel aufweist.  

(3) Dieser Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention ausser 
Kraft gesetzt werden.  

7. ZP Art. 5 Gleichberechtigung der Ehegatten 
Ehegatten haben untereinander und in ihren Beziehungen zu ihren Kindern gleiche 
Rechte und Pflichten privatrechtlicher Art hinsichtlich der Eheschliessung, wäh-
rend der Ehe und bei Auflösung der Ehe. Dieser Artikel verwehrt es den Staaten 
nicht, die im Interesse der Kinder notwendigen Massnahmen zu treffen.  

[...] 

12. Zusatzprotokoll6 

12. ZP Art. 1 Allgemeines Diskriminierungsverbot 

(1) Der Genuss aller rechtlich festgelegten Rechte ist ohne Diskriminie-
rung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschau-
ung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu ei-
ner nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines 
sonstigen Status zu gewährleisten.  

(2) Niemand darf durch eine öffentliche Behörde aus einem der in Ab-
satz 1 bezeichneten Gründe benachteiligt werden.  

[...] 

13. Zusatzprotokoll7 

13. ZP Art. 1 Abschaffung der Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder 
hingerichtet werden. 

13. ZP Art. 2 Verbot der Abweichung 
Von den Bestimmungen dieses Protokolls darf nicht nach Artikel 15 der Konven-
tion abgewichen werden. 

 

                                                                 
6  V. 04.11.2000 – ETS No 177 – noch nicht in Kraft getreten (v. Dtschl. zwar gez., aber noch nicht 

rat.). 
7  V. 03.05.2002 – ETS No 187 = BGBl. II v. 12.07.2004, 982 (in Kraft getreten am 01.07.2003). 
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Anhang IV: Eur. Sozialcharta (ESC – Auszüge)1 

PRÄAMBEL 

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats,  

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwi-
schen seinen Mitgliedern herzustellen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr ge-
meinsames Erbe sind, zu wahren und zu verwirklichen und ihren wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt zu fördern, insbesondere durch die Erhaltung und Weiter-
entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten;  

in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten des Europarats in der am 4. November 
1950 zu Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten und in deren Protokollen übereingekommen sind, 
ihren Völkern die darin angeführten bürgerlichen und politischen Rechte und 
Freiheiten zu sichern;  

in der Erwägung, daß die Mitgliedstaaten des Europarats in der am 18. Oktober 
1961 in Turin zur Unterzeichnung aufgelegten Europäischen Sozialcharta und in 
deren Protokollen übereingekommen sind, ihren Vö lkern die darin angeführten 
sozialen Rechte zu sichern, um ihren Lebensstandard zu verbessern und ihr sozia-
les Wohl zu fördern;  

unter Hinweis darauf, daß die am 5. November 1990 in Rom abgehaltene Minis-
terkonferenz über Menschenrechte die Notwendigkeit betonte, einerseits die Un-
teilbarkeit aller Menschenrechte, seien es bürgerliche, politische, wirtschaftliche, 
soziale oder kulturelle Rechte, zu bewahren und andererseits die Europäische 
Sozialcharta mit neuem Leben zu erfüllen;  

in dem Entschluß, wie auf der am 21. und 22. Oktober 1991 in Turin abgehaltenen 
Ministerkonferenz beschlossen, den materiellen Inhalt der Charta auf den neuesten 
Stand zu bringen und in einer Weise anzupassen, daß insbesondere den seit ihrer 
Annahme eingetretenen grundlegenden sozialen Veränderungen Rechnung getra-
gen wird;  

in Anerkennung der Zweckmäßigkeit, in eine revidierte Charta, die schrittweise an 
die Stelle der Europäischen Sozialcharta treten soll, die durch die Charta garantier-
ten Rechte in ihrer geänderten Fassung und die durch das Zusatzprotokoll von 
1988 garantierten Rechte aufzunehmen sowie neue Rechte hinzuzufügen,  

sind wie folgt übereingekommen:  

                                                                 
1  V. 03.05.1996 – ETS No 163 (nicht amtl. dt. Übersetzung im Internet unter 

„http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/163.htm“ – Ursprungsfass. v. 18.10.1961 – 
ETS No 35 = BGBl. II 1964, 1262 = Sartorius II Nr. 115). 
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Teil I 

Die Vertragsparteien sind gewillt, mit allen zweckdienlichen Mitteln staatlicher 
und zwischenstaatlicher Art eine Politik zu verfolgen, die darauf abzielt, geeignete 
Voraussetzungen zu schaffen, damit die tatsächliche Ausübung der folgenden 
Rechte und Grundsätze gewährleistet ist:  

Nr. 1 Jedermann muß die Möglichkeit haben, seinen Lebensun-
terhalt durch eine frei übernommene Tätigkeit zu verdie-
nen. 

Nr. 2 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf gerechte Arbeits-
bedingungen.  

Nr. 3 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf sichere und ge-
sunde Arbeitsbedingungen.  

Nr. 4 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf ein gerechtes Ar-
beitsentgelt, das ihnen und ihren Familien einen ange-
messenen Lebensstandard sichert.  

Nr. 5 Alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht auf 
Freiheit zur Vereinigung in nationalen und internationa-
len Organisationen zum Schutz ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen.  

Nr. 6 Alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht auf 
Kollektivverhandlungen.  

Nr. 7 Kinder und Jugendliche haben das Recht auf besonderen 
Schutz gegen körperliche und sittliche Gefahren, denen 
sie ausgesetzt sind.  

Nr. 8 Arbeitnehmerinnen haben im Fall der Mutterschaft das 
Recht auf besonderen Schutz.  

Nr. 9 Jedermann hat das Recht auf geeignete Möglichkeiten der 
Berufsberatung, die ihm helfen soll, einen Beruf zu wäh-
len, der seiner persönlichen Eignung und seinen Interes-
sen entspricht.  

Nr. 10 Jedermann hat das Recht auf geeignete Möglichkeiten der 
beruflichen Bildung.  

Nr. 11 Jedermann hat das Recht, alle Maßnahmen in Anspruch 
zu nehmen, die es ihm ermöglichen, sich des besten Ge-
sundheitszustands zu erfreuen, den er erreichen kann.  
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Nr. 12 Alle Arbeitnehmer und ihre Angehörigen haben das 
Recht auf Soziale Sicherheit.  

Nr. 13 Jedermann hat das Recht auf Fürsorge, wenn er keine 
ausreichenden Mittel hat.  

Nr. 14 Jedermann hat das Recht, soziale Dienste in Anspruch zu 
nehmen.  

Nr. 15 Jeder behinderte Mensch hat das Recht auf Eigenständig-
keit, soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben der 
Gemeinschaft.  

Nr. 16 Die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft hat das 
Recht auf angemessenen sozialen, gesetzlichen und wirt-
schaftlichen Schutz, der ihre volle Entfaltung zu sichern 
vermag.  

Nr. 17 Kinder und Jugendliche haben das Recht auf angemesse-
nen sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz.  

Nr. 18 Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei haben das 
Recht, im Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei 
gleichberechtigt mit deren Staatsangehörigen jede Er-
werbstätigkeit aufzunehmen, vorbehaltlich von Ein-
schränkungen, die auf triftigen wirtschaftlichen oder so-
zialen Gründen beruhen.  

Nr. 19 Wanderarbeitnehmer, die Staatsangehörige einer Ve r-
tragspartei sind, und ihre Familien haben das Recht auf 
Schutz und Beistand im Hoheitsgebiet jeder anderen Ve r-
tragspartei.  

Nr. 20 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Chancengleich-
heit und Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.  

Nr. 21 Die Arbeitnehmer haben das Recht auf Unterrichtung und 
Anhörung im Unternehmen.  

Nr. 22 Die Arbeitnehmer haben das Recht auf Beteiligung an der 
Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und der Arbeitsumwelt im Unternehmen.  

Nr. 23 Alle älteren Menschen haben das Recht auf sozialen 
Schutz.  

Nr. 24 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Schutz bei Kün-
digung.  
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Nr. 25 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Schutz ihrer For-
derungen bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers.  

Nr. 26 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Würde am 
Arbeitsplatz.  

Nr. 27 Alle Personen mit Familienpflichten, die erwerbstätig 
sind oder erwerbstätig werden wollen, haben das Recht 
dazu, ohne sich einer Diskriminierung auszusetzen und, 
soweit dies möglich ist, ohne daß es dadurch zu einem 
Konflikt zwischen ihren Berufs- und ihren Familien-
pflichten kommt.  

Nr. 28 Die Arbeitnehmervertreter im Betrieb haben das Recht 
auf Schutz gegen Benachteiligungen und müssen geeig-
nete Erleichterungen erhalten, um ihre Aufgaben wahrzu-
nehmen.  

Nr. 29 Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Unterrichtung 
und Anhörung in den Verfahren bei Massenentlassungen.  

Nr. 30 Jedermann hat das Recht auf Schutz gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung.  

Nr. 31 Jedermann hat das Recht auf Wohnung.  

Teil II 

Die Vertragsparteien erachten sich durch die in den folgenden Artikeln und 
Nummern festgelegten Verpflichtungen nach Maßgabe des Teils  III als gebunden.  

Artikel 1 Das Recht auf Arbeit 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Arbeit zu gewährleisten, verpflichten 
sich die Ve rtragsparteien:  

Nr. 1 im Hinblick auf die Verwirklichung der Vollbeschäfti-
gung die Erreichung und Aufrechterhaltung eines mö g-
lichst hohen und stabilen Beschäftigungsstands zu einer 
ihrer wichtigsten Zielsetzungen und Aufgaben zu ma-
chen;  

Nr. 2 das Recht des Arbeitnehmers wirksam zu schützen, sei-
nen Lebensunterhalt durch eine frei übernommene Tätig-
keit zu verdienen;  

Nr. 3 unentgeltliche Arbeitsvermittlungsdienste für alle Arbeit-
nehmer einzurichten oder aufrechtzuerhalten;  
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Nr. 4 eine geeignete Berufsberatung, Berufsausbildung und be-
rufliche Wiedereingliederung sicherzustellen oder zu för-
dern.  

Artikel 2 Das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf gerechte Arbeitsbedingungen zu ge-
währleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:  

Nr. 1 für eine angemessene tägliche und wöchentliche Arbeits-
zeit zu sorgen und die Arbeitswoche schrittweise zu ver-
kürzen, soweit die Produktivitätssteigerung und andere 
mitwirkende Faktoren dies gestatten;  

Nr. 2 bezahlte öffentliche Feiertage vorzusehen;  

Nr. 3 die Gewährung eines bezahlten Jahresurlaubs von min-
destens vier Wochen sicherzustellen;  

Nr. 4 die Gefahren zu beseitigen, die gefährlichen oder ge-
sundheitsschädlichen Arbeiten innewohnen, und, wenn 
diese Gefahren noch nicht beseitigt oder hinreichend 
vermindert werden konnten, für eine verkürzte Arbeits-
zeit oder zusätzliche bezahlte Urlaubstage für Arbeit-
nehmer zu sorgen, die mit solchen Arbeiten beschäftigt 
sind;  

Nr. 5 eine wöchentliche Ruhezeit sicherzustellen, die, soweit 
möglich, mit dem Tag zusammenfällt, der in dem betref-
fenden Land oder Bezirk durch Herkommen oder Brauch 
als Ruhetag anerkannt ist;  

Nr. 6 dafür zu sorgen, daß die Arbeitnehmer so bald wie mö g-
lich, spätestens jedoch zwei Monate nach Aufnahme ihrer 
Beschäftigung, schriftlich über die wesentlichen Punkte 
des Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses unter-
richtet werden;  

Nr. 7 dafür zu sorgen, daß die Arbeitnehmer, die Nachtarbeit 
verrichten, in den Genuß von Maßnahmen kommen, mit 
denen der besonderen Art dieser Arbeit Rechnung getra-
gen wird.  

Artikel 3 Das Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf sichere und gesunde Arbeitsbedin-
gungen zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, in Beratung mit 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen:  
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Nr. 1 eine kohärente nationale Politik auf dem Gebiet der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 
sowie der Arbeitsumwelt festzulegen, umzusetzen und in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Vo rrangiges Ziel 
dieser Politik ist es, die Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zu verbessern sowie Unfälle und Beeinträchtigun-
gen der Gesundheit, die sich aus der Arbeit ergeben, mit 
der Arbeit verbunden sind oder im Verlauf der Arbeit 
auftreten, insbesondere dadurch zu verhüten, daß die Ur-
sachen der Gefahren in der Arbeitsumwelt soweit wie 
möglich verringert werden;  

Nr. 2 Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften zu erlassen;  

Nr. 3 für Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung dieser Vorschrif-
ten zu sorgen;  

Nr. 4 für alle Arbeitnehmer die schrittweise Einrichtung be-
triebsärztlicher Dienste mit im wesentlichen vorbeugen-
den und beratenden Aufgaben zu fördern.  

Artikel 4 Das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu ge-
währleisten, verpflichten sich die Ve rtragsparteien:  

Nr. 1 das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzu-
erkennen, welches ausreicht, um ihnen und ihren Famili-
en einen angemessenen Lebensstandard zu sichern;  

Nr. 2 das Recht der Arbeitnehmer auf Zahlung erhöhter Lohn-
sätze für Überstundenarbeit anzuerkennen, vorbehaltlich 
von Ausnahmen in bestimmten Fällen;  

Nr. 3 das Recht männlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf 
gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit anzuerkennen;  

Nr. 4 das Recht aller Arbeitnehmer auf eine angemessene Kün-
digungsfrist im Falle der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses anzuerkennen;  

Nr. 5 Lohnabzüge nur unter den Bedingungen und in den 
Grenzen zuzulassen, die in innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften vorgesehen oder durch Gesamtarbeitsvertrag 
oder Schiedsspruch bestimmt sind. Die Ausübung dieser 
Rechte ist durch frei geschlossene Gesamtarbeitsverträge, 
durch gesetzliche Verfahren der Lohnfestsetzung oder auf 
jede andere, den Landesverhältnissen entsprechende Wei-
se zu gewährleisten.  
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Artikel 5 Das Vereinigungsrecht 

Um die Freiheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gewährleisten oder zu för-
dern, örtliche, nationale oder internationale Organisationen zum Schutz ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Interessen zu bilden und diesen Organisationen beizutre-
ten, verpflichten sich die Vertragsparteien, diese Freiheit weder durch das inner-
staatliche Recht noch durch dessen Anwendung zu beeinträchtigen. Inwieweit die 
in diesem Artikel vorgesehenen Garantien auf die Polizei Anwendung finden, 
bestimmt sich nach innerstaatlichem Recht. Das Prinzip und gegebenenfalls der 
Umfang der Anwendung dieser Garantien auf die Mitglieder der Streitkräfte 
bestimmen sich gleichfalls nach innerstaatlichem Recht.  

Artikel 6 Das Recht auf Kollektivverhandlungen 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu gewähr-
leisten, verpflichten sich die Vertragsparteien: 

Nr. 1 gemeinsame Beratungen zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu fördern;  

Nr. 2 Verfahren für freiwillige Verhandlungen zwischen Ar-
beitgebern oder Arbeitgeberorganisationen einerseits und 
Arbeitnehmerorganisationen andererseits zu fördern, so-
weit dies notwendig und zweckmäßig ist, mit dem Ziel, 
die Beschäftigungsbedingungen durch Gesamtarbeitsver-
träge zu regeln;  

Nr. 3 die Einrichtung und die Benutzung geeigneter Vermitt-
lungs- und freiwilliger Schlichtungsverfahren zur Beile-
gung von Arbeitsstreitigkeiten zu fördern;  

 und anerkennen  

Nr. 4 das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kol-
lektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts im 
Fall von Interessenkonflikten, vorbehaltlich etwaiger 
Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen.  

Artikel 7 Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz 

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Kinder und Jugendlichen auf Schutz 
zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien: 

Nr. 1 das Mindestalter für die Zulassung zu einer Beschäfti-
gung auf 15 Jahre festzusetzen, vorbehaltlich von Aus-
nahmen für Kinder, die mit bestimmten leichten Arbeiten 
beschäftigt werden, welche weder ihre Gesundheit noch 
ihre Moral noch ihre Erziehung gefährden;  
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Nr. 2 das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung in 
bestimmten Berufen, die als gefährlich oder gesundheits-
schädlich gelten, auf 18 Jahre festzusetzen;  

Nr. 3 die Beschäftigung Schulpflichtiger mit Arbeiten zu ver-
bieten, die verhindern würden, daß sie aus ihrer Schul-
ausbildung den vollen Nutzen ziehen;  

Nr. 4 die Arbeitszeit von Jugendlichen unter 18 Jahren entspre-
chend den Erfordernissen ihrer Entwicklung und insbe-
sondere ihrer Berufsausbildung zu begrenzen;  

Nr. 5 das Recht der jugendlichen Arbeitnehmer und Lehrlinge 
auf ein gerechtes Arbeitsentgelt oder eine angemessene 
Beihilfe anzuerkennen;  

Nr. 6 vorzusehen, daß die Zeit, die Jugendliche während der 
normalen Arbeitszeit mit Zustimmung des Arbeitgebers 
für die Berufsausbildung verwenden, als Teil der tägli-
chen Arbeitszeit gilt;  

Nr. 7 für Arbeitnehmer unter 18 Jahren die Dauer des bezahlten 
Jahresurlaubs auf mindestens vier Wochen festzusetzen;  

Nr. 8 für Personen unter 18 Jahren Nachtarbeit zu verbieten, 
mit Ausnahme bestimmter, im innerstaatlichen Recht 
festgelegter Arbeiten;  

Nr. 9 vorzusehen, daß Arbeitnehmer unter 18 Jahren, die in be-
stimmten, im innerstaatlichen Recht festgelegten Be-
schäftigungen tätig sind, einer regelmäßigen ärztlichen 
Überwachung unterliegen;  

Nr. 10 einen besonderen Schutz gegen die körperlichen und sit t-
lichen Gefahren sicherzustellen, denen Kinder und Ju-
gendliche ausgesetzt sind, insbesondere gegen Gefahren, 
die sich unmittelbar oder mittelbar aus ihrer Arbeit erge-
ben.  

Artikel 8 Das Recht der Arbeitnehmerinnen auf Mutterschutz 

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Arbeitnehmerinnen auf Mutterschutz 
zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:  

Nr. 1 sicherzustellen, daß Frauen vor und nach der Entbindung 
eine Arbeitsbefreiung von insgesamt mindestens 14 Wo-
chen erhalten, und zwar entweder in Form eines bezahl-
ten Urlaubs oder durch angemessene Leistungen der So-
zialen Sicherheit oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln;  
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Nr. 2 es als ungesetzlich zu betrachten, daß ein Arbeitgeber ei-
ner Frau während der Zeit zwischen dem Zeitpunkt, in 
dem sie den Arbeitgeber von ihrer Schwangerschaft in 
Kenntnis setzt, und dem Ende ihres Mutterschaftsurlaubs 
oder so kündigt, daß die Kündigungsfrist während dieser 
Zeit abläuft;  

Nr. 3 sicherzustellen, daß Mütter, die ihre Kinder stillen, für 
diesen Zweck Anspruch auf ausreichende Arbeitsunter-
brechungen haben;  

Nr. 4 die Nachtarbeit von Schwangeren, von Frauen kurz nach 
der Entbindung und von Frauen, die ihre Kinder stillen, 
zu regeln;  

Nr. 5 die Beschäftigung von Schwangeren, von Frauen kurz 
nach der Entbindung und von Frauen, die ihre Kinder stil-
len, mit Untertagearbeiten in Bergwerken und mit allen 
sonstigen Arbeiten von gefährlicher, gesundheitsschädli-
cher oder beschwerlicher Art zu untersagen und geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der Rechte dieser Frauen im Be-
reich der Beschäftigung zu treffen.  

Artikel 9 Das Recht auf Berufsberatung 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Berufsberatung zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien, einen Dienst einzurichten oder zu fördern – 
soweit dies notwendig ist –, der allen Personen, einschließlich der Behinderten, 
hilft, die Probleme der Berufswahl oder des beruflichen Aufstiegs zu lösen, und 
zwar unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Eigenschaften und deren Bezie-
hung zu den Beschäft igungsmöglichkeiten; diese Hilfe soll sowohl Jugendlichen 
einschließlich Kindern schulpflichtigen Alters als auch Erwachsenen unentgeltlich 
zur Verfügung stehen.  

Artikel 10 Das Recht auf berufliche Bildung 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf berufliche Bildung zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien:  

Nr. 1 die fachliche und berufliche Ausbildung aller Personen, 
einschließlich der Behinderten, soweit es notwendig ist, 
zu gewährleisten oder zu fördern, und zwar in Beratung 
mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, sowie 
Möglichkeiten für den Zugang zu Technischen Hoch-
schulen und Universitäten nach alleiniger Maßgabe der 
persönlichen Eignung zu schaffen;  
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Nr. 2 ein System der Lehrlingsausbildung und andere Systeme 
der Ausbildung für junge Menschen beiderlei Ge-
schlechts in ihren verschiedenen Berufstätigkeiten sicher-
zustellen oder zu fördern;  

Nr. 3 oweit notwendig, folgendes sicherzustellen oder zu för-
dern:  

a) geeignete und leicht zugängliche Ausbildungs-
möglichkeiten für erwachsene Arbeitnehmer,  

b) besondere Möglichkeiten für die Umschulung 
erwachsener Arbeitnehmer, die durch den tech-
nischen Fortschritt oder neue Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt erforderlich wird;  

Nr. 4 soweit notwendig, besondere Maßnahmen zur Umschu-
lung und Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen 
sicherzustellen oder zu fördern;  

Nr. 5 zur vollen Ausnutzung der geschaffenen Möglichkeiten 
durch geeignete Maßnahmen anzuregen, zum Beispiel 
dadurch, daß:  

a) alle Gebühren und Kosten herabgesetzt oder 
abgeschafft werden,  

b) in geeigneten Fällen finanzielle Hilfe gewährt 
wird,  

c) die Zeiten, die der Arbeitnehmer während der 
Beschäftigung auf Verlangen seines Arbeitge-
bers für den Besuch von Fortbildungslehrgängen 
verwendet, auf die normale Arbeitszeit ange-
rechnet werden,  

d) durch geeignete Überwachung die Wirksamkeit 
des Systems der Lehrlingsausbildung und jedes 
anderen Ausbildungssystems für jugendliche 
Arbeitnehmer sowie ganz allgemein deren aus-
reichender Schutz gewährleistet wird, und zwar 
in Beratung mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen.  

Artikel 11 Das Recht auf Schutz der Gesundheit 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Schutz der Gesundheit zu gewährleis-
ten, verpflichten sich die Vertragsparteien, entweder unmittelbar oder in Zusam-
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menarbeit mit öffentlichen oder privaten Organisationen geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, die u.a. darauf abzielen: 

Nr. 1 soweit wie möglich die Ursachen von Gesundheitsschä-
den zu beseitigen;  

Nr. 2 Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten zu schaffen zur 
Verbesserung der Gesundheit und zur Entwicklung des 
persönlichen Verantwortungsbewußtseins in Fragen der 
Gesundheit;  

Nr. 3 soweit wie möglich epidemischen, endemischen und an-
deren Krankheiten sowie Unfällen vorzubeugen. 

Artikel 12 Das Recht auf Soziale Sicherheit 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Soziale Sicherheit zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien:  

Nr. 1 in System der Sozialen Sicherheit einzuführen oder bei-
zubehalten;  

Nr. 2 das System der Sozialen Sicherheit auf einem befriedi-
genden Stand zu halten, der zumindest dem entspricht, 
der für die Ratifikation der Europäischen Ordnung der 
Sozialen Sicherheit erforderlich ist;  

Nr. 3 sich zu bemühen, das System der Sozialen Sicherheit 
fortschreitend auf einen höheren Stand zu bringen;  

Nr. 4 durch den Abschluß geeigneter zwei- oder mehrseitiger 
Übereinkünfte oder durch andere Mittel und nach Maß-
gabe der in diesen Übereinkünften niedergelegten Bedin-
gungen Maßnahmen zu ergreifen, die folgendes gewähr-
leisten:  

a) die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen an-
derer Vertragsparteien mit ihren eigenen Staats-
angehörigen hinsichtlich der Ansprüche aus der 
Sozialen Sicherheit einschließlich der Wahrung 
der nach den Rechtsvorschriften der Sozialen Si-
cherheit erwachsenen Leistungsansprüche, 
gleichviel wo die geschützten Personen inner-
halb der Hoheitsgebiete der Vertragsparteien ih-
ren Aufenthalt nehmen,  

b) die Gewährung, die Erhaltung und das Wieder-
aufleben von Ansprüchen aus der Sozialen Si-
cherheit, beispielsweise durch die Zusammen-
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rechnung von Versicherungs- und Beschäfti-
gungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften je-
der der Ve rtragsparteien zurückgelegt wurden.  

Artikel 13 Das Recht auf Fürsorge 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Fürsorge zu gewährleisten, verpflich-
ten sich die Ve rtragsparteien:  

Nr. 1 sicherzustellen, daß jedem, der nicht über ausreichende 
Mittel verfügt und sich diese auch nicht selbst oder von 
anderen, insbesondere durch Leistungen aus einem Sys-
tem der Sozialen Sicherheit, verschaffen kann, ausrei-
chende Unterstützung und im Fall der Erkrankung die 
Betreuung, die seine Lage erfordert, gewährt werden;  

Nr. 2 sicherzustellen, daß Personen, die diese Fürsorge in An-
spruch nehmen, nicht in ihren politischen oder sozialen 
Rechten beeinträchtigt werden;  

Nr. 3 dafür zu sorgen, daß jedermann durch zweckentsprechen-
de öffentliche oder private Einrichtungen die zur Verhü-
tung, Behebung oder Milderung einer persönlichen oder 
familiären Notlage erforderliche Beratung und persönli-
che Hilfe erhalten kann;  

Nr. 4 die unter den Nummern 1, 2 und 3 genannten Bestim-
mungen auf die rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet be-
findlichen Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei-
en anzuwenden, und zwar auf der Grundlage der Gleich-
behandlung und in Übereinstimmung mit den Verpflich-
tungen aus dem am 11. Dezember 1953 zu Paris unter-
zeichneten Europäischen Fürsorgeabkommen. 

Artikel 14 Das Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Inanspruchnahme sozialer Dienste zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien: 

Nr. 1 Dienste zu fördern oder zu schaffen, die unter Anwen-
dung der Methoden der Sozialarbeit zum Wohlbefinden 
und zur Entfaltung des einzelnen und der Gruppen inner-
halb der Gemeinschaft sowie zu ihrer Anpassung an das 
soziale Umfeld beitragen;  

Nr. 2 bei der Bildung und Durchführung dieser Dienste Einzel-
personen und freie oder andere Organisationen zur Betei-
ligung anzuregen.  
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Artikel 15 Das Recht behinderter Menschen auf Eigenständigkeit, soziale 
Eingliederung und Teilhabe am Leben der Gemeinschaft  

Um behinderten Menschen ungeachtet ihres Alters und der Art und Ursache ihrer 
Behinderung die wirksame Ausübung des Rechts auf Eigenständigkeit, soziale 
Eingliederung und Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu gewährleisten, ver-
pflichten sich die Vertragsparteien insbesondere:  

Nr. 1 die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für be-
hinderte Menschen Beratung, schulische und berufliche 
Bildung soweit wie möglich im Rahmen des allgemeinen 
Systems oder, sofern dies nicht möglich ist, durch öffent-
liche oder private Sondereinrichtungen bereitzustellen;  

Nr. 2 ihren Zugang zur Beschäftigung durch alle Maßnahmen 
zu fördern, mit denen ein Anreiz für Arbeitgeber geschaf-
fen werden kann, behinderte Menschen in der normalen 
Arbeitsumwelt einzustellen und weiterzubeschäftigen und 
die Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse dieser Men-
schen anzupassen, oder, wenn dies aufgrund der Behinde-
rung nicht möglich ist, durch Gestaltung oder Schaffung 
von geschützten Arbeitsplätzen entsprechend dem Grad 
der Beeinträchtigung. Diese Maßnahmen können gegebe-
nenfalls den Rückgriff auf besondere Arbeitsvermitt-
lungs- und Betreuungsdienste rechtfertigen;  

Nr. 3 ihre vollständige soziale Eingliederung und volle Teilha-
be am Leben der Gemeinschaft zu fördern, insbesondere 
durch Maßnahmen, einschließlich technischer Hilfen, die 
darauf gerichtet sind, Kommunikations- und Mobilitäts-
hindernisse zu überwinden und ihnen den Zugang zu Be-
förderungsmitteln, Wohnraum, Freizeitmöglichkeiten und 
kulturellen Aktivitäten zu ermöglichen. 

Artikel 16 Das Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftli-
chen Schutz 

Um die erforderlichen Voraussetzungen für die Entfaltung der Familie als einer 
Grundeinheit der Gesellschaft zu schaffen, verpflichten sich die Vertragsparteien, 
den wirtschaftlichen, gesetzlichen und sozialen Schutz des Familienlebens zu 
fördern, insbesondere durch Sozial- und Familienleistungen, steuerliche Maßnah-
men, Förderung des Baus familiengerechter Wohnungen, Hilfen für junge Eheleu-
te und andere geeignete Mittel jeglicher Art.  
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Artikel 17 Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf sozialen, gesetzlichen 
und wirtschaftlichen Schutz 

Um Kindern und Jugendlichen die wirksame Ausübung des Rechts zu gewährleis-
ten, in einem für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit und für die Entwicklung ihrer 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten günstigen Umfeld aufzuwachsen, ver-
pflichten sich die Vertragsparteien, unmittelbar oder in Zusammenarbeit mit öf-
fentlichen oder privaten Organisationen, alle notwendigen und geeigneten Maß-
nahmen zu treffen, die darauf gerichtet sind:  

Nr. 1  

a) Kindern und Jugendlichen unter Berücksichti-
gung der Rechte und Pflichten ihrer Eltern die 
Betreuung, Unterstützung, Erziehung und Aus-
bildung zu gewährleisten, deren sie bedürfen, 
insbesondere dadurch, daß für diesen Zweck an-
gemessene und ausreichende Einrichtungen und 
Dienste geschaffen oder unterhalten werden;  

b) Kinder und Jugendliche gegen Vernachlässi-
gung, Gewalt und Ausbeutung zu schützen;  

c) Kindern und Jugendlichen, denen vorübergehend 
oder endgültig die Unterstützung durch die Fa-
milie fehlt, den Schutz und die besondere Hilfe 
des Staates zu gewährleis ten;  

Nr. 2 Kindern und Jugendlichen eine unentgeltliche Schulbil-
dung in der Primar- und Sekundarstufe zu gewährleisten 
sowie den regelmäßigen Schulbesuch zu fördern.  

Artikel 18 Das Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet 
der anderen Vertragsparteien 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit im 
Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei zu gewährleisten, verpflichten sich die 
Vertragsparteien:  

Nr. 1 bestehende Vorschriften großzügig anzuwenden;  

Nr. 2 bestehende Formvorschriften zu vereinfachen und Ve r-
waltungsgebühren und andere von ausländischen Arbeit-
nehmern oder ihren Arbeitgebern zu entrichtende Abga-
ben herabzusetzen oder abzuschaffen;  

Nr. 3 die Vorschriften über die Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer einzeln oder gemeinschaftlich zu liberali-
sieren;  
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und anerkennen:  

Nr. 4 das Recht ihrer Staatsangehörigen, das Land zu verlassen, 
um im Hoheitsgebiet anderer Vertragsparteien eine Er-
werbstätigkeit auszuüben.  

Artikel 19 Das Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien auf Schutz 
und Beistand 

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lien auf Schutz und Beistand im Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:  

Nr. 1 geeignete Stellen zu unterhalten oder sich zu vergewis-
sern, daß solche Stellen bestehen, die diese Arbeitnehmer 
unentgeltlich betreuen, insbesondere durch Erteilung ge-
nauer Auskünfte, sowie im Rahmen des innerstaatlichen 
Rechts geeignete Maßnahmen gegen irreführende Wer-
bung zur Auswanderung und Einwanderung zu treffen;  

Nr. 2 in den Grenzen ihrer Zuständigkeit geeignete Maßnah-
men zur Erleichterung der Abreise, der Reise und der 
Aufnahme dieser Arbeitnehmer und ihrer Familien zu 
treffen und ihnen in den Grenzen ihrer Zuständigkeit 
während der Reise notwendige Gesundheitsdienste, ärzt-
liche Betreuung und gute hygienische Bedingungen zu 
verschaffen;  

Nr. 3 soweit erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen den 
öffentlichen und privaten sozialen Diensten der Auswan-
derungs- und der Einwanderungsländer zu fördern;  

Nr. 4 sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie sich 
rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet befinden, nicht weni-
ger günstig behandelt werden als ihre eigenen Staatsan-
gehörigen in bezug auf die folgenden Gegenstände, so-
weit diese durch Rechtsvorschriften geregelt oder der 
Überwachung durch die Verwaltungsbehörden unterstellt 
sind:  

a) das Arbeitsentgelt und andere Beschäftigungs- 
und Arbeitsbedingungen,  

b) den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisatio-
nen und den Genuß der durch Gesamtarbeitsver-
träge gebotenen Vorteile,  

c) die Unterkunft;  
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Nr. 5 sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie sich 
rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet befinden, nicht weni-
ger günstig behandelt werden als ihre eigenen Staatsan-
gehörigen in bezug auf die Steuern, Abgaben und Beiträ-
ge, die für den Arbeitnehmer aufgrund der Beschäftigung 
zu zahlen sind;  

Nr. 6 soweit möglich, die Zusammenführung eines zur Nieder-
lassung im Hoheitsgebiet berechtigten Wanderarbeitneh-
mers mit seiner Familie zu erleichtern;  

Nr. 7 sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie sich 
rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet befinden, nicht weni-
ger günstig behandelt werden als ihre eigenen Staatsan-
gehörigen in bezug auf die Möglichkeit, hinsichtlich der 
in diesem Artikel behandelten Angelegenheiten den 
Rechtsweg zu beschreiten;  

Nr. 8 sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie in ih-
rem Hoheitsgebiet ihren rechtmäßigen gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, nur ausgewiesen werden können, wenn 
sie die Sicherheit des Staates gefährden oder gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Sittlichkeit 
verstoßen;  

Nr. 9 innerhalb der gesetzlichen Grenzen die Überweisung der 
Teile des Verdienstes und der Ersparnisse zuzulassen, die 
diese Arbeitnehmer zu überweisen wünschen;  

Nr. 10 den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz und Beistand 
auf die aus- oder einwandernden selbständig Erwerbstäti-
gen zu erstrecken, soweit solche Maßnahmen auf diesen 
Personenkreis anwendbar sind;  

Nr. 11 für Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen 
den Unterricht zum Erlernen der oder, sollte es mehrere 
geben, einer Landessprache des Aufnahmestaats zu för-
dern und zu erleichtern;  

Nr. 12 soweit durchführbar, den Unterricht zum Erlernen der 
Muttersprache des Wanderarbeitnehmers für dessen Kin-
der zu fördern und zu erleichtern.  
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Artikel 20 Das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Be-
schäftigung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit und Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, dieses Recht anzuerken-
nen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dessen Anwendung in den fol-
genden Bereichen zu gewährleisten oder zu fördern:  

a) Zugang zur Beschäftigung, Kündigungsschutz 
und berufliche Wiedereingliederung,  

b) Berufsberatung und berufliche Ausbildung, Um-
schulung und berufliche Rehabilitation,  

c) Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich des Entgelts,  

d) beruflicher Werdegang, einschließlich des beruf-
lichen Aufstiegs.  

Artikel 21 Das Recht auf Unterrichtung und Anhörung  

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und 
Anhörung im Unternehmen zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragspartei-
en, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Ge pflogenheiten 
Maßnahmen zu ergreifen oder zu fördern, die den Arbeitnehmern oder ihren Ve r-
tretern die Möglichkeit geben:  

a) regelmäßig oder zu gegebener Zeit in einer ver-
ständlichen Weise über die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage des sie beschäftigenden Unter-
nehmens unterrichtet zu werden, mit der Maßga-
be, daß die Erteilung bestimmter Auskünfte, die 
für das Unternehmen nachteilig sein könnte, 
verweigert oder der Pflicht zur vertraulichen Be-
handlung unterworfen werden kann, und  

b) rechtzeitig zu beabsichtigten Entscheidungen 
gehört zu werden, welche die Interessen der Ar-
beitnehmer erheblich berühren könnten, insbe-
sondere zu Entscheidungen, die wesentliche 
Auswirkungen auf die Beschäftigungslage im 
Unternehmen haben könnten.  
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Artikel 22 Das Recht auf Beteiligung an der Festlegung und Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der Arbeitsumwelt  

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Arbeitnehmer auf Beteiligung an der 
Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsumwelt im 
Unternehmen zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, im Ein-
klang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Maßnah-
men zu ergreifen oder zu fördern, die es den Arbeitnehmern oder ihren Vertretern 
ermöglichen, einen Beitrag zu leisten:  

a) zur Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen, der Arbeitsorganisation und der Ar-
beitsumwelt,  

b) zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
im Unternehmen,  

c) zur Schaffung sozialer und sozio-kultureller 
Dienste und Einrichtungen des Unternehmens,  

d) zur Überwachung der Einhaltung der einschlägi-
gen Vorschriften.  

Artikel 23 Das Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz  

Um die wirksame Ausübung des Rechts älterer Menschen auf sozialen Schutz zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, unmittelbar oder in Zusam-
menarbeit mit öffentlichen oder privaten Organisationen geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen oder zu fördern, die insbesondere:  

• älteren Menschen die Möglichkeit geben sollen, so lange 
wie möglich vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu 
bleiben, und zwar durch:  

a) ausreichende Mittel, die es ihnen ermöglichen, 
ein menschenwürdiges Leben zu führen und ak-
tiv am öffentlichen, sozialen und kulturellen Le-
ben teilzunehmen,  

b) die Bereitstellung von Informationen über 
Dienste und Einrichtungen für ältere Menschen 
und über ihre Möglichkeiten, diese in Anspruch 
zu nehmen;  

• älteren Menschen die Möglichkeit geben sollen, ihre Le-
bensweise frei zu wählen und in ihrer gewohnten Umg e-
bung, solange sie dies wollen und können, ein eigen-
ständiges Leben zu führen, und zwar durch:  
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a) die Bereitstellung von ihren Bedürfnissen und 
ihrem Gesundheitszustand entsprechenden 
Wohnungen oder von angemessenen Hilfen zur 
Anpassung der Wohnungen,  

b) die gesundheitliche Versorgung und die Dienste, 
die aufgrund ihres Zustands erforderlich sind;  

• älteren Menschen, die in Heimen leben, angemessene 
Unterstützung unter Achtung ihres Privatlebens sowie 
die Beteiligung an der Festlegung der Lebensbedingun-
gen im Heim gewährleisten sollen.  

Artikel 24 Das Recht auf Schutz bei Kündigung  

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Schutz bei Kündigung zu gewährleis-
ten, verpflichten sich die Vertragsparteien:  

a) das Recht der Arbeitnehmer, nicht ohne einen 
triftigen Grund gekündigt zu werden, der mit ih-
rer Fähigkeit oder ihrem Verhalten zusammen-
hängt oder auf den Erfordernissen der Tätigkeit 
des Unternehmens, des Betriebs oder des Diens-
tes beruht;  

b) das Recht der ohne triftigen Grund gekündigten 
Arbeitnehmer auf eine angemessene Entschädi-
gung oder einen anderen zweckmäßigen Aus-
gleich  

anzuerkennen.  

Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsparteien sicherzustellen, daß ein 
Arbeitnehmer, der der Auffassung ist, daß seine Kündigung ohne triftigen Grund 
erfolgte, das Recht hat, diese bei einer unparteiischen Stelle anzufechten.  

Artikel 25 Das Recht der Arbeitnehmer auf Schutz ihrer Forderungen bei Zah-
lungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers  

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Arbeitnehmer auf Schutz ihrer For-
derungen bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers zu gewährleisten, verpflich-
ten sich die Vertragsparteien vorzusehen, daß die Forderungen der Arbeitnehmer 
aus Arbeitsverträgen oder Arbeitsverhältnissen durch eine Garantieeinrichtung 
oder durch jede andere wirksame Form des Schutzes gesichert werden.  

Artikel 26 Das Recht auf Würde am Arbeitsplatz  
Um die wirksame Ausübung des Rechts aller Arbeitnehmer auf Schutz ihrer 
Würde am Arbeitsplatz zu gewährleisten, verpflichten sich die Ve rtragsparteien, 
in Beratung mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen:  
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Nr. 1 das Bewußtsein, die Aufklärung und die Vorbeugung 
hinsichtlich sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder in 
Verbindung mit der Arbeit zu fördern und alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um Arbeitnehmer vor solchem 
Verhalten zu schützen;  

Nr. 2 das Bewußtsein, die Aufklärung und die Vorbeugung 
hinsichtlich verwerflicher oder ausgesprochen feindseli-
ger und beleidigender Handlungen, die am Arbeitsplatz 
oder in Verbindung mit der Arbeit wiederholt gegen ein-
zelne Arbeitnehmer gerichtet werden, zu fördern und alle 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Arbeitnehmer 
vor solchem Verhalten zu schützen.  

Artikel 27 Das Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten auf Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung  

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit und Gleichbehand-
lung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer mit Familienpflichten sowie dieser 
Arbeitnehmer und der übrigen Arbeitnehmer zu gewährleisten, verpflichten sich 
die Vertragsparteien:  

Nr. 1 geeignete Maßnahmen zu ergreifen:  

a) um Arbeitnehmern mit Familienpflichten zu er-
möglichen, erwerbstätig zu werden und zu blei-
ben sowie nach einer durch diese Pflichten be-
dingten Abwesenheit wieder in das Erwerbsle-
ben einzutreten, einschließlich Maßnahmen im 
Bereich der Berufsberatung und der beruflichen 
Ausbildung,  

b) um bei den Beschäftigungsbedingungen und der 
Sozialen Sicherheit ihren Bedürfnissen Rech-
nung zu tragen,  

c) um öffentliche oder private Dienste zu entwi-
ckeln oder zu fördern, insbesondere Kinderta-
gesstätten und andere Arten der Betreuung;  

Nr. 2 für jeden Elternteil die Möglichkeit vorzusehen, inner-
halb eines auf den Mutterschaftsurlaub folgenden Zeit-
raums für die Betreuung eines Kindes einen Elternurlaub 
zu erhalten, dessen Dauer und Bedingungen durch inner-
staatliche Rechtsvorschriften, Gesamtarbeitsverträge oder 
Gepflogenheiten festgelegt werden;  
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Nr. 3 zu gewährleisten, daß Familienpflichten als solche kein 
triftiger Grund für eine Kündigung sein dürfen.  

Artikel 28 Das Recht der Arbeitnehmervertreter auf Schutz im Betrieb und 
Erleichterungen, die ihnen zu gewähren sind  

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Arbeitnehmervertreter zu gewährleis-
ten, ihre Aufgaben wahrzunehmen, verpflichten sich die Vertragsparteien sicher-
zustellen, daß:  

a) die Arbeitnehmervertreter im Betrieb gegen Be-
nachteiligungen, einschließlich der Kündigung, 
die aufgrund ihrer Eigenschaft oder Betätigung 
als Arbeitnehmervertreter im Betrieb erfolgen, 
wirksam geschützt werden;  

b) den Arbeitnehmervertretern im Betrieb Erleich-
terungen gewährt werden, die geeignet sind, ih-
nen die rasche und wirksame Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben zu ermöglichen, wobei das in dem 
betreffenden Land vorherrschende System der 
Arbeitsbeziehungen sowie die Erfordernisse, 
Größe und Leistungsfähigkeit des jeweiligen Be-
triebs berücksichtigt werden.  

Artikel 29 Das Recht auf Unterrichtung und Anhörung in den Verfahren bei 
Massenentlassungen  

Um die wirksame Ausübung des Rechts der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und 
Anhörung bei Massenentlassungen zu gewährleisten, verpflichten sich die Ve r-
tragsparteien sicherzustellen, daß die Arbeitnehmervertreter rechtzeitig vor sol-
chen Massenentlassungen von den Arbeitgebern über die Möglichkeiten unter-
richtet und dazu gehört werden, wie Massenentlassungen vermieden oder ver-
ringert und ihre Folgen gemildert werden können, zum Beispiel durch soziale 
Begleitmaßnahmen, die insbesondere Hilfen für eine anderweitige Verwendung 
oder eine Umschulung der betroffenen Arbeitnehmer zum Ziel haben.  

Artikel 30 Das Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung  
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Schutz gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:  

a) im Rahmen eines umfassenden und koordinier-
ten Ansatzes Maßnahmen zu ergreifen, um für 
Personen, die in sozialer Ausgrenzung oder Ar-
mut leben oder Gefahr laufen, in eine solche La-
ge zu geraten, sowie für deren Familien den tat-
sächlichen Zugang insbesondere zur Beschäft i-



H.-W. Rengeling/P. Szczekalla – Grundrechte in der EU (Textsammlung) 

 134 

gung, zu Wohnraum, zur Ausbildung, zum Un-
terricht, zur Kultur und zur Fürsorge zu fördern;  

b) diese Maßnahmen, falls erforderlich, im Hin-
blick auf ihre Anpassung zu überprüfen.  

Artikel 31 Das Recht auf Wohnung  

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Wohnung zu gewährleisten, 
verpflichten sich die Vertragsparteien, Maßnahmen zu ergreifen, die darauf 
gerichtet sind:  

Nr. 1 den Zugang zu Wohnraum mit ausreichendem Standard 
zu fördern;  

Nr. 2 der Obdachlosigkeit vorzubeugen und sie mit dem Ziel 
der schrittweisen Beseitigung abzubauen;  

Nr. 3 die Wohnkosten für Personen, die nicht über ausreichen-
de Mittel verfügen, so zu gestalten, daß sie tragbar sind.  

Teil III 

Artikel A Verpflichtungen 

Nr. 1 Vorbehaltlich des Artikels  B verpflichtet sich jede der 
Vertragsparteien:  

a) Teil I als eine Erklärung der Ziele anzusehen, die 
sie entsprechend dem einleitenden Satz jenes 
Teils mit allen geeigneten Mitteln verfolgen 
wird,  

b) mindestens sechs der folgenden neun Artikel des 
Teils  II als für sich bindend anzusehen: Arti-
kel 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 und 20,  

c) zusätzlich so viele Artikel oder Nummern des 
Teils  II auszuwählen und als für sich bindend 
anzusehen, daß die Gesamtzahl der Artikel oder 
Nummern, durch die sie gebunden ist, mindes-
tens sechzehn Artikel oder dreiundsechzig 
Nummern beträgt.  

Nr. 2 Die nach Maßgabe des Absatzes  1 Buchstaben b und c 
ausgewählten Artikel oder Nummern sind dem General-
sekretär des Europarats gleichzeitig mit der Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkun-
de zu notifizieren.  
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Nr. 3 Jede Vertragspartei kann zu einem späteren Zeitpunkt 
durch eine an den Generalsekretär zu richtende Notifika-
tion erklären, daß sie in Teil II einen anderen Artikel oder 
eine andere Nummer als für sich bindend ansieht, den sie 
bisher noch nicht nach Absatz 1 angenommen hat. Diese 
später übernommenen Verpflichtungen gelten als Be-
standteil der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 
und haben vom ersten Tag des Monats an, der auf einen 
Zeitabschnitt von einem Monat nach dem Zeitpunkt der 
Notifikation folgt, die gleiche Wirkung.  

Nr. 4 Jede Vertragspartei hat ein den innerstaatlichen Verhält-
nissen entsprechendes System der Arbeitsaufsicht zu un-
terhalten.  

[...]  
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Anhang V: Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-
rechte der Arbeitnehmer (GCSGR)1 

DIE STAATS- BZW. REGIERUNGSCHEFS DER MITGLIEDSTAATEN DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT HABEN AUF IHRER TAGUNG AM 9. 
DEZEMBER 1989 IN STRASSBURG2 
in Erwägung nachstehender Gründe:  

Die Mitgliedstaaten sind sich nach Artikel 118 EWG-Vertrag über die Not-
wendigkeit einig, auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitskräfte hinzuwirken und dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre An-
gleichung zu ermöglichen.  

Der Europäische Rat in Madrid hat auf der Grundlage der Ergebnisse seiner Ta-
gung in Hannover und Rhodos die Ansicht vertreten, daß den sozialen Fragen im 
Zuge der Schaffung des europäischen Binnenmarktes die gleiche Bedeutung wie 
den wirtschaftlichen Fragen beizumessen ist und daß sie daher in ausgewogener 
Weise weiterzuentwickeln sind.  

Das Europäische Parlament hat dazu am 15. März, 14. September und 22. No-
vember 1989 Entschließungen verabschiedet, und der Wirtschafts- und Sozia-
lausschuß hat am 22. Februar 1989 eine entsprechende Stellungnahme abgegeben.  

Die Verwirklichung des Binnenmarktes ist das wirksamste Mittel zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und zur Gewährleistung eines Höchstmaßes an Wohlstand in 
der Gemeinschaft. Bei der Verwirklichung des Binnenmarktes ist der Förderung 
und Errichtung neuer Arbeitsplätze erste Priorität einzuräumen. Die Gemeinschaft 
hat sich den Herausforderungen der Zukunft hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere unter Berücksichtigung der regionalen Un-
gleichgewichte zu stellen.  

Der soziale Konsens trägt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men und der gesamten Wirtschaft sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei. 
Dabei ist er eine wesentliche Voraussetzung für eine kräftige Wirtschaftsentwick-
lung.  

                                                                 
1  Angenommen v. Europäischen Rat (m.Ausn.d. Vertr.d. VK) – KOM(89) 248 endg. (abgedr. z.B. 

a. in: Soziales Europa 1/90, 52 u. im Sartorius II Nr. 190 – im Internet z.B. unter 
„http://www.europarl.eu.int/transl_de/Abc/g/Gemeinschaftscharta%20der%20sozialen%20Grun
drechte%20der%20Arbeitnehmer.htm“). Vgl.d.a. Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten (Hrsg.), Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (1990), sowie das 
einschl. – bis heute nicht vollst. umgesetzte – Aktionsprogr.d. Kom. – KOM(89) 568 endg. v. 
29.11.1989 (a.abgedr. in Soziales Europa 1/90, 57). 

2  Von den Staats- bzw. Regierungschefs von elf Mitgliedstaaten angenommener Text.  
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Die Verwirklichung des Binnenmarktes soll die Angleichung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen auf dem Wege des Fortschritts fördern und den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Europäischen Gemeinschaft 
begünstigen, wobei Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden sind.  

Die Verwirklichung des Binnenmarktes soll allen Arbeitnehmern der Eu-
ropäischen Gemeinschaft Verbesserungen im sozialen Bereich, vornehmlich hin-
sichtlich der Freizügigkeit, der Lebens- und Arbeitsbedingungen, des Gesund-
heitsschutzes und der Sicherheit in der Arbeitsumwelt, des sozialen Schutzes 
sowie der allgemeinen und beruflichen Bildung, bringen.  

Zur Wahrung der Gleichbehandlung ist gegen Diskriminierungen jeglicher Art, 
insbesondere aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Rasse, Meinung oder Glauben, 
vorzugehen. Die soziale Ausgrenzung ist im Geiste der Solidarität zu bekämpfen.  

Es ist Sache der Mitgliedsstaaten zu gewährleisten, daß Arbeitnehmern aus Drit-
tländern und ihren Familienangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaft aufhalten, im Hinblick auf ihre Lebens- und 
Arbeitsbedingungen eine Behandlung zuteil wird, die derjenigen vergleichbar ist, 
welche die Arbeitnehmer des betreffenden Mitgliedstaates genießen.  

Es scheint geboten, sich von den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation und der Europäischen Sozialcharta des Europarates leiten zu lassen.  

Der Vertrag in seiner durch die Einheitliche Europäische Akte geänderten Fassung 
enthält Bestimmungen, die eine Zuständigkeit der Gemeinschaft, insbesondere für 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Artikel 7 und 48 bis 51), die Niederlassungs-
freiheit (Artikel 52 bis 58), soziale Fragen unter den in den Artikeln 117 bis 122 
vorgesehenen Bedingungen – vor allem Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes in der Arbeitsumwelt (Artikel 118 a), Entwicklung des Dia-
logs zwischen den Sozialpartnern auf europäischer Ebene (Artikel 118 b), gleiches 
Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit (Artikel 119) –, die allge-
meinen Grundsätze für die Durchführung einer gmeinsamen Berufsbildungspolitik 
(Artikel 128), den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (Artikel 130 a bis 
130 e) und generell die Angleichung der Rechtsvorschriften (Artikel 100, 100 a 
und 235), begründen. Die Durchführung der Charta darf nicht zu einer Auswei-
tung der im Vertrag festgelegten Befugnisse der Gemeinschaft führen.  

Diese Charta soll zum einen die Fortschritte festschreiben, die im sozialen Bereich 
durch das Vorgehen der Mitgliedstaaten, der Sozialpartner und der Gemeinschaft 
bereits erzielt wurden.  

Mit ihr soll zum anderen feierlich bekräftigt werden, daß bei der Durchführung 
der Einheitlichen Europäischen Akte die soziale Dimension der Gemeinschaft 
vollauf berücksichtigt wird und daß die sozialen Rechte der Erwerbstätigen in der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere die der Arbeitnehmer und der 
Selbständigen, daher auf den geeigneten Ebenen weiterzuentwickeln sind.  

Gemäß den Schlußfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates in Madrid 
muß die Rolle, die die Gemeinschaftsnormen sowie die einzelstaatlichen Rechts-
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vorschriften und die vertraglichen Beziehungen zu spielen haben, eindeutig festge-
legt werden.  

Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips sind für die Schritte zur Verwirklichung die-
ser sozialen Rechte die Mitgliedstaaten und ihre Gebietskörperschaften und im 
Rahmen ihrer Befugnisse die Europäische Gemeinschaft zuständig. Diese Um-
setzung kann durch Gesetze oder Tarifverträge erfolgen oder sich nach den Ge p-
flogenheiten auf den verschiedenen Ebenen richten. Sie erfordert in zahlreichen 
Bereichen die aktive Beteiligung der Sozialpartner.  

Die freierliche Verkündung der sozialen Grundrechte in der Europäischen Ge-
meinschaft darf bei ihrer Verwirklichung keinen Rückschritt in den Mitglied-
staaten gegenüber der derzeitigen Lage bewirken –  

DIE FOLGENDE ERKLÄRUNG ANGENOMMEN; DIE DIE 
„GEMEINSCHAFTSCHARTA DER SOZIALEN GRUNDRECHTE DER 
ARBEITNEHMER“ DARSTELLT:  

Titel I  SOZIALE GRUNDRECHTE DER ARBEITNEHMER  

Freizügigkeit  

Nr. 1 Jeder Arbeitnehmer der Europäischen Gemeinschaft hat 
vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkun-
gen das Recht auf Freizügigkeit im gesamten Gebiet der 
Gemeinschaft.  

Nr. 2 Das Recht auf Freizügigkeit ermöglicht jedem Arbeit-
nehmer die Ausübung jedes Berufes oder jeder Beschäf-
tigung in der Gemeinschaft, wobei hinsichtlich des Zu-
gangs zur Beschäftigung, der Arbeitsbedingungen und 
des sozialen Schutzes des Aufnahmelandes der Grundsatz 
der Gleichbehandlung gilt.  

Nr. 3 Das Recht auf Freizügigkeit umfaßt ferner  

- die Harmonisierung der Aufenthaltsbedingungen in 
allen Mitgliedstaaten, insbesondere für die Famili-
enzusammenführung;  

- die Beseitigung von Hindernissen, die sich aus der 
Nichtanerkennung von Diplomen oder gleichwerti-
gen beruflichen Befähigungsnachweisen ergeben;  

- die Verbesserung der Lebens und Arbeitsbedingun-
gen der Grenzgänger.  
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Beschäftigung und Arbeitsentgelt  

Nr. 4 Jeder hat das Recht auf freie Wahl und Ausübung eines 
Berufes nach den für den jeweiligen Beruf geltenden 
Vorschriften.  

Nr. 5 Für jede Beschäftigung ist ein gerechtes Entgelt zu zah-
len. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, daß entspre-
chend den Gegebenheiten eines jeden Landes  

- den Arbeitnehmern ein gerechtes Arbeitsentgelt ga-
rantiert wird, das heißt ein Arbeitsentgelt, das aus-
reicht, um ihnen eine angemessenen Lebensstandard 
zu erlauben;  

- die Arbeitnehmer mit einer anderen Arbeitsregelung 
als dem unbefristeten Vollzeitvertrag ein gerechtes 
Bezugsentgelt erhalten;  

- das Entgelt nur gemäß den einzelstaatlichen Vo r-
schriften einbehalten, gepfändet oder abgetreten 
werden darf; nach diesen Vorschriften sollten dem 
Arbeitnehmer die erforderlichen Mittel belassen 
werden, damit er seinen eigenen Lebensunterhalt 
und den seiner Familie bestreiten kann.  

Nr. 6 Jeder muß die Dienste der Arbeitsämter unentgeltlich in 
Anspruch nehmen können.  

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen  

Nr. 7 Die Verwirklichung des Binnenmarktes muß zu einer 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft führen. 
Dieser Prozeß erfolgt durch eine Angleichung dieser Be-
dingungen auf dem Wege des Fortschritts und betrifft 
namentlich die Arbeitszeit und die Arbeitszeitgestaltung 
sowie andere Arbeitsformen als das unbefristete Arbeits-
verhältnis, Teilzeitarbeit, Leiharbeit und Saisonarbeit.  

 Diese Verbesserung muß, soweit nötig, dazu führen, daß 
bestimmte Bereiche des Arbeitsrechts, wie die Verfahren 
bei Massenentlassungen oder bei Konkursen, ausgestaltet 
werden.  

Nr. 8 Jeder Arbeitnehmer der Europäischen Gemeinschaft hat 
Anspruch auf die wöchentliche Ruhezeit und auf einen 
bezahlten Jahresurlaub, deren Dauer gemäß den einzel-
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staatlichen Gepflogenheiten auf dem Wege des Fort-
schritts in den einzelnen Staaten einander anzunähern ist.  

Nr. 9 Die Arbeitsbedingungen eines jeden abhängig Beschäf-
tigten der Europäischen Gemeinschaft müssen entspre-
chend den Gegebenheiten der einzelnen Länder durch das 
Gesetz, durch einen Tarifvertrag oder in einem Beschäf-
tigungsvertrag geregelt sein.  

Sozialer Schutz  

Nr. 10 Entsprechend den Gegebenheiten der einzelnen Länder  

- hat jeder Arbeitnehmer der Europäischen Gemein-
schaft Anspruch auf einen angemessenen sozialen 
Schutz und muß unabhängig von seiner Stellung und 
von der Größe des Unternehmens, in dem er arbeitet, 
Leistungen der sozialen Sicherheit in ausreichender 
Höhe erhalten;  

- müssen alle, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
sind, weil sie keinen Zugang dazu fanden oder sich 
nicht wieder eingliedern konnten, und die nicht über 
Mittel für ihren Unterhalt verfügen, ausreichene 
Leistungen empfangen und Zuwendungen beziehen 
können, die ihrer persönlichen Lage angemessen 
sind.  

Koalitionsfreiheit und Tarifverhandlungen  

Nr. 11 Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der europäischen 
Gemeinschaft haben das Recht, sich zur Bildung berufli-
cher oder gewerkschaftlicher Vereinigungen ihrer Wahl 
frei zusammenzuschließen, um ihre wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen zu vertreten.  

 Jedem Arbeitgeber und jedem Arbeitnehmer steht es frei, 
diesen Organisationen beizutreten oder nicht, ohne daß 
ihm daraus ein persönlicher oder beruflicher Nachteil er-
wachsen darf.  

Nr. 12 Die Arbeitgeber und Arbeitgebervereinigungen einerseits 
und die Arbeitnehmervereinigungen andererseits haben 
das Recht, unter den Bedingungen der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Tarifverträge 
auszuhandeln und abschließen.  



H.-W. Rengeling/P. Szczekalla – Grundrechte in der EU (Textsammlung) 

 142 

 Der auszubauende europaweite Dialog zwischen den So-
zialpartnern kann, falls sie dies für wünschenswert halten, 
zu Vertragsverhältnissen namentlich auf branchenüber-
greifender und sektorieller Ebene führen.  

Nr. 13 Das Recht, bei Interessenkonflikten Kollektivmaßnahmen 
zu ergreifen, schließt, vorbehaltlich der Verpflichtungen 
aufgrund der einzelstaatlichen Regelungen und der Tarif-
verträge, das Streikrecht ein.  

 Um die Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten zu erleich-
tern, sind in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen 
Gepflogenheiten die Einführung und Anwendung von 
Vermittlungs-, Schlichtungs- und Schiedsverfahren auf 
geeigneter Ebene zu erleichtern.  

Nr. 14 Die Rechtsordnung der Mitgliedstaaten bestimmt, unter 
welchen Bedingungen und inwieweit die Rechte gemäß 
Artikel 11 bis 13 für die Streitkräfte, die Polizei und den 
öffentlichen Dienst gelten.  

Berufsausbildung  

Nr. 15 Jeder Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft 
muß Zugang zur Berufsausbildung haben und ihn wäh-
rend seines gesamten Erwerbslebens behalten. Die Be-
dingungen für den Zugang zur Berufsausbildung dürfen 
nicht aufgrund der Staatsangehörigkeit diskriminieren.  

 Die zuständigen öffentlichen Gebietskörperschaften, die 
Unternehmen oder die Sozialpartner müßten in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich die Voraussetzungen für 
eine Fort- und Weiterbildung schaffen, die es jedem er-
möglicht, sich insbesondere durch einen Bildungsurlaub 
umzuschulen, sich weiterzubilden und vor allem im Zuge 
der technischen Entwicklungen neue Kenntnisse zu er-
werben.  

Gleichbehandlung von Männern und Frauen  

Nr. 16 Die Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist zu 
gewährleisten. Die Chancengleichheit für Männer und 
Frauen ist weiter auszubauen.  

 Zu diesem Zweck sind überall dort, wo dies erforderlich 
ist, die Maßnahmen zu verstärken, mit denen die Ve r-
wirklichung der Gleichheit von Männern und Frauen, vor 
allem im Hinblick auf den Zugang zu Beschäftigung, Ar-
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beitsentgelt, sozialen Schutz, allgemeine und berufliche 
Bildung sowie beruflichen Aufstieg, sichergestellt wird.  

 Auch sind die Maßnahmen auszubauen, die es Männern 
und Frauen ermöglichen, ihre beruflichen und familiären 
Pflichten besser miteinander in Einklang zu bringen.  

Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung der Arbeitnehmer  

Nr. 17 Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung der Arbeit-
nehmer müssen in geeigneter Weise, unter Berücksichti-
gung der in den verschiedenen Mitgliedstaaten herr-
schenden Gepflogenheiten, weiterentwickelt werden.  

 Dies gilt insbesondere für Unternehmen und Unterneh-
menszusammenschlüsse mit Betriebsstätten bzw. Unter-
nehmen in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft.  

Nr. 18 Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung sind rechtzei-
tig vor allem in folgenden Fällen vorzusehen:  

- bei der Einführung technologischer Veränderungen 
in den Unternehmen, wenn diese die Arbeitsbedin-
gungen und die Arbeitsorganisation der Arbeitneh-
mer einschneidend verändern;  

- bei der Umstrukturierung oder Verschmelzung von 
Unternehmen, wenn dadurch die Beschäftigung der 
Arbeitnehmer berührt wird;  

- bei Massenentlassungen;  

- im Falle von Arbeitnehmern, insbesondere Grenz-
gängern, die von den Beschäftigungsmaßnahmen 
des sie beschäft igenden Unternehmens betroffen 
sind.  

Gesundheitsschutz und Sicherheit in der Arbeitsumwelt  

Nr. 19 Jeder Arbeitnehmer muß in seiner Arbeitsumwelt zufrie-
denstellende Bedingungen für Gesundheitsschutz und Si-
cherheit vorfinden. Es sind geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Harmonisierung der auf diesem Gebiet 
bestehenden Bedingungen auf dem Wege des Fortschritts 
weiterzuführen.  

 Bei diesen Maßnahmen wird namentlich die Notwendig-
keit einer Ausbildung, Unterrichtung, Anhörung und aus-
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gewogenen Mitwirkung der Arbeitnehmer hinsichtlich 
der Risiken, denen sie unterliegen, und der Maßnahmen, 
die zur Beseitung oder Verringerung dieser Risiken ge-
troffen werden, berücksichtigt.  

 Die Vorschriften über die Verwirklichung des Binnenmarktes 
haben zu diesem Schutz beizutragen.  

Kinder- und Jugendschutz  

Nr. 20 Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche, 
vor allem solcher Vorschriften, die ihre berufliche Ein-
gliederung durch Berufsausbildung gewährleisten, und 
abgesehen von auf bestimmte leichte Arbeiten beschränk-
ten Ausnahmen, darf das Mindesalter für den Eintritt in 
das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht er-
lischt, nicht unterschreiten und in keinem Fall unter fünf-
zehn Jahren liegen.  

Nr. 21 Jeder Jugendliche, der eine Beschäftigung ausübt, muß 
ein angemessenes Arbeitsentgelt gemäß den einzelstaatli-
chen Gepflogenheiten erhalten.  

Nr. 22 Es sind die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die arbeitsrechtlichen Vorschriften für junge Arbeitneh-
mer so umzugestalten, daß sie den Erfordernissen ihrer 
persönlichen Entwicklung und ihrem Bedarf an berufli-
cher Bildung und an Zugang zur Beschäftigung entspre-
chen.  

 Namentlich die Arbeitszeit der Arbeitnehmer unter acht-
zehn Jahren ist zu begrenzen – ohne daß dieses Gebot 
durch den Rückgriff auf Überstunden umgangen werden 
kann – und die Nachtarbeit zu untersagen, wobei für be-
stimmte durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Regelungen fetgelegte berufliche Tätigkeiten Aus-
nahmen gelten können.  

Nr. 23 Jugendliche müssen nach Ablauf der Schulpflicht die 
Möglichkeit haben, eine hinreichend lange berufliche 
Grundausbildung zu erhalten, um sich den Erfordernissen 
ihres künftigen Erwerbslebens anpassen zu können. Für 
die jungen Arbeitnehmer müßte diese Ausbildung wäh-
rend der Arbeitszeit stattfinden.  

Ältere Menschen  
Entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Länder  
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Nr. 24 muß jeder Arbeitnehmer in der Europäischen Gemein-
schaft, wenn er in den Ruhestand geht, über Mittel verfü-
gen können, die ihm einen angemessenen Lebensstandard 
sichern;  

Nr. 25 muß jeder, der das Rentenalter erreicht hat, aber keinen 
Rentenanspruch besitzt oder über keine sonstigen ausrei-
chenden Unterhaltsmittel verfügt, ausreichende Zuwen-
dungen, sozialhilfeleistungen und Sachleistungen bei 
Krankheit erhalten können, die seinen spezifischen Be-
dürfnissen angemessen sind.  

Behinderte  

26. Alle Behinderten müssen unabhängig von der Ursache 
und Art ihrer Behinderung konkrete ergänzende Maß-
nahmen, die ihre berufliche und soziale Eingliederung 
fördern, in Anspruch nehmen können.  

 Diese Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen müssen sich je nach den Fähigkeiten der Betref-
fenden auf berufliche Bildung, Ergonomie, Zugänglich-
keit, Mobilität, Verkehrsmittel und Wohnung erstrecken.  

Titel II Anwendung der Charta  

Nr. 27 Für die Gewährleistung der sozialen Grundrechte dieser 
Charta und die Durchführung der für den reibungslosen 
Ablauf des Binnenmarktgeschehens notwendigen Sozi-
almaßnahmen im Rahmen einer Strategie für den wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt sind die Mit-
gliedstaaten entsprechend den einzelstaatlichen Gepflo-
genheiten, insbesondere von Rechtsvorschriften und Ta-
rifverträgen zuständig.  

Nr. 28 Der europäische Rat fordert die Kommission auf, so 
rasch wie möglich die unter ihre Zuständigkeit im Sinne 
der Verträge fallenden Vorschläge für Rechtsakte vorzu-
legen, mit denen die zum Zuständigkeitsbereich der Ge-
meinschaft gehörenden Rechte im Zuge der Verwirkli-
chung des Binnenmarktes effektiv umg esetzt werden.  

Nr. 29 Die Kommission erstellt im letzten Quartal eines jeden 
Jahres einen Bericht über die Durchführung der Charta 
seitens der Mitgliedstaaten und der Europäischen Ge-
meinschaft.  
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Nr. 30 Der Bericht der Kommission wird dem Europäischen Rat, 
dem europäischen Parlament und dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuß zugeleitet.  

 




